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EDITORIAL

Care-Arbeit –
PflegeaufdemPrüfstand

Nicht erst seit der Corona-Pandemie zeigt sich, dass das Thema „Care“ (Fürsorge) auf vielen 
Ebenen unserer Gesellschaft eine Rolle spielt. Der Pandemie ist es mit zuzurechnen, dass viele 
Bereiche der Care-Arbeit, die bislang als unsichtbar galten, nun als sichtbare Defizite zutage 
treten und so Teil der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung wurden. Wer ist 
für die Betreuung von Kindern, Alten und Pflegebedürftigen zuständig? Wie teilen sich die Ge-
schlechter die Care-Arbeit? Wie sieht eine angemessene Entlohnung und gesellschaftliche Wert-
schätzung dieser Arbeit aus? 

Care-Arbeit ist ein guter Indikator dafür, welche Ordnungsvorstellungen gegenüber Familien, 
Gesellschaft, aber auch generell unseres Lebens vorherrschen. Gleichzeitig ist sie immer mehr 
auch zur ökonomischen Ressource geworden, und professionelle Care-Arbeit ein gewichtiger 
Faktor globalisierter Migration für Arbeit und Dienstleistung. Während in Deutschland Arbeits-
migrantinnen und -migranten in der privaten wie öffentlichen Pflege für Entlastung sorgen sol-
len, sorgt ihr Einsatz wiederum für Leerstellen und damit Pflegedefizite in ihren Heimatlän-
dern. Die politischen und ethischen Herausforderungen solcher care chains sind ebenso Teil 
aktueller Auseinandersetzungen um den Pflegesektor wie die Frage, wie gute Pflege finanziert 
und die Arbeitsbedingungen der Pflegenden verbessert und standardisiert werden können.

Abwägungen zwischen öffentlicher Infrastruktur und privater (Vor-)Sorge bestimmen in 
Deutschland eine Pflegelandschaft, die von einer Vielfalt unterschiedlicher, teils im Wettbe-
werb stehender Pflegekonzepte und -anbieter geprägt ist. Schon seit längerem macht sich der 
demografische Wandel und der Mangel an Pflegepersonal bemerkbar, der unter dem Brennglas 
der Corona-Pandemie noch einmal verschärft ins Bewusstsein gebracht wurde. Pflegemodelle 
werden dabei ebenso immer wieder neu diskutiert wie die Frage nach Ausbildungs- und Ar-
beitsbedingungen von Pflegekräften. In der Pandemie zeigt sich auch, dass bei einem Wegfall 
öffentlicher Infrastruktur die Neuverhandlung von Betreuungsrollen innerhalb des Haushalts 
meist zulasten der Frauen geht, die bereits zuvor den Mehrteil der Care-Arbeit übernommen 
haben. Aber auch die Rolle der Männer, besonders der Väter, ist gerade in den letzten Jahrzehn-
ten einem Wandel unterworfen. Daneben zeigen die aktuellen Diskussionen um Isolation und 
Kontaktbeschränkung, Infektionsgefährdung und Triage, welche ethischen Herausforderungen 
mit der Pflegearbeit verbunden sind. Persönliche Belastungsgrenzen von Pflegenden und die 
Würde von Pflegebedürftigen wird immer mehr als Teil der Diskussion um adäquate Pflege an-
erkannt, die die Gefährdungen für beide Gruppen stärker thematisiert. 

 MaikeHausen
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Care und Care-Arbeit 
Themen und Policies im Spiegel alter und  
neuerEntwicklungen

BirgitRiegraf,LenaWeber

DiegegenwärtigeOrganisationvonCareundCare-ArbeitistdasResultathistorischerAuseinandersetzun-
gendarum,vonwemundunterwelchenBedingungensiegeleistetwerden.InkrisenhaftenSituationen,wie
derCorona-Pandemie,werdendergesellschaftlicheStellenwertvonCareundCare-ArbeitfürdieStabilität
vonGesellschaftenwieineinemBrennglassichtbarundzugleichwirdinsolchenKrisensituationenimmer
auch ihreOrganisationauf einNeuesverhandelt. In ihremBeitragverdeutlichenBirgitRiegrafundLena
WeberzunächstineinemkurzenhistorischenAbrissdieverschiedenenPhasenderOrganisationvonCare
und Care-Arbeit. Gezeigt wird, wie eng die Entstehungsgeschichte moderner Wohlfahrtsstaaten mit der
VorstellungzuSorgearbeitverknüpftist,dieüberwiegendvonFrauenindersogenanntenprivatenSphäre
oder in unterbezahlten, schlecht abgesicherten Beschäftigungsverhältnissen geleistet wurden und noch
immer werden. Anhand der Diskussion zu Care und Care-Arbeit während der Corona-Pandemie werden
gegenwärtigeDebattenundEntwicklungsliniennachgezeichnet.

„Zu Corona-Zeiten machte die Tagesmutter nicht so lange. 
Irgendwie wirklich nur die Notbetreuung bis halb eins, ob-
wohl ich bis halb zwei arbeite.“  (Altenpflegerin)

In dem Zitat beschreibt eine Altenpflegerin, die während der 
Corona-Pandemie als „systemrelevante“ Arbeitnehmerin 
eingestuft wurde, die Herausforderung, eine geeignete Kin-
derbetreuung für ihre beiden betreuungspflichtigen Kinder 
während des ersten Lockdowns zu finden und gleichzeitig 
ihre Erwerbstätigkeit in der formalen Care-Arbeit auszufüh-
ren. Was für mittlerweile viele zunehmend selbstverständ-
licher geworden war und wird, nämlich dass Kinderbetreu-
ung durch öffentliche Einrichtungen zumindest teilweise 
gewährleistet wird und dass Ältere, Kranke und Pflegebe-
dürftige in entsprechenden Einrichtungen umsorgt werden, 
scheint wieder unsicher. Es handelt sich dabei keineswegs 
um eine Selbstverständlichkeit, sondern um das Ergebnis 
langer sozialer Aushandlungskämpfe, die – wie es sich in 
Zeiten der Corona-Pandemie zeigt – stets fortlaufen.

Die Konstruktion und das Entstehen des Wohlfahrtsstaates 
in Europa ist eng mit einem ungleichen, darin eingefloch-
tenen Geschlechterverhältnis und der Vorstellung darüber 
verwoben, wer unter welchen Umständen Sorgearbeit leis-
tet. Das Verständnis von Care oder Sorgearbeit, wie Kinder 
zu betreuen und zu erziehen, Ältere und Pflegebedürftige, 
Kranke und geistig wie körperlich eingeschränkte Personen 
zu umsorgen, ist in der westlichen Gesellschaft eng mit 
Weiblichkeitskonzepten und bestimmten Frauenbildern ver-
bunden (Riegraf 2019; Riegraf/Weber 2022). Wie sich im Spie-
gel der historischen Entwicklung zeigt, verändert sich die 
Vorstellung davon, was Care-Arbeit ausmacht und wie diese 
erbracht wird (Aulenbacher/Riegraf/Theobald  2014). Das 
macht darauf aufmerksam, dass die gesellschaftliche Orga-
nisation von Care-Arbeit durchaus nicht alternativlos ist. 
Im Folgenden werden drei herausstechende Phasen der Or-
ganisation von Care-Arbeit sowie das zugrundeliegende 
Verständnis von Sorgearbeit dargestellt, im Anschluss wird 
auf aktuelle Debatten während der Corona-Pandemie ein-
gegangen.

PhaseI:Industrialisierung,Entstehendes
WohlfahrtsstaatesundderIdeevonCare-
Arbeitalsdie„natürlicheAufgabederFrau“
Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert in Europa ver-
breitet und verschärft sich die sogenannte „soziale Frage“. 
Durch die Fabrikarbeit entsteht eine neue soziale Schicht 
an Arbeiterinnen und Arbeitern, die sich von ihren traditio-
nalen Banden in den ländlichen Regionen löst und Lohn in 
den Fabriken findet, jedoch kaum auf ein familiäres Netz in 
den Städten zurückgreifen kann, etwa bei Krankheit, Unfäl-
len oder zur Kinderbetreuung. Die Menschen leben zuneh-
mend in Städten auf engstem Raum und es vollzieht sich 
eine Trennung von Heim- und Arbeitsstätte.

In diesem Zeitalter entwickelt sich auch die gegensätzliche 
Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit (Klin-
ger  2012; Klinger  2013; Klinger  2014; Becker-Schmidt  2011; 
Hausen 1976). Es entsteht das Bild der Familie und des Haus-
halts als zentraler Ort der Reproduktion, des Privaten, der 
Emotionalität, der Affektivität, der Erholung von der Fabrik- 
oder Erwerbsarbeit und der Empathie. Das Private wird da-
mit zum Ort, an dem Care und Care-Arbeit aus Liebe an an-
deren geleistet werden (Bock/Duden 1977). Gleichzeitig wird 
dieser soziale Raum des Privaten und der Sorgearbeit mit 
Weiblichkeit und bestimmten Lebensentwürfen für Frauen – 
etwa der alles umsorgenden Ehefrau und Mutter  – ver-
knüpft. Die Idee einer „natürlichen“ Weiblichkeit, die sich 
durch Einfühlungsvermögen, Zugewandtheit und Emotio-
nalität auszeichnet; Eigenschaften, die benötigt werden, um 
gute Sorgearbeit auszuführen, werden so tradiert. Damit 
wird Sorgearbeit im Zuge der Industrialisierung und dem 
zeitgleichen Ausbau des Kapitalismus nicht nur im Priva-
ten unsichtbar gemacht und gehalten, sondern es werden 
auch Kompetenzen, die eng mit leiblicher und emotionaler 
Care-Arbeit für andere verbunden sind, wie Pflege, Erzie-
hung oder Ernährung von pflegebedürftigen Abhängigen, 
abgewertet und an die Konzeptionen von Weiblichkeit ge-
knüpft. Im Kontrast dazu werden Verhaltensweisen und Ei-
genschaften, die als Handlungsorientierung eher dem öf-
fentlichen Bereich der Erwerbswelt zugeschrieben werden, 
wie Rationalität, Effizienz und Wettbewerbsdenken, mit 



 Heft 3 | 2022 87

Männlichkeit verknüpft und aufgewertet, sodass sie als ge-
gensätzlich zu Weiblichkeit erscheinen.

PhaseII:DerWohlfahrtsstaatin 
der Nachkriegszeitund 
dasMaleBreadwinnerModel

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg formiert sich eine 
Phase des gesellschaftlichen Wohlstands und eines ver-
gleichsweise großzügigen Wohlfahrtsstaates, der eine öf-
fentliche Daseinsfürsorge, soziale Absicherung im Falle von 
Krankheit oder Arbeitsunfällen für Staatsbürger und Staats-
bürgerinnen gewährleistete. Die sozialen Dienste sind in 
Westdeutschland in dieser Zeit überwiegend durch freige-
meinnützige oder kirchliche Trägerschaften im sogenann-
ten Dritten Sektor organisiert. Gleichzeitig baut der west-
deutsche Wohlfahrtsstaat, der als konservativ eingestuft 
werden kann und sich stark an einem männlichen Ernäh-
rermodell orientiert, auf unbezahlte Sorgearbeit von nicht 
erwerbstätigen Frauen als Ehefrauen, Mütter, Töchter oder 
Nachbarinnen auf. 

In dieser Phase wird das asymmetrische Geschlechterver-
hältnis der Industrialisierung über sozialstaatliche Institu-
tionen im sogenannten Male Breadwinner Model verankert 
(Lewis/Ostner 1994). Zusammen mit dem Frauenbild einer 
allseits umsorgenden Mutter ist die Vorstellung verbreitet, 
dass Sorgearbeit von Frauen unentgeltlich im Privaten oder 
durch unverheiratete und kinderlose Frauen in Care-Beru-
fen im Dritten Sektor geleistet wird (Esping-Andersen 1990; 
Esping-Andersen  2009; Pfau-Effinger  2014; Pfau-Effinger/
Rostgaard 2011; Auth 2017). Noch heute werden in Deutsch-
land Mütter, die erwerbstätig sind, abwertend als „Raben-
mütter“ bezeichnet. Weder gibt es für Väter eine solche Be-
zeichnung, noch findet sich ein vergleichbarer Begriff in an-
deren Sprachen. Zugleich ist der deutsche Arbeitsmarkt 
durch eine starke Geschlechtersegregation geprägt: Care-

Berufe sind die sogenannten Frauenberufe. In der Erzie-
hung, Pflege, Sozialarbeit und Bildung arbeiten überwiegend 
sich als weiblich identifizierende Menschen (Busch 2013).

Die erwerbslosen Ehefrauen stehen in großer Abhängigkeit 
zu ihren Ehemännern, über die sie ökonomisch mitversorgt 
werden. An Männer hingegen wird die normative Erwartung 
gestellt, im Kontext eines Normalarbeitsverhältnisses (eine 
unbefristete Vollzeiterwerbstätigkeit und Sozialversiche-
rungen) einen Familienlohn zu erzielen, der den wirtschaft-
lichen Wohlstand der Familie sichert. Allerdings können 
nicht alle Männer diesem Männlichkeitsideal entsprechen. 
Die Realisierung dieser Idealvorstellungen galt also stets nur 
für einen Teil der Gesellschaft.

PhaseIII:Wandelzumaktivierenden
Sozialstaat und AdultWorkerModel

Das sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend neuformie-
rende Leitbild der wohlfahrtsstaatlichen Steuerung und Or-
ganisation (Atzmüller/Décieux/Ferschli 2022) wird vor al-
lem in Skandinavien und Deutschland unter dem Begriff des 
aktivierenden Sozialstaates geführt (Dingeldey  2007; van 
Berkel/Møller 2002). Im angelsächsischen Raum hingegen 
wird vom Social Investment State gesprochen. Beiden Kon-
zepten liegt der Gedanke zugrunde, dass sich Sozialleistun-
gen wie Elterngeld oder Bildungsinvestitionen in der Zu-
kunft wirtschaftlich rentieren sollen (Giddens 1998a; Gid-
dens 1998b). Eingebettet ist dieser Wandel des Leitbildes in 
die veränderte Ausrichtung zum Schumpeter Workfare State 
(Jessop 1995; Trube 2003), in dem die Sozialpolitik den Prä-
missen der Wirtschaftspolitik untergeordnet werden. Ar-
beitsmarktflexibilität und globaler Wettbewerb sind die 
neuen Grundsätze, an denen sich orientiert wird. Ausgelöst 
hat diese Phase unter anderem eine Epoche ökonomischer 
Krisen, wodurch die Effizienz und der Kostenaufwand sozi-
alstaatlicher Institutionen in Frage gestellt wurden. Im ak-

Mit der Industrialisierung entsteht eine neue Schicht von Arbeiterinnen, die jedoch gerade in den Städten häufig nicht auf ein familiäres 
Netzwerk, etwa zur Kinderbetreuung, zurückgreifen können. So werden, wie hier in einer Berliner Arbeiterwohnung Anfang des 20. Jahrhun-
derts, die Kinder während der Arbeit mitbetreut oder sogar unterstützend dabei eingesetzt.  © picture alliance / ZB | Berliner Verlag / Archiv
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tivierenden Sozialstaat werden neben den sozialen Rech-
ten von Bürgerinnen und Bürgern zunehmend auch die so-
zialen Pflichten in den sozialstaatlichen Maßnahmen 
betont, wie es der Leitsatz des „Fordern und Fördern“ der 
deutschen aktivierenden Arbeitsmarktpolitik und die Re-
form des Arbeitslosengeldes zeigen (Lessenich  2012; 
Dörre 2013). 

Parallel dazu hat sich in den letzten Jahren die Familien- 
und Sozialpolitik in Europa am Adult Worker Model ausge-
richtet sowie an der Integration von Frauen in den Arbeits-
markt (Rubery 2011; Lewis 2006). Mit dem Adult Worker 
 Model ist bezeichnet, dass Erwachsene individuell über ih-
ren Erwerbsstatus Zugang zu sozialstaatlichen Leistungen 
erhalten und nicht mehr in Abhängigkeit zu ihrem Fami-
lienstand. Zweiter Baustein der sozialinvestiven Politik ist 
es, Care-Arbeit auf einem öffentlichen Markt anzubieten und 
zu „kommodifizieren“. Sorgearbeit soll als Dienstleistung 
zu  einem ökonomischen Produkt werden, wodurch eine 
 Angebotsvielfalt und Qualitätssteigerung erreicht werden 
soll. Die Schattenseiten dieser neuen Organisation von 
 Care-Arbeit sind – verschärft durch Personalmangel in den 
Care-Berufen – niedriges Lohnniveau sowie schlechte Ar-
beitsbedingungen mit enormem Zeit- und Kostendruck 
(Auth 2013; Glaeser/Kerber-Clasen 2017; Tolios 2021; Koebe 
et al. 2020).

In diese Phase fällt der weitere Ausbau von Kinderbetreu-
ungsangeboten für unter Dreijährige, das einkommensab-
hängige Elterngeld und die Verbreitung der Ganztagsschu-
len. Dadurch sollen Erwerbstätige von privater Sorgearbeit 

entlastet werden. Allerdings werden die Versorgungslü-
cken – der Bedarf an formaler Sorgearbeit – nicht umfäng-
lich über staatliche Angebote und den entstandenen Care-
Markt aufgefangen. Problematisch an der Umsetzung die-
ser Doppelverdienerkonzeption ist, dass vor allem die 
doppelte Erwerbstätigkeit angezielt wird, ohne dass ausrei-
chend Entlastungen oder eine Umverteilung der Care-Ar-
beit zwischen den Geschlechtern mitgedacht und angeregt 
wird (Fraser  1994; Fraser 2016; Fraser/Leonard 2016). Oder 
um es anders zu formulieren: Das Zweiverdiener-Modell 
wird unterstützt, ohne dass hinreichend geklärt ist, wie wei-
terhin anfallende Sorgearbeit vom Privaten ins Öffentliche 
und zwischen den Geschlechtern umorganisiert bzw. um-
verteilt werden soll. Dies ist mit ein Grund, weshalb ein glo-
baler migrantischer Arbeitsmarkt mit äußerst irregulären 
Arbeitsbedingungen entstanden ist. Sorgearbeitende wan-
dern aus dem Globalen Süden in den Globalen Westen, um 
dort Sorgearbeit zu übernehmen (Rossow  2022; Aulenba-
cher/Lutz 2021; Hochschild 2000). Sorgearbeit wird so eher 
zwischen Frauen unterschiedlicher sozialer Schichten und 
Generationen umverteilt als zwischen den Geschlechtern.

Menschen, die überwiegend private Sorgearbeit leisten und 
nicht oder nur Teilzeit erwerbstätig sind, werden aufgrund 
der nachrangigen Zuordnung von Sorgearbeit in diesem Mo-
dell zusätzlich benachteiligt und abgewertet. In der Mehr-
heit handelt es sich dabei um Frauen. Die sozialpolitischen 
Konsequenzen sind enorm: Frauen erzielen geringere Ein-
kommen, erwerbslose Frauen mit Sorgeverpflichtungen er-
halten weniger Förderung als gleichgestellte Männer und 
sind in der Folge von einem höheren Armutsrisiko im Alter 

Für Frauen ist in der frühen Bundesrepublik die Rolle der Mutter und Hausfrau vorgesehen. Sorgearbeit wird meist unbezahlt durch sie orga-
nisiert. Anstelle von öffentlichen Betreuungsangeboten gibt es lediglich Einrichtungen wie diesen Kurzzeitkindergarten in einem Einkaufs-
zentrum in Düsseldorf, der „Mutti“ für die Zeit des Einkaufens die Betreuung abnimmt. © picture alliance | Horst Ossinger
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betroffen (Götz 2019; Scheele 2007; Bergmann/Scheele/Sor-
ger 2019; Rudolph 2009). 

Ausblick:ÜberlagerungderCorona-Krise
undderKrisedersozialenReproduktion

Durch den Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit und den de-
mografischen Wandel sind Versorgungslücken in Deutsch-
land sowie in den meisten Industriestaaten entstanden, die 
sich in den nächsten Jahren voraussichtlich noch vergrö-
ßern werden. Feministisch-kapitalismuskritische Ansätze 
haben dies bereits lange vor der Corona-Krise als die „Krise 
der sozialen Reproduktion“ bezeichnet (Jürgens  2010; Au-
lenbacher  2010; PROKLA-Redaktion  2019). Damit wird be-
nannt, dass innerhalb der derzeitigen kapitalistischen Wirt-
schaftsordnung eine Abwertung und Unterordnung von Ar-
beitsformen der sozialen Reproduktion (Erholung, 
Freizeitaktivitäten, Kinderbetreuung, Nahrungszubereitung, 
Reinigung usw.) erfolgt (Scheele 2019).

Während der Corona-Krise ist dieser Befund deutlicher an 
die Oberfläche der gesellschaftlichen Wahrnehmung ge-
langt und konnte zumindest zeitweise Aufmerksamkeit und 
Aufwertungsbestrebungen verzeichnen (Scheele/Wien-
kamp 2021; Scheele 2022). In dieser gesellschaftlichen Kri-
sensituation zeigt sich der nach wie vor ungelöste struktu-
relle Widerspruch zwischen der Zuweisung von Care-Arbeit 
vornehmlich an Frauen, der zunehmenden Adressierung 
von Frauen als Arbeitnehmerinnen und der Unterordnung 
von Care-Arbeit unter Industrie- und Produktionsarbeit. Am 
Beispiel von Pflegerinnen wird dies besonders deutlich: 

Diese hatten während der Corona-Pandemie zwar als sys-
temrelevante Beschäftigte Anspruch auf Notbetreuungsan-
gebote für ihre Kinder (Koebe et al. 2021), griffen jedoch nur 
eingeschränkt darauf zu, sondern organisierten eher private 
Lösungen, obwohl sie dies an Belastungsgrenzen brachte 
und überforderte (Weber 2022).

Gerade in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass im Zweiverdienermodell weiterhin anfallende Sorgearbeiten häufig von Frauen übernom-
men werden. Folgen sind unter anderem ein geringeres Einkommen und damit das Risiko der Altersarmut. © Adobe Stock | nataliaderiabina
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Care-Arbeit und 
Geschlechtergerechtigkeit
WarumwireinesorgezentrierteWirtschaftbrauchen

UtaMeier-Gräwe

ObwohlFrauenheuteübergleichguteBildungs-undQualifikationsabschlüssewieMännerverfügen,sind
sieinihrenTeilhabechancenamArbeitsmarktundbeiderfinanziellenAnerkennungihrerErwerbstätigkeit
weiterhinerheblichbenachteiligt.DieUrsachehierfürliegtmeistinderunbezahltenSorgearbeit,dieFrauen
imDurchschnittweithäufigeralsMännerübernehmen.UtaMeier-Gräwezeigtzunächstauf,wiesichdiese
AufgabenverteilunghistorischentwickelthatundaufwelchemhierarchischenGeschlechterdualismusdie
AufteilungvonTätigkeiteninPartnerschaftenwieinderGesellschaftalsGanzesbisheutebasieren.Ange-
sichtsdergestiegenenErwerbsbeteiligungvonFrauen,aberauchsichverändernderWerte-undFamilien-
strukturenanalysiertsieimAnschluss,wieErwerbs-undSorgearbeitinZukunftzusammengedachtwerden
müssen,umallenMenschenunabhängigvonihremGeschlechtdiegleichenVerwirklichungschancenzuer-
öffnen.Dabeigehtes,geradeauchunterdemEindruckderCorona-Pandemie,nichtnurumdieErmögli-
chung unterschiedlicher Einkommens- und Sorgemodelle, sondern auch um eine politische wie gesell-
schaftlicheAufwertungvonCare-ArbeitimprivatenundöffentlichenRaum.

In den 1970er Jahren verkörperte die Kunstfigur des „katho-
lischen Arbeitermädchens vom Land“ die intersektorale Bil-
dungsbenachteiligung der weiblichen Hälfte der Gesell-
schaft. Im Zuge der Bildungsreform seit den 1970er Jahren 
haben Mädchen und Frauen allerdings den „Bildungs-Gap“ 
überwunden. Allein im Zeitraum von 1991 bis 2017 verdrei-
fachte sich der Anteil von 15- bis unter 65-jährigen Frauen 
mit Abitur (oder Fachhochschulreife) beinahe von 13 auf 
38 Prozent und liegt damit sogar um 0,3 Prozentpunkte über 
dem der männlichen Vergleichsgruppe. Auch bei den ande-
ren Schulabschlüssen haben Mädchen die Nase vorn: Sie er-
langen häufiger einen Realschul- oder Hauptschulabschluss 
als Jungen und verlassen die Schule auch seltener ohne 
Schulabschluss. Auch im Hinblick auf die erreichten höchs-
ten beruflichen Qualifikationsabschlüsse lassen sich 2017 
nur noch geringfügige Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern feststellen.1 

Dennoch ist das Ziel der Geschlechtergleichstellung in 
Deutschland weiterhin nicht erreicht. Dies zeigt sich in ver-
schiedenen Lebensbereichen – vor allem im Erwerbsleben, 
in der Unterpräsenz von Frauen in Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik, in der asymmetrischen Verteilung der unbezahl-
ten Sorgearbeit, aber auch im Bereich der Alterssicherung. 
Somit ist das Bildungsversprechen, dass mit guten Schul- 
und Berufsabschlüssen geschlechtergerechte Zugangs- und 
Teilhabechancen am gesellschaftlichen Wohlstand einher-
gingen, nicht eingelöst. 

Die Sachverständigenkommission zur Erstellung des Gut-
achtens für den Zweiten Gleichstellungsbericht (2017) hat 
vor diesem Hintergrund eine lebenslauftheoretisch konzi-
pierte Analyse vorgenommen und eine Vielzahl von kon-
kreten Handlungsempfehlungen abgeleitet. Dabei beziehen 
die Sachverständigen nicht allein gängige Indikatoren wie 
den Gender Pay Gap2 oder den Gender Pension Gap ein. Viel-
mehr wurde auf der Basis der Zeitverwendungsstudie des 
Statistischen Bundesamtes von 2012/13 eine neue Kennzahl 
entwickelt – der Gender Care Gap. Er weist aus, dass Frauen 

im Durchschnitt täglich 52,4 Prozent mehr unbezahlte Ar-
beit für andere leisten als Männer; in Paarhaushalten mit 
Kindern liegt der Gender Care Gap sogar bei 83,3 Prozent. 
Differenziert nach Altersgruppen zeigt sich die auffälligste 
geschlechtsspezifische Differenz zwischen Frauen und 
Männern im Alter von 34 Jahren – der Gender Gare Gap ist 
dann mit 110,6  Prozent am größten. In diesem Alter üben 
Männer täglich 2:31 Stunden und Frauen 5:18 Stunden an di-
rekter und unterstützender Care-Arbeit aus.3 Folglich sind 
insgesamt die größten Diskrepanzen der Zeitverwendung 
für Care-Arbeit in der sogenannten „Rush Hour des Lebens“ 
zu finden, in der sich zentrale Lebensereignisse und -ent-
scheidungen wie Beruf, Partnerwahl und Kinder konzen-
trieren, die in jedem Fall pfadabhängig sind und den weite-
ren Lebensverlauf prägen (Klünder 2017:11 f.). 

Care-Arbeit umfasst die tägliche Sorgearbeit für Kinder, 
sachbezogene Hausarbeit, die Pflege und Betreuung von un-
terstützungsbedürftigen Angehörigen, aber auch ehrenamt-
liche Arbeit für andere. Zeitbindungen für Haushalt, Fami-
lie und Ehrenamt, ebenso wie die Tatsache, dass Frauen im 
Schnitt geringere Stundenlöhne als Männer aufweisen, 
münden in eine Lohn- und Sorge-Lücke, die als ein Zeichen 
ungleicher Verwirklichungschancen zu bewerten sind. Müt-
ter in Paarbeziehungen haben eine 40-Stunden-Woche. Sie 
ist jedoch  – anders als bei der männlichen Vergleichs-
gruppe  – mit unbezahlter Sorgearbeit gefüllt, ergänzt um 
gerade einmal 17 Stunden Erwerbsarbeit. Ihre Lebensläufe 
sind mit kleiner Teilzeit, Minijobs und/oder längeren beruf-
lichen Auszeiten infolge der Zuständigkeit für die Haus- und 
Betreuungsarbeit für Kinder und pflegebedürftige Angehö-
rige gefüllt. 

Es mangelt Frauen mit Sorgeverantwortung heute also nicht 
an Bildung, sondern an der gesellschaftlichen Anerkennung 
der von ihnen geleisteten un- und unterbezahlten Care-Ar-
beit, an Entlastung und einer fairen Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern. Die Folge: Mütter, die heute Mitte 30 
sind, werden – trotz ihrer guten Bildungsabschlüsse – ein 
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um 62 Prozent (West) beziehungsweise 48 Prozent (Ost) ge-
ringeres Lebenserwerbseinkommen als Männer erhalten 
(Bönke et al. 2020). Durch die Ausgleichszahlungen für Kin-
dererziehungs- und Pflegezeiten reduziert sich der Gender 
Pension Gap lediglich auf 55 Prozent: Um so viel geringer 
wird ihre Rente im Vergleich zur männlichen Alterskohorte4 
sein – eine Armutsfalle. Daran grundlegend etwas zu än-
dern, ist für eine Gesellschaft, die sich dem Gleichstellungs-
grundsatz verpflichtet sieht, überfällig. Wo aber liegen die 
entscheidenden Ursachen für diese Geschlechterungleich-
heit?

WieeszurZweiteilungder 
Ökonomiekam …

Es war ein folgenreicher Schachzug der männlichen Archi-
tekten der Nationalökonomie, als sie im Zuge des Übergangs 
von der Agrar- zur kapitalistischen Industriegesellschaft des 
ausgehenden 18.  Jahrhunderts sämtlichen sorgenden Tä-
tigkeiten (cooking, cleaning, caring) kurzerhand das Prädi-
kat absprachen, produktive Arbeit zu sein. Mehr noch: Sach- 
und personenbezogene Care-Arbeit, die bis auf den heuti-
gen Tag weltweit einen quantitativ deutlich höheren 
Stundenumfang ausmacht als das Gesamtvolumen an be-
zahlter Erwerbsarbeit, erfuhr von Anfang an keinerlei Be-
rücksichtigung in den ökonomischen Modellen zur Er-
fassung gesellschaftlicher Wohlfahrtsproduktion. Damit 
wurden wichtige Dimensionen der unterhalts- und bedarfs-
orientierten Oikonomia vorindustrieller Gesellschaften aus-
gegrenzt. Zeitgleich erfolgte eine naturrechtliche Begrün-
dung der Zuständigkeit von Frauen für die Haus- und Sor-

gearbeit, die ihnen seither wesensmäßig zugeschrieben 
wird, oft als „Liebesdienst“ und damit als außerökonomische 
Tätigkeit deklariert. Dadurch geriet die systemrelevante Be-
deutung und wertschöpfende Relevanz der Care-Arbeit für 
Wirtschaft und Gesellschaft systematisch aus dem Blick. 
Den ideologischen Kern der Ausgrenzung weiblicher Sorge-
arbeit aus der gesellschaftlichen Wertschöpfung formulierte 
ein Nationalökonom klassischer Prägung unverhohlen so: 
„Die Begründung dafür liegt in dem besonderen Charakter 
all dieser im Schoße der Familie unentgeltlich geleisteten 
häuslichen Dienste: Sie haben zwar alle auch eine wirt-
schaftliche Seite […], aber sie werden im Allgemeinen doch 
weit weniger als wirtschaftliche Handlungen denn als Akte 
der Lebensführung, der Lebensgestaltung und der aus Liebe 
geübten fürsorglichen Betreuung empfunden. Es widerstrebt 
dem gesunden Gefühl, hier den Maßstab wirtschaftlicher 
Bewertung anzulegen“ (Jostock 1941: 135). 

Mit der Entstehung der kapitalistischen Industriegesell-
schaft und der Nationalökonomie wurde das Strukturprin-
zip einer hierarchischen Arbeitsteilung zwischen den Ge-
schlechtern systemimmanent eingeführt und befestigt. Die 
Soziologin Karin Jurczyk spricht vom fordistischen „Repro-
duktionspakt“, d. h. der institutionell organisierten und po-
litisch legitimierten gesellschaftlichen Organisation von 
Produktionsabläufen und Reproduktionsprozessen (Jurc-
zyk 2010). Die Frau als domina privata sollte sich fortan mit 
der Fürsorge für Mann und Kinder begnügen. Ihr Lebens-
standard wurde durch das Nadelöhr des männlichen Haus-
haltsvorstands, der seine Arbeitskraft im erwerbsförmig or-
ganisierten Produktionsprozess als homo oeconomicus ver-
äußert, mitfinanziert und durch ehebezogene, steuer- und 

Care-Arbeit umfasst die tägliche Sorgearbeit für Kinder, sachbezogene Hausarbeit, die Pflege und Betreuung von unterstützungsbedürftigen 
Angehörigen, aber auch ehrenamtliche Arbeit für andere. © Adobe Stock | Robert Kneschke
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arbeitsmarktpolitische Regelungen strukturell abgestützt. 
Dabei geriet vollkommen aus dem Blick, dass die vielfälti-
gen Tätigkeiten des Sich-Kümmerns und der Fürsorge für 
andere nicht nur den sozialen Rahmen für die gesellschaft-
liche Produktion bilden, sondern dass das Aufziehen von 
Kindern, Sorgetätigkeiten zum Erhalt der Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit von Erwachsenen, wie sie im Privaten 
tagtäglich erbracht werden, und nicht zuletzt die Pflege von 
Kranken und hilfebedürftigen Alten selbst produktive Tätig-
keiten darstellen, ohne die marktwirtschaftlich verfasste 
Gesellschaften nicht überlebensfähig wären. 

Ein weiterer Grund für die Borniertheit herkömmlicher 
marktfixierter Wirtschaftstheorien liegt darin, dass ihre Be-
gründer von den technischen Umwälzungen der industriel-
len Revolutionen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und der 
damit verbundenen Produktivitätssteigerungen derart fas-
ziniert waren, dass Care-Arbeit trivialisiert und aus den öko-
nomischen Theoriemodellen ausgeschlossen wurde. Zudem 
galten private Haushalte fortan nur noch als Konsum-, nicht 
aber als Produktionseinheiten; mitunter sogar als „Werte-
vernichter“, weil an diesen lebensweltlichen Orten am Markt 
erworbene Güter „verbraucht“ werden. 

Als Adam Smith, der Begründer der Nationalökonomie, sei-
nen Marktmechanismus formulierte, ignorierte er, dass all 
die Männer, die er sich als Metzger und Bäcker vorstellte, 
nur deshalb ihrer Arbeit nachgehen konnten, weil ihre Müt-
ter, Ehefrauen und Schwestern für sie kochten, wuschen, die 
Wohnung in Schuss hielten und die Kinder großzogen. Da-
bei hätte es Adam Smith besser wissen müssen. Denn den 

Großteil seines Lebens verbrachte der Vater der National-
ökonomie bei seiner Mutter. Sein Abendessen bekam er vor 
allem, weil seine Mutter es ihm zubereitet hat (Marçal 2016). 

Die wirtschaftliche Dimension dieses Geschlechterdualis-
mus hat der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler 
John K. Galbraith in den 1970er Jahren beschrieben, indem 
er die im Zuge von Industrialisierung und Urbanisierung 
vollzogene Verwandlung der Frauen in eine „heimliche Die-
nerklasse des Mannes“ sarkastisch als eine „ökonomische 
Leistung ersten Ranges“ bezeichnet hat (Galbraith 1974: 51). 
Die Verallgemeinerung der Kernfamilie „als Organisations-
form der unbezahlten weiblichen Hausarbeit“ wurde insbe-
sondere über das Steuerrecht zu Gunsten des Ehemannes 
ökonomisch integriert. Dadurch war eine Hierarchisierung 
dieser beiden Arbeitsbereiche strukturell gewährleistet, die 
sich bis heute in einer asymmetrischen Geschlechterord-
nung widerspiegelt, die in die patriarchalen Machtstruktu-
ren von Politik, Kultur und Wirtschaft eingelassen ist. An ih-
rer Verbreitung, unterlegt von einer dualistischen Ge-
schlechterrollenideologie, welche die Prinzipien „männlich“ 
und „weiblich“ als unversöhnlich und unvereinbar gegen-
überstellt, hatten die Repräsentanten des sich im 19. Jahr-
hundert rasch ausdifferenzierenden Wissenschaftssystems, 
insbesondere Mediziner, Juristen, Ökonomen und Soziolo-
gen, einen ganz erheblichen Anteil. Sämtlichen, nicht 
marktförmig organisierten Tätigkeiten wurde das Prädi-
kat Arbeit zu sein, per definitionem abgesprochen und  damit 
insbesondere all jenen Arbeitsformen, die in den Zustän-
digkeitsbereich der weiblichen Hälfte der Gesellschaft 
 fallen.

Früher Geschlechterdualismus: Während sich die Jungen mit Lesen die Zeit vertreiben, üben die Mädchen schon einmal die späteren Tätig-
keiten einer Hausfrau, indem sie sich um ihre Puppen kümmern oder deren Kleidung waschen.  © picture-alliance/ dpa | Hilde Pohn
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Infolge des steigenden Qualifikations- und Beschäftigungs-
niveaus von Frauen, veränderter Wertvorstellungen und Fa-
milienstrukturen, aber auch aufgrund der Alterung der bun-
desdeutschen Bevölkerung stellt sich heute die Frage nach 
einem tragfähigen neuen Reproduktionspakt für das 
21. Jahrhundert mit großer Dringlichkeit: Wie kann die ge-
nerative Care-Arbeit für Kinder, für Erwerbstätige und für 
unterstützungsbedürftige Mitglieder der Gesellschaft in Zu-
kunft geschlechtergerecht organisiert werden? 

Erwerbs-undCare-Arbeitzusammen
denkenundstrukturellermöglichen

Dieser Kernfrage widmete sich die Sachverständigenkom-
mission des Zweiten Gleichstellungsgutachtens. Ihre Arbeit 
war dabei durchgängig von folgendem Leitbild bestimmt: 
„Wir streben eine Gesellschaft mit gleichen Verwirkli-
chungschancen von Frauen und Männern an, in der die 
Chancen und Risiken im Lebensverlauf gleich verteilt sind“ 
(BMFSFJ 2017).

Verwirklichungschancen sind weit mehr als eine abstrakte 
Wahlfreiheit. Sie bedeuten, dass alle Menschen die Möglich-
keit haben müssen, ihre aus guten Gründen getroffenen Ent-
scheidungen und Wünsche auch tatsächlich zu realisieren. 
Den Verwirklichungschancen aller Genusgruppen stehen je-
doch Diskriminierung, Gewalt, strukturelle Benachteiligun-
gen und Stereotypen entgegen. Um Geschlechtergerechtig-
keit zu erreichen, gilt es, solche Einschränkungen abzu-
bauen und Inkonsistenzen in der Lebensverlaufspolitik, die 
derzeit noch vorherrschend sind, zu überwinden. 

Bekanntlich ändern sich die Lebenslagen von Menschen 
über den Lebensverlauf hinweg. Deshalb ist es das Ziel von 
konsistenter Gleichstellungspolitik, Menschen – unabhän-
gig vom Geschlecht – in ihren jeweiligen Lebenssituationen 
zu unterstützen, und zwar insbesondere in Übergangspha-
sen. Denn die Übergänge im Lebensverlauf und die damit 
einhergehenden Entscheidungen erweisen sich als konflikt-
behaftete Statuspassagen mit erheblichen, oft nicht vorher-
gesehenen Auswirkungen auf die Verwirklichungschancen 
im weiteren Lebensverlauf. Eine große Relevanz hat der 
Übergang von der Partnerschaft zur Elternschaft: die Geburt 

eines Kindes oder die Aufnahme eines Kindes, etwa durch 
Adoption oder Pflegschaft. Viele Nachteile, die Eltern in ih-
rer beruflichen Entwicklung im Lebensverlauf haben, hän-
gen damit zusammen, dass sie die vielfältigen Anforderun-
gen der Elternschaft, der Erwerbsarbeit, der Pflege und auch 
der Selbstsorge während wichtiger Lebensphasen mühsam 
ausbalancieren müssen. Sie treffen in diesen Lebensphasen 
Entscheidungen, die keineswegs nur von persönlichen Vor-
lieben und den verfügbaren Ressourcen bestimmt werden, 
sondern von einer Vielzahl weiterer gesellschaftlicher Rah-
menbedingungen. Diese führen derzeit zu evidenten Risi-
ken im weiteren Lebensverlauf in Form verminderter Auf-
stiegschancen, reduzierter Einkommen und geringer Ren-
ten für diejenigen, welche die Hauptverantwortung für die 
Care-Arbeit übernehmen. Es sind nach wie vor ganz über-
wiegend Frauen, die diese Nachteile treffen. Aber auch für 
Männer bringen geschlechterstereotype Arbeitsteilungs-
muster durchaus Einschränkungen in ihren Verwirkli-
chungschancen mit sich (Vgl. BMFSFJ 2017).

Lebenslauftheoretisch gesehen geht es deshalb um die Auf-
lösung der traditionell nach Geschlecht getrennten Lebens-
wege und um eine Neujustierung sämtlicher Lebenslauf be-
gleitender Institutionen, so dass die Verbindung von Bil-
dungs-, Erwerbs- und Sorgearbeit als Grundmuster der 
Biographie einer Person – unabhängig vom Geschlecht – in 
unterschiedlichen Mischungen und mit flexiblen Übergän-
gen gelebt werden kann.

Das Gutachten zum Zweiten Gleichstellungsbericht betont, 
dass Erwerbs- und Sorgearbeit zusammen gedacht werden 
müssen. Der Begriff der Sorgearbeit (Englisch care bzw. care 
work) umfasst alle Tätigkeiten der Pflege, Zuwendung und 
Versorgung für sich und andere. Obwohl jede Volkswirt-
schaft auf diese (über-)lebensnotwendigen Tätigkeiten an-
gewiesen ist, wird bis heute nur der vergleichsweise geringe 
Umfang der erwerbsförmig organisierten (unter-)bezahlten 
Care-Arbeit in die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen integriert. Immerhin gibt es seit 1991/92 separate 
 Berechnungen zum Umfang der Wertschöpfung durch un-
bezahlte Care-Arbeit in Satellitensystemen zur Haushalts-
produktion, die allerdings bis heute nicht in das Bruttoin-
landsprodukt einfließen. 
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UnterschiedlicheLeitbilderundihreFolgen
fürgeschlechtergerechteLebenschancen

Staatliche Regelungen, Politik, Recht und gesellschaftliche 
Normen folgen meist  – impliziten oder expliziten  – be-
stimmten Vorstellungen von Geschlecht und Arbeitstei-
lungsmustern. Über viele Jahrzehnte haben sich auch in der 
Bundesrepublik staatliche Regelungen, Institutionen und 
kulturelle Orientierungen am Leitbild des „Familienernäh-
rers“ orientiert. Diesem Leitbild gemäß wird Sorgearbeit 
weitgehend privat organisiert, d. h. in Paar- und Familien-
beziehungen; ein „Alleinverdiener“ lebt in einer „Versorger-
ehe“ mit einer „Hausfrau“ zusammen, welche die private Sor-
gearbeit übernimmt.

In den letzten Jahren hat sich dieses Leitbild in Richtung 
„Zuverdienst“ verändert. Aus gleichstellungspolitischer 
Sicht handelt es jedoch lediglich um eine Variation des Fa-
milienernährer-Modells. So bleibt für den meist männlichen 
Familienernährer weiterhin kaum Zeit für die Familie und 
die meist weibliche Zuverdienerin kann trotz der Last, Teil-
zeiterwerbsarbeit und familiale Sorgearbeit vereinbaren zu 
müssen, kaum eine substantielle Erwerbsbiographie auf-
bauen und ihre eigene Existenz sichern. Das Modell der „uni-
versellen Erwerbstätigkeit“ (adult-worker-model) wiederum 
sieht für alle Personen eine Vollzeiterwerbstätigkeit vor, 
ohne zu berücksichtigen, dass sich Menschen in einem be-
stimmten Umfang auch um die eigenen Kinder oder pflege-
bedürftige Angehörige kümmern oder einen Teil der Haus-
arbeit selbst erledigen wollen und dafür Zeit benötigen.

Die Sachverständigenkommission zum Zweiten Gleichstel-
lungsbericht hat deshalb eine neue Variante vorgeschlagen. 

DasErwerb-und-Sorge-Modell

Eine gleichstellungsorientierte Gestaltung der Erwerbs- und 
Sorgearbeit soll es allen Menschen unabhängig vom Ge-
schlecht ermöglichen, in ihrem Lebensverlauf Erwerbs- und 
Sorgearbeit zu verbinden. Die Sachverständigenkommission 
verwendet dafür den Begriff „Erwerb-und-Sorge-Modell“ 

(englisch als earner-carer-model). Viele junge Frauen und 
Männer erwarten heute, dass sie sich nicht nur gleichbe-
rechtigt im Berufsleben einbringen können, sondern auch, 
dass der Beruf das Private nicht vollständig dominiert. 
Frauen wollen sich beruflich entwickeln und in allen Bran-
chen und auf allen Ebenen tätig sein können, ohne deshalb 
auf Kinder zu verzichten. Männer wollen Sorgearbeit leis-
ten können, ohne dabei stereotypisierender Ablehnung zu 
begegnen. Beide wollen nicht in ökonomische Sackgassen 
geraten. Dafür sind konsistente Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Gleichzeitig soll informelle Care-Arbeit jederzeit 
zusammen mit Erwerbsarbeit gelebt werden können. Das 
Erwerb-und-Sorge-Modell heißt auch: Die nachweislich be-
stehenden Probleme der Aufteilung von Erwerbs- und Sor-
gearbeit sind keine Privatangelegenheit, die von den Ein-
zelnen „irgendwie“ bewältigt werden müssen. Stattdessen 
gilt es, Bedingungen herzustellen, die es allen Menschen er-
möglichen, ein Erwerb-und-Sorge-Modell ohne Überforde-
rung leben zu können (Vgl. BMFSFJ  2017; Schutzba-
cher 2021). 

Sorgeberufetragenerheblichzum
gesellschaftlichenWohlstandbei

Die geringe Wertschätzung gegenüber sorgenden Tätigkei-
ten bezieht sich allerdings nicht nur auf die im Privatbe-
reich geleistete unbezahlte Sorgearbeit, sondern auch auf 
die erwerbsförmig organisierte Dienstleistungsarbeit per-
sonaler Versorgung. Der Zweite Gleichstellungsbericht hat 
deshalb das Akronym der SAHGE-Berufe (Soziale Arbeit, 
Hauswirtschaft, Gesundheit, Pflege, Erziehung und Bildung) 
formuliert, das als Pendant zu den MINT-Berufen (Mathe-
matik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und Technik) 
zu betrachten ist. Weibliche Beschäftigte machen im Durch-
schnitt in den SAHGE-Berufen 84 Prozent aus. Im Bereich 
der frühkindlichen Betreuung und Bildung sind es sogar 
95,4 Prozent. Insgesamt sind derzeit mehr als 4,2 Millionen 
Beschäftigte in diesen Berufen tätig – Tendenz steigend. Bis 
2030 werden die SAHGE-Berufe den mit Abstand größten 
Berufssektor ausmachen (Baethge/Baethge-Kinsky  2016). 
Sie stehen in ihrer Bedeutung für die Vitalität und Funkti-
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onsweise unserer Gesellschaft den MINT-Berufen in keinem 
Punkt nach. Dieser Tatbestand schlägt sich bisher allerdings 
weder in den Ausbildungs- und Entlohnungsstrukturen 
noch im System der Arbeitsbeziehungen, Interessenvertre-
tung oder den Aufstiegschancen nieder. Erst in der Corona-
Pandemie wurde die Systemrelevanz der SAHGE-Berufe von 
einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Dennoch steht 
die Umsetzung der im Zweiten Gleichstellungsbericht for-
mulierten Handlungsempfehlungen zur Aufwertung und 
Neubewertung der Care-Arbeit auch fünf Jahre später noch 
weitgehend aus. Bis heute erweist sich der Kampf um die   
Gleichstellung der Frauen im Erwerbsleben als eine Ausei-
nandersetzung um die gesellschaftliche und ökonomische 
Gleichbewertung von Dienstleistungsarbeit mit industriel-
ler Facharbeit. Dass es den Kampf um Gleichbewertung un-
terschiedlicher Arbeitstypen überhaupt gibt, geht auf den 
spezifischen, industrielastigen Wachstumspfad Deutsch-
lands und die relativ späte Kommodifizierung des größ-
ten  Teils personenbezogener Dienstleistungen zurück 
(Ebenda: 44 f.).

WegeausderCare-Krise

Angesichts vielfältiger aktueller Krisen werden neue Spiel-
regeln für die Wirtschaft gelten müssen: Der Primat der Po-
litik müsste sich zum Beispiel darin manifestieren, dass 
Konjunkturförderprogramme in Zukunft konsequent gen-
dergerecht ausgestaltet werden, anstatt einseitig männlich 
dominierte Industriebranchen zu bevorzugen und damit pla-
netare Grenzen weiter zu überschreiten.5 Auch die Abkehr 
von der vermeintlichen „Lösung der Care-Krise“ mittels der 
24-Stunden-Indoor-Pflege, die auf die grenzenlose Verfüg-

barkeit und Ausbeutung von Migrant:innen setzt, ist über-
fällig (Vgl. Beitrag Charlotte Wohlfarth in diesem Heft).

Sorgearbeiter:innen, Pflegekräfte, transnationale Haushalts-
arbeiter:innen, Erzieher:innen und Sozialarbeiter:innen mi-
schen sich inzwischen aktiv und vernehmlich in den Ver-
teilungskampf um Ressourcen ein, so etwa die Berliner 
Krankenhausbewegung.6 Es geht um die grundsätzliche 
Frage, wie wir künftig weltweit (zusammen) leben und wirt-
schaften wollen. Wir brauchen eine nachhaltige staatliche 
Gewährleistung und Rahmung, so dass eine faire Verteilung 
von unbezahlter und bezahlter Care-Arbeit zwischen den 
Geschlechtern auf der Basis einer sorgezentrierten und am 
Gemeinwohl orientierten Ökonomie erreicht wird. Die Aus-
weitung des Care-Sektors wurde in Deutschland viel zu 
lange als Billigdienstleistungsökonomie vorangetrieben, so 
dass wir von einer geschlechtergerechten Gesellschaft im-
mer noch weit entfernt sind.

Es bleibt zu hoffen, dass unter dem Eindruck der Covid-
19-Pandemie, der sich weiter verschärfenden globalen Kli-
makrise und aktueller kriegerischer Konflikte eine tiefgrei-
fende sozial-ökologische Transformation gelingt. Daran 
werden sich verschiedene carepolitische Initiativen wie das 
Bündnis Sorgearbeit fair teilen, der Equal Care Day, Care Re-
volution, Care.Macht.Mehr, Mehr für Care – Das feministi-
sche Konjunkturpaket, Österreich, Wirtschaft ist Care e. V. 
Schweiz/Deutschland und viele andere weltweit aktiv be-
teiligen. Ein hoffnungsvoller Impuls kommt gerade aus Süd-
amerika: Die chilenische Regierung will die Haus- und Be-
treuungsarbeit als Grundpfeiler der gesellschaftlichen Ent-
wicklung anerkennen und einen entsprechenden Passus in 
die neue Verfassung aufnehmen.

Mit Streiks konnte die Berliner Krankenhausbewegung, ein Bündnis aus verschiedenen Aktionsgruppen, im Herbst 2021 bessere Arbeitsbe-
dingungen für die Beschäftigten der Kliniken Vivantes und Charité durchsetzen. © picture alliance/dpa | Jörg Carstensen
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Anmerkungen
1  www.wsi.de/genderdatenportal/2019.de.
2  In Baden-Württemberg lag der Gender Pay Gap (GPG) 2021 deutlich über 

dem Bundesdurchschnitt: So betrug der durchschnittliche Bruttostun-
denverdienst von Frauen im Land 19,66 Euro, der von Männern 
25,22 Euro. Daraus ergab sich ein unbereinigter Gender Pay Gap von 
22 % für Baden-Württemberg. Bundesweit lag der GPG bei 18 %. www.
statistik-bw.de, Pressemitteilung 48/2022. 

3  In diesem Jahr (2022) wird bundesweit die vierte repräsentative Zeit-
budgetuntersuchung durchgeführt. 

4  Dagegen wirkt sich die Vaterschaft nicht nennenswert auf das Lebens-
erwerbseinkommen aus.

5  So wie der Zugriff auf die un- und unterbezahlte Arbeitskraft von Frau-
en ist auch die exzessive Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen 
durch renditegetriebene Wirtschaftsunternehmen durchaus funktional: 
Die Kosten für Luft, Wasser, Rohstoffe und Boden werden ebenfalls wei-
testgehend externalisiert. Klima- und Care-Krise haben folglich diesel-
ben Ursachen; beide müssen in der Konsequenz auch in ihrer wechsel-
seitigen Verwobenheit analysiert und überwunden werden.

6  https://berliner-krankenhausbewegung.de. 
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FamilialeCare-Arbeit –
eineAngelegenheitderFrauen?
GemeinsamkeitenundUnterschiedeimdeutschen
Ost-West-Vergleich

SylkaScholz

WieprägendwarendieunterschiedlichenArrangementsvonPflegeundErwerbstätigkeitinOst-undWest-
deutschland?DieserFragegehtSylkaScholzmiteinigensoziologischenwiehistorischenAnalysennach.
Dafür gibt sie zunächst einige Eindrücke aus Partnerschaften inWest- und Ostdeutschland, um imAn-
schlussdieBesonderheiteninderfamiliarenCare-ArbeitzwischenbeidendeutschenStaatenbiszumpoliti-
schenUmbruch1989herauszuarbeiten.WährendinderBundesrepublikdiebürgerlicheVersorgerehemit
demMannalsErwerbstätigenundderFraualsHausfrauundMutterdasmaßgeblicheGeschlechterarrange-
mentdarstellte,entwickeltesichinderDDRdurchdieIntegrationderFrauindieErwerbstätigkeitunddem
Ausbau öffentlicher Betreuungsangebote eine „arbeiterlicheGesellschaft“mit beidenPartnern inVollbe-
schäftigung. InwieferndiesehistorischenVoraussetzungenundErfahrungen indiegesamtdeutscheEnt-
wicklungvonGeschlechterarrangementseinflossen,arbeitetScholzimAnschlussherausundschautdafür
sowohlaufquantitativeErhebungenzurErwerbstätigkeitalsauchaufqualitativeBeobachtungenzudeutsch-
deutschenPartnerschaften.

Mit ihrem ersten selbstverdienten Geld wollte die 1943 ge-
borene, in der Bundesrepublik Deutschland groß gewordene 
Susanne Schmidt-Ziegler1 eine Weltreise unternehmen, 
doch dann lernte sie ihren ein Jahr älteren Mann Hartmut 
Schmidt kennen. Nicht einmal ein Jahr dauerte es bis zur 
Eheschließung 1966; im Folgejahr wurde ihr erstes Kind ge-
boren. „Heute“, so formuliert sie es in einem 2021 geführten 
Paarinterview ironisch, „wasche ich meiner Weltreise die 
Socken“. Selbstverständlich gab Susanne Ziegler-Schmidt, 
die eine Handelsschule absolviert hatte und im Geschäfts-
haus der Eltern mitarbeitete, ihre Erwerbstätigkeit für die 
nächsten gut 25 Jahre auf. Sie versorgte und betreute die in 
schneller Folge geborenen vier Kinder und kümmerte sich 
um den Haushalt. Aber auch die Einkommensteuererklä-
rung ihres Mannes, der das Familieneinkommen, zuneh-
mend erfolgreicher auf der beruflichen Karriereleiter, erwirt-
schaftete, lag in ihrer Zuständigkeit, kannte sie sich doch 
damit aufgrund ihrer Ausbildung sehr gut aus. Mit 50 Jah-
ren nahm sie wieder eine Tätigkeit als Buchhalterin auf. Ge-
meinsam mit ihrem Ehemann hat sie sich ihr Leben lang in 
der Kirche engagiert, wobei ihr Mann verschiedene Ämter 
übernahm, während sie ihn unterstützte.

Das etwas jüngere Paar Monika und Karsten Herder, 1963 be-
ziehungsweise 1958 in der Deutschen Demokratischen Re-
publik geboren, lernte sich ebenso wie das Ehepaar Schmidt-
Ziegler/Schmidt in ihren frühen Zwanzigern kennen. Den 
Kontext bildete nicht eine kirchliche Freizeit, sondern das 
Studium der Physik an einer Universität. 1986, noch in der 
Endphase des Studiums, gebar Monika Herder ihr erstes 
Kind, das in einer Kinderkrippe betreut wurde. Der Berufs-
einstieg und die Familiengründung fielen zeitlich zusam-
men. 1988 heiratete das Paar. Der politische Umbruch im 
Herbst 1989 führte zu vielen Um- und Einbrüchen in den be-
ruflichen Biografien der beiden Ehepartner. Sah es zunächst 
so aus, dass Monika eine berufliche Karriere an der Univer-
sität absolvieren könnte, so erwies sich in den folgenden 

Jahren die Karriere ihres Mannes als stabiler. Er promo-
vierte und konnte sich an der Universität konsolidieren. Für 
Monika begann eine Zeit der Weiterbildungen, etwa ein 
postgraduales Studium im Umweltbereich, aber auch der Ar-
beitslosigkeit. 1995 wurde das zweite Kind geboren und Mo-
nika Herder blieb die ersten Jahre zu Hause, bis auch das 
zweite Kind mit vier  Jahren in eine Kita ging. Beruflich 
konnte auch sie sich stabilisieren und arbeitet nach dieser 
längeren Erziehungszeit bis in die Gegenwart im Umwelt-
bereich. Trotz ihrer Erwerbsarbeit hat Monika, wenn auch 
unzufrieden damit, den größten Anteil der Care-Arbeit über-
nommen. Das legitimiert sie im Paarinterview mit den Ge-
schlechterrollen: „Männer machen ja nun nicht so viel mit 
Wischen und Abwaschen […]. Die Männer, die sehen das 
eben nicht so.“

Die Geschlechterarrangements der beiden Paare weisen 
Konstellationen auf, die typisch sind für die Organisation 
der familialen Care-Arbeit in Deutschland unter den Bedin-
gungen der staatlichen Teilung bis 1989, aber auch nach dem 
Beitritt der DDR zur BRD (Artikel 23 des GG) im Jahr 1990. In 
diesem Beitrag wird in einem ersten Schritt gezeigt, durch 
welche familienpolitischen und wohlfahrtsstaatlichen 
Strukturen die Geschlechterverhältnisse in der DDR und in 
der BRD gestaltet waren. Obwohl eine rasche Angleichung 
der Geschlechterarrangements vorausgesagt wurde, zeigen 
sich auch dreißig Jahre später immer noch Unterschiede in 
den alltäglichen Lebenspraxen von Familien. In einem zwei-
ten Schritt werden diese Differenzen anhand einer Sichtung 
aktueller Studien beschrieben. Besonders interessant ist es 
daran anschließend zu fragen, ob sich auch in den Paarbe-
ziehungen eine „Wiedervereinigung“ vollzogen hat. Auffäl-
lig ist, dass es trotz einer umfangreichen Binnenmigration – 
zwei Millionen Menschen migrierten von Ost nach West und 
eine Million von West nach Ost (Lois 2014) – im Jahr 2019 
nur zwei Prozent der Ehen aus Ost-West-Paaren bestanden. 
Bei den nichtehelichen Lebensgemeinschaften findet sich 
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diese Konstellation in 11  Prozent der Fälle (Gersten-
berg 2020). In einem dritten Schritt wendet sich der Beitrag 
deshalb den Geschlechterpraxen von Ost-West-Paaren zu 
und diskutiert aktuelle Tendenzen in den ost-west-deut-
schen Geschlechterverhältnissen. 

EinBlickzurück:Geschlechterverträgein
derBRDundderDDR

Als Scharnier zwischen den strukturellen Geschlechterver-
hältnissen und den individuellen Geschlechterarrange-
ments fungiert nach Birgit Pfau-Effinger (1993) ein Ge-
schlechtervertrag. Dieser bildet sich historisch in einer Ge-
sellschaft als kultureller Konsens heraus und reguliert die 
Integration von Männern und Frauen in die Gesellschaft 
mittels kultureller Leitbilder und rechtlicher Normen (Ebd.). 
Vorgegeben werden Regeln und Verhaltensmuster hinsicht-
lich der Fragen, welche gesellschaftlichen Bereiche die 
hauptsächlichen Sphären der Integration von Frauen und 
Männern in der Gesellschaft sind; inwieweit Gleichheit, Un-
gleichheit oder Komplementarität die Lebensbereiche der 
Ehepartner bestimmen; welcher gesellschaftlichen Sphäre 
die Kindererziehung vorrangig zugeordnet wird und wel-
chen gesellschaftlichen Stellenwert die Familie im Ver-
gleich zu anderen Lebensformen hat. Der Geschlechterver-
trag ist implizit mit der hegemonialen Klassenkultur 
 verknüpft, andere Lebensformen werden abgewertet. Er 
 realisiert sich in individuellen Geschlechterarrangements, 
in denen er als Orientierungsfolie für das Handeln der Be-

ziehungspersonen fungiert. Paare mit einer untergeordne-
ten Klassenzugehörigkeit und/oder mit Migrationserfahrun-
gen müssen sich mit diesem Leitbild auseinandersetzen; sie 
haben in ihren Geschlechterarrangements aber auch Spiel-
räume, weitere Orientierungen zu integrieren. Der Ge-
schlechtervertrag ist mit einer spezifischen reproduktiven 
Kultur verknüpft (Helfferich  2017). Sie umfasst kollektive 
Deutungsmuster für die Gestaltbarkeit des reproduktiven Le-
benslaufs, aus denen sich subjektive Überzeugungen bezüg-
lich der Planbarkeit und Machbarkeit von Mutterschaft und 
Vaterschaft entwickeln.

In der Nachkriegszeit dominierte in Westdeutschland zu-
nächst der Geschlechtervertrag der „Versorgerehe“ (Pfau-Ef-
finger 1993: 644) mit dem Ehemann und Familienernährer 
einerseits und der Ehefrau, Hausfrau und Mutter anderer-
seits. Er hat sich historisch aus dem bürgerlichen Familien-
leitbild entwickelt. Die Kinderbetreuung erfolgte im priva-
ten Rahmen durch die Mutter. Dieser Geschlechtervertrag 
verschob sich ab den späten 1960er Jahren allmählich hin 
zu einem „modernisierten Versorgermodell“ (Ebd.) mit ei-
nem erwerbstätigen Ehemann und Vater sowie einer in Teil-
zeit arbeitenden Ehefrau und Mutter. Die Erwerbsintegra-
tion der Frauen war entsprechend dieses kulturellen Kon-
senses niedrig; typisch war Teilzeitarbeit, oftmals mit einem 
sehr geringen Stundenanteil. Die Betreuung der Kinder, ins-
besondere der Kleinkinder unter drei Jahren, wurde weiter-
hin dem privaten Bereich zugeordnet. Im Hinblick auf die 
Fremdbetreuung wurde die Vorstellung eines „Schadenspa-
radigma[s]“ (Behnke 2012: 115) geteilt. Kleinkinder müssen 

In der Bundesrepublik wurden 1974 durch die Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit Katharina Focke (2.v.l.) Modellprojekte 
von Tagesmüttern angestoßen. Kritiker fürchteten ein „Deprivationssyndrom“ durch den frühkindlichen Entzug von der Mutter und spra-
chen sogar von „Versuchen an Menschen“ (Spiegel vom 31.03.1974).  © picture alliance | Michael Dick
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demnach zwingend von der Mutter betreut werden, um 
wohlbehalten aufzuwachsen. 

Trotz der zunehmenden Erwerbsintegration von Müttern 
waren Hausarbeit und Kinderbetreuung Aufgaben der 
Frauen. Die reproduktive Kultur war durch einen „Antago-
nismus und die Unvereinbarkeit von Familie bzw. Kinder-
erziehung einerseits und Berufstätigkeit andererseits“ (Helf-
ferich  2017: 257) bestimmt. Diesem kollektiven Deutungs-
muster entsprach, dass es kaum ein ausgebautes System an 
öffentlicher Kinderbetreuung gab. Die staatliche Förderung 
von Familien erfolgte durch steuerliche Maßnahmen.

Der Geschlechtervertrag der DDR war durch eine Integra-
tion beider Geschlechter in die Erwerbssphäre gekennzeich-
net (vgl. Scholz 2012). Dies war einerseits ökonomisch not-
wendig durch den Arbeitskräftemangel, der bis 1961 auch 
durch die Flucht vieler Menschen in die Bundesrepublik 
Deutschland bedingt war, andererseits aber politisch moti-
viert durch die sozialistische Gleichheitsidee. Die DDR 
grenzte sich von einem bürgerlichen Familienleitbild ab und 
knüpfte an die proletarische Lebensweise an, in der beide 
Geschlechter, ökonomisch bedingt, erwerbstätig sein muss-
ten. Das Leitbild war eine „arbeiterliche Gesellschaft“ 
(Mau 2019), in der alle Menschen gleich sind. Der Staat ga-
rantierte Männern und Frauen eine berufliche Ausbildung 
sowie einen Arbeitsplatz und somit eine ökonomische Exis-
tenzsicherung. Das bürgerliche Familienmodell der Versor-
gerehe mit dem männlichen Familienernährer erodierte 
und es bildete sich das arbeiterliche „Doppel-Verdiener-Mo-
dell“ (Dölling 2005: 23) heraus. Flankierend entstanden im 
Rahmen einer patriarchal-paternalistischen Fürsorgepoli-
tik ein staatlich organisiertes Kinderbetreuungssystem und 
umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen, wie ein monat-
licher Haushaltstag oder günstiges Kantinenessen in Schu-
len und Betrieben. Frauen wurden einerseits sozusagen ge-
schlechtsneutral mittels lebenslanger, vollzeitlicher Er-
werbsarbeit in die Gesellschaft integriert, blieben 
andererseits aber normativ und praktisch für die Fürsorge-
arbeit verantwortlich.

Die Emanzipationspolitik der DDR war einseitig auf die In-
tegration von Frauen in das Erwerbssystem ausgerichtet. 
Es entstand, früher als in der Bundesrepublik Deutschland, 

ein großer Bereich von Care-Berufen über die Krippenerzie-
herin, Kindergärtnerin bis hin zu verschiedenen Gesund-
heitsberufen. In diesem Segment arbeiteten vor allem 
Frauen. Generell war das Erwerbssystem stark nach Frauen- 
und Männerberufen segregiert, wobei die Löhne der Frauen 
im Durchschnitt geringer waren, ebenso wie ihr Anteil an 
Führungspositionen (Nickel 1993; Dölling 2005). Die repro-
duktive Kultur war durch das junge Alter der Eltern bei der 
Geburt der Kinder, den raschen Wiedereinstieg von Müttern 
in die Erwerbsarbeit sowie das sogenannte Babyjahr2 be-
stimmt und ging mit einer selbstverständlichen Inan-
spruchnahme von öffentlicher Kinderbetreuung und weite-
ren staatlichen Unterstützungen einher (Helfferich  2017). 
Wie entsprechende Untersuchungen belegen, erhöhte die 
oft vollzeitliche Erwerbstätigkeit der Frauen die Beteiligung 
der Männer an der Fürsorgearbeit von Generation zu Gene-
ration (Scholz 2012). Ende der 1980er Jahre avancierte die 
Kinderbetreuung zum Feld des männlichen Engagements 
in der Familie, während die Verantwortung für die Hausar-
beit weiterhin bei den Müttern lag (Ebd.). 

Einblickeindeutsch-deutsche
Geschlechterverhältnissenach1989bis
zur Gegenwart

Der arbeiterliche DDR-Geschlechtervertrag traf nach dem 
politischen Umbruch 1989 auf einen konträren, bürgerlich 
fundierten kulturellen Konsens zur Gestaltung der Ge-
schlechterarrangements. Im Kontext des mit dem Eini-
gungsvertrag einsetzenden Institutionentransfers von West 
nach Ost wurde auch der bundesdeutsche Geschlechterver-
trag hegemonial. Während sich für die in Westdeutschland 
lebenden Männer und Frauen nichts änderte, mussten ost-
deutsche Männer und Frauen, wie das Ehepaar Herder, mit 
den massiven Umbrüchen im Erwerbssystem umgehen. Aus 
der sozialistischen Planwirtschaft entwickelte sich in kür-
zester Zeit eine privatisierte kapitalistische Marktwirt-
schaft. Aber nicht nur viele Betriebe schlossen, sondern 
auch Kinderbetreuungseinrichtungen, insbesondere die 
Kinderkrippen für Kinder unter drei Jahren (BMFSFJ 2015). 
Die Anzahl der Beschäftigten ging von 9,7 Millionen im Jahr 
1989 auf 6,1  Millionen im Jahr 1998 zurück, das heißt ein 
Drittel der Arbeitsplätze verschwand (Winkler 1999). Poin-
tiert schreibt der Soziologe Steffen Mau: „Die eben noch 
durchorganisierte Arbeitsgesellschaft mit Beschäftigungs-
garantie wurde innerhalb kürzester Zeit zu einer Sammel-
stelle der Massenarbeitslosigkeit“ (Mau 2019: 151).

Diese Situation führte zu einem Rückgang von Eheschlie-
ßungen und Geburten, aber auch von Scheidungen. Gespro-
chen wird von einem demografischen Schock (Scholz 2012). 
Die prognostizierte Angleichung an die westdeutschen Er-
werbs- und Familienmuster fand nicht statt. In den Folge-
jahren zeigte sich rasch, dass die ostdeutschen Frauen und 
Männer am Doppel-Verdiener-Modell festhalten wollten, 
auch wenn dies unter den neuen Arbeitsmarktbedingungen 
oftmals sehr schwierig war (Ebd.). Die Langzeitstudien von 
Cornelia Helfferich zeigen, dass die reproduktive Kultur in 
Ostdeutschland noch immer durch die „Tradition einer so-
zialistischen Familien- und Arbeitsmarktpolitik“ geprägt ist. 
Die Unterstützung des Staates wird positiv bewertet und 
dient dazu, dass insbesondere die Frauen Erwerbsarbeit und 
Familie vereinbaren können. Dies zeigt sich auch in der hö-
heren Zustimmung zu und Inanspruchnahme von öffentli-
chen Kinderbetreuungen, insbesondere bei kleinen Kindern 
vor Erreichen des vierten Lebensjahres (BMFSFJ 2015). Lei-
tend ist eine „Gleichheitsregel“ im Hinblick auf die Integra-
tion von Vätern und Müttern in die Erwerbsarbeit. Mütter-

Die Politik der DDR war auf eine Integration der Frau in den Ar-
beitsmarkt und damit auch die rasche Wiederaufnahme der Er-
werbstätigkeit von Müttern ausgerichtet. Daher gab es flächende-
ckend Betreuungsangebote wie diese betriebseigene Kinderkrippe 
des VEB Pressen- und Scherenbau Erfurt. 
 © picture alliance / ZB | Berliner Verlag / Archiv
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erwerbstätigkeit gilt im Vergleich zu Westdeutschland als 
„selbstverständlich“ (Helfferich 2017: 254) ebenso wie eine 
Vereinbarung von Familie und Ausbildung/Berufsarbeit für 
möglich gehalten und praktiziert wird. Dieses kollektive 
Deutungsmuster zeigt sich in einem zu Westdeutschland 
höheren Erwerbsanteil von Müttern, insbesondere im gro-
ßen Anteil an vollzeitnaher Erwerbsarbeit bei Müttern von 
Kleinkindern. Wie in der DDR erwirtschaften Männer kaum 
das Haushaltsnettoeinkommen allein und fungieren selte-
ner als männlicher Ernährer. Das männliche Ernährermo-
dell hat wenig Rückhalt und „der komplementäre Part der 
Hausfrau ist nicht besetzt“ (Helfferich 2017: 255). 

Auch wenn sich der politische Umbruch in der DDR nicht 
auf die alten Bundesländer auswirkte, veränderten sich 
doch die Geschlechterverhältnisse auch im Westteil des 
Landes. Ein Grund ist die gestiegene Erwerbsorientierung 
von westdeutschen Frauen. Der Anteil von Frauen ohne Kin-
der, die einer Vollzeittätigkeit nachgehen, unterschiedet 
sich nicht mehr zwischen Ost- und Westdeutschland und 
lag 2015 sogar in Westdeutschland mit 77 Prozent 4 Prozent 
höher als in Ostdeutschland (BMFSFJ  2015: 30). Doch bei 
Frauen mit Kindern ändert sich das Bild grundlegend: In 
Westdeutschland sind nur noch 17 Prozent der Mütter voll-
zeiterwerbstätig, im Osten hingegen 40 Prozent (Ebd.). An 
diesen Zahlen zeigt sich die Wirkmächtigkeit der jeweiligen 
Geschlechterverträge. Auch anhand der Erwerbsintegration 
in den Pflegebereich lässt sich diese belegen: Es zeigt sich 
eine stärkere Integration von ostdeutschen Frauen in Voll-
zeit- und vollzeitnahe Erwerbstätigkeit in der stationären 
und ambulanten Pflege, während in Westdeutschland, ins-
besondere im ambulanten Pflegesektor, geringfügige Teil-

zeit und Teilzeit unter 50 Prozent hohe Beschäftigungsan-
teile aufweisen (BIFG  2020). Die stärkere neoliberale Um-
strukturierung des ostdeutschen Arbeitsmarktes zeigt sich 
wiederum in den erheblichen Lohndifferenzen. Der Pflege-
report  2016 weist für Pflegekräfte in Ostdeutschland ein 
durchschnittliches Bruttogehalt von 2.317  Euro und für 
Westdeutschland von 3.094 Euro aus (Jacobs et al. 2016: 94). 

Vorangetrieben wird diese Entwicklung durch die Erwerbs- 
und Familienpolitik, die auf eine stärkere Integration von 
Frauen in die Erwerbsarbeit setzt. So forciert die EU-Arbeits-
marktpolitik ein neues Leitbild: das Adult Worker Modell 
(Meuser 2016: 165), welches das männliche Ernährermodell 
ablösen soll. Männer und Frauen sind aufgerufen, selbst für 
ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Insbesondere hoch quali-
fizierte Mütter sollen rasch in den Arbeitsmarkt zurückkeh-
ren – das entspricht im Übrigen dem DDR-Muster, doch das 
sogenannte Babyjahr wurde nach der politischen Wende 
erstmal abgeschafft. 2007 erfolgte eine umfangreiche Re-
form des Erziehungsgeldes. Nun wird ein Elterngeld für 
zwölf Monate gezahlt. Zwei weitere Monate können nur vom 
Vater3 des Kindes genommen werden. Die sogenannten Vä-
termonate sollen Männer stärker in die Kinderbetreuung 
und Familienarbeit integrieren (Völker 2008). 

Damit geht wiederum ein widersprüchliches Verhältnis ei-
ner „Re- und De-Familialisierung“ (Ebd.: 195) einher. Frauen 
werden durch ihre Integration in das Erwerbssystem „de-fa-
milialisiert“, Männer hingegen werden durch die neuen Re-
gelungen zur Elternzeit, aber auch durch die Erwerbsarbeit 
der Frauen und die entstehende Lücke in der Sorgearbeit 
„re-familialisiert“. Widersprüchlich ist diese Entwicklung, 

Die Trends ost- und westdeutscher Erwerbstätigkeit von Frauen zeigen sich auch in den Pflegeberufen: Ostdeutsche Frauen sind stärker in 
Vollzeit- und vollzeitnahe Erwerbstätigkeit in der stationären und ambulanten Pflege integriert, während in Westdeutschland, insbesondere 
im ambulanten Pflegesektor, geringfügige Teilzeit und Teilzeit unter 50 Prozent hohe Beschäftigungsanteile aufweisen. 
 © picture alliance / dpa | Christophe Gateau
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weil Fürsorgearbeit weiter an den privaten Bereich gebun-
den bleibt, für den aber aufgrund der vermehrten Ausschöp-
fung der Arbeitskraft zunehmend weniger Ressourcen zur 
Verfügung stehen. In der aktuellen feministischen Debatte 
ist deshalb vermehrt die Rede von einer „Krise sozialer Re-
produktion“ (Winker 2011: 335).

Während die Praxen der Vereinbarung von Beruf und Fami-
lie bezüglich der ostdeutschen Frauen im Fokus der Medien 
und Wissenschaft stehen, sie gar als neues Rollenmodell 
gelten, das die Republik hin zu mehr Gleichstellung verän-
dert (Brandes/Decker 2019; Scholz 2020), werden die Praxen 
ostdeutscher Väter oftmals übersehen. Denn die Diskursi-
vierung von Vaterschaft gilt als ein westdeutsches Phäno-
men, dass sich ab den 1980er Jahren in den bürgerlichen 
Mittelschichten entwickelte. Sie war Folge der auch in der 
BRD zunehmenden Integration der Frauen, insbesondere der 
Mütter, in das Erwerbssystem und sich herausbildender 
Wünsche nach beteiligten Vätern. Aber auch die Kritiken an 
der patriarchalen Familie im Rahmen der zweiten Frauen-
bewegung können als Ursache gelten. Hinzu kam ein Wan-
del von arbeits- und leistungsbezogenen Werten hin zu Frei-
zeitinteressen und persönlicher Entfaltung. In diesem Kon-
text wurden auch männliche Bedürfnisse nach emotionalen 
Beziehungen aufgewertet, die gerade durch den Umgang mit 
den eigenen Kindern erfüllt werden sollten (Stein-Hil-
bers 1991). Im Vergleich zur DDR war diese Diskursivierung 
jedoch zunächst noch nicht mit einem stärkeren Engage-
ment der Väter in den Familien verknüpft. Die „neuen“ Vä-
ter waren vor allem eine mediale Konstruktion, die ein Aus-
druck sehr verschiedener Wünsche von Müttern und Vätern 
war (Ebd.).

Diese Rede von den „neuen Vätern“ ist seitdem medial nicht 
mehr verstummt. Politisch institutionalisiert wurde die Auf-

wertung von Vaterschaft durch die genannte Einführung 
der zwei Vätermonate in das Elterngeld im Jahr 2007. Eines 
der Haupthemen des Vaterschaftsdiskurses ist die Lücke 
zwischen den Einstellungen hin zu einer aktiven Vater-
schaft und der verhältnismäßig geringen Beteiligung der 
Männer an der Fürsorgearbeit. Es ist „zugleich ein Diskurs 
über geschlechtlich konnotierte Ungleichheiten in Paarar-
rangements“ (Behnke et al. 2013: 193). Der bürgerlichen Fi-
gur des Familienernährers werden „die Diskursfiguren des 
‚neuen‘, ‚aktiven‘, ‚engagierten‘ oder ‚involvierten‘ Vaters“ 
(Ebd.) gegenübergestellt. Sie sind mit Erwartungen an eine 
Gleichberechtigung im privaten Zusammenleben verbun-
den.

Wie bereits weiter oben angesprochen, hatte sich auch in 
der DDR in den 1980er Jahren eine verstärkte Beteiligung 
von jungen Vätern an der Kinderbetreuung und Erziehung 
herausgebildet, waren auch dort neue Leitbilder eines „zärt-
lichen Vaters“ (Dölling  1991: 216) entstanden. Vermehrt in 
den 1980er  Jahren erschienen in populären Zeitschriften 
Artikel und Fotoserien über aktive Väter (Scholz 2012).

Diese Orientierung an einer gleichberechtigten und prag-
matisch orientierten Elternschaft setzt sich bis in die Ge-
genwart fort und wird intergenerational tradiert. So belegen 
Studien, dass ostdeutsche im Vergleich zu westdeutschen 
Vätern häufiger am Haushalt und an der Care-Arbeit für Kin-
der beteiligt sind (BMFSFJ 2015, Helfferich  2017; Behnke 
et al. 2013; Beauftragte der Bundesregierung für die neuen 
Bundesländer 2018). Bemerkenswert ist die alltägliche und 
regelmäßige Beteiligung, auch wenn sie einen sehr unter-
schiedlichen Umfang hat. Cornelia Behnke, Diana Lengers-
dorf und Michael Meuser stellen in einer qualitativen Stu-
die fest, dass das väterliche Engagement oftmals in der „Ma-
nier eher beiläufiger Selbstverständlichkeit praktiziert“ 
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(Behnke et al. 2013: 202) wird. Frauen übernehmen, wie be-
reits zu DDR-Zeiten, auch weiterhin den größten Teil der 
Hausarbeit. Übergreifend ist in allen Fällen, dass das väter-
liche Engagement nicht geschlechterpolitisch, sondern 
pragmatisch, das heißt als Notwendigkeit in einem Doppel-
Verdiener-Haushalt, gerahmt wird. Damit findet auch eine 
Distanzierung zum aktuellen Vaterschaftsdiskurs statt, der 
politisch durch das neue Elterngeld und die Vätermonate 
forciert wird (Behnke et al. 2013). 

Zusammenfassen lässt sich an diesem Punkt, dass es bis in 
die Gegenwart Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den 
ost-west-deutschen Geschlechterarrangements gibt. Die Er-
werbsintegration von Frauen ohne Kinder gleicht sich an, 
bei den Müttern unterscheidet sie sich jedoch immer noch 
stark. Trotz der unterschiedlichen Erwerbsintegration in Ost 
und West sind die Mütter in stärkerem Maß für die famili-
ale Care-Arbeit zuständig und diese Zuständigkeit ist auch 
in den weiblichen Selbstbildern fest verankert. Der in den 
1980er Jahren zaghaft einsetzende Wandel von Vaterschaft 
setzt sich fort, hat aber etwas unterschiedliche Auswirkun-
gen. In Ostdeutschland kann man von einer Tradierung ei-
ner selbstverständlichen und pragmatischen Vaterschaft 
sprechen, die zu einem etwas höheren Engagement von Vä-
tern an der Kinderbetreuung führt. In Westdeutschland ist 
das Leitbild des involvierten Vaters insbesondere in den 
bürgerlichen Mittelschichten weit verbreitet. Es wird aber 
stärker in den Paarpraxen diskursiv verhandelt als praktisch 
umgesetzt, was zu der etwas höheren Beteiligung von ost-
deutschen Vätern an familialer Care-Arbeit führt.

Ausblicke:Ost-West-
Angleichungstendenzenundfehlender
strukturellerWandel

Wie eingangs genannt, ist der Anteil an Paaren gering, die 
je eine in Ostdeutschland sozialisierte und eine in West-
deutschland aufgewachsene Beziehungsperson vereinen. 
Die bis in die Gegenwart häufigste Konstellation ist die ei-
ner ostdeutsch sozialisierten Frau und eines westdeutsch 
sozialisierten Mannes. Sie resultiert nicht zuletzt aus der 
stärkeren Binnenmigration von ostdeutschen Frauen in den 
Westen (Mau  2019). Untersuchungen zu diesen Ost-West-
Paaren gibt es überraschend wenige, dabei ließe sich mit 
solchen Paaren der Wandel im deutsch-deutschen Ge-
schlechterverhältnis untersuchen. 

Nadine Schäfer (2003, 2005) zeigt in ihrer qualitativen Paar-
studie, dass es in den Geschlechterarrangements wenig 
Konflikte bezüglich der Teilung von Erwerbs- und Care-Ar-
beit gab. Als Ursache sieht sie ein Missverständnis zwi-
schen den Beziehungspersonen: Die befragten ostdeutschen 
Frauen hielten an ihrer starken Erwerbsorientierung und 
der frühen institutionellen Kinderbetreuung fest und be-
gründeten dies auf Nachfrage mit ihrer ostdeutschen Her-
kunft und Familientradition. Dieses Resultat findet sich 
auch in unserer aktuellen Untersuchung. Die befragten 
westdeutschen Partner verstanden hingegen die Erwerbs-
integration ihrer Partnerin und ihr Engagement in der Care-
Arbeit, insbesondere für die Kinder, als Resultat ihrer 
 modernen Einstellung. Dem Ost-West-Unterschied wurde 
von den Männern keine Bedeutung zugemessen. Die Frauen 
lebten ihre ostdeutsche Identität außerhalb der Paarbezie-
hung in ihren ostdeutschen Freundeskreisen aus. Auch 
in dieser Konstellation von Ost-West-Paaren zeigt sich die 
Hegemonie des westdeutschen Geschlechtervertrages, der 
im Selbstverständnis der Paare progressiv modernisiert 
wird.

Dieser Beitrag schließt mit einem Ost-West-Paar, in dem der 
Mann in Ostdeutschland und die Frau in Westdeutschland 
sozialisiert wurden. Im Interview mit Kathrin (* 1981) und 
Rheiner (* 1979) entfalten sich lange Passagen über die Un-
terschiede in der ost- und westdeutschen Kinderbetreuung. 
Der gemeinsame Sohn des Paares besucht den Kindergar-
ten in Hessen, während Kathrin als Therapeutin in einem 
Kindergarten in Thüringen arbeitet. Der ostdeutsche Kin-
dergarten gilt ihnen hinsichtlich der flexibleren und länge-
ren Öffnungszeiten, aber auch hinsichtlich des pädagogi-
schen Betreuungsangebotes als Ideal. Nicht nur ist er mit 
ihren Arbeitszeiten kompatibler, sondern entspricht auch 
mehr ihrer arbeiterlichen Kultur. Denn, so kritisieren sie, in 
dem westdeutschen Kindergarten hätten die Kinder keine 
Zeit zum Spielen, sondern müssten permanent lernen: „die 
wollen mit aller Gewalt kleine Doktoranden ranziehen“. Ge-
rade an diesem Paar zeigen sich die Ambivalenzen des he-
gemonialen bürgerlichen Geschlechtervertrags: Kathrin 
reibt sich auf an dem Leitbild der guten Mutter, die perma-
nent für ihre Kinder da sein soll und ihrer Erwerbstätigkeit, 
die ökonomisch notwendig ist. Abgeschwächt wird ihr Kon-
flikt dadurch, dass Rheiner „sehr viel Pflichten an der Erzie-
hung des Kindes“ übernimmt, „dafür dass er ein Mann ist“. 
Diese Formulierung verweist erneut auf die Verantwortung 
der Frau für die familiale Care-Arbeit.

Bewegen sich die deutsch-deutschen Geschlechterverhält-
nisse in Richtung des ostdeutschen Geschlechtervertrages? 
Die in Westdeutschland im Zeitverlauf zunehmende Er-
werbsintegration von Müttern und die höhere Inanspruch-
nahme von öffentlicher Kinderbetreuung, auch unter drei 
Jahren (BMFSFJ 2015; Helfferich 2017), sprechen dafür. Mit 
dieser Entwicklung könnte langfristig eine Aufwertung der 
ostdeutschen Geschlechterarrangements, aber auch der 
westdeutschen Geschlechterarrangements von Paaren aus 
der Arbeiter- und Angestelltenklasse einhergehen, die oft-
mals egalitärer sind als die der im öffentlichen Fokus ste-
henden Geschlechterpraxen der individualisierten bürger-

In der DDR bildete sich in den 1980er Jahren eine verstärkte Beteili-
gung von jungen Vätern an der Kinderbetreuung und Erziehung he-
raus. So entstanden dort neue Leitbilder eines „zärtlichen Vaters“. 
 © picture alliance / ddrbildarchiv | Manfred Uhlenhut
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lichen Klasse (vgl. auch Behnke et al.  2013; Koppetsch/
Speck 2015). Gleichwohl ist eine solche Entwicklung nur ein 
weiterer Schritt in Richtung Geschlechtergerechtigkeit, 
denn die Zuschreibung von familialer Care-Arbeit an das 
weibliche Geschlecht ist in beiden Geschlechterverträgen 
tief verankert und wird durch den gegenwärtigen Wandel 
hin zu einer involvierten Vaterschaft zwar aufgebrochen, je-

doch keineswegs aufgehoben. Um die Norm der Partner-
schaftlichkeit praktisch umsetzen zu können, bräuchten Fa-
milien in Ost- und Westdeutschland entsprechende wohl-
fahrtsstaatliche Strukturen. Diese orientieren sich aber 
immer noch an dem veralteten bürgerlichen westdeutschen 
Geschlechtervertrag.
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ZwischenFachkräftemangel,
PflegereformenundderSuche
nach Alternativen
Einigeaktuelleundfundamentale 
HerausforderungendesPflegesektors

StefanSell

WiekannPflegeinZukunftgestaltetwerden?PflegereportsundStudiendeutendaraufhin,dassderaussehr
unterschiedlichenEinrichtungenbestehendePflegesektormitvielfältigenHerausforderungenkonfrontiert
ist,diesichunterdemEindruckderCorona-KriseundderzunehmendenAlterungunsererGesellschaftnoch
einmalverschärfen.Währendesan(gutausgebildeten)Pflegekräftenmangelt,istderSektorzudemdurch
ÜberregulierungundMarktorientierungineineSchieflagegeraten.InseinemBeitragzeigtStefanSelldie
UnterschiedezwischendenverschiedenenPflegebereichenaufundanalysiertaktuelleDebattenundBe-
richtezuMissständenundHerausforderungenderPflege.AmBeispielderIntensivpflegeverdeutlichterdie
aktuellenProblematikenvonPersonalengpässen.ImAnschlusszeigteranhandderLangzeit-bzw.Alten-
pflege,welcheFragenundStruktureninderAusgestaltungguterPflegeeineRollespielenundwiediesein
ZukunftdurchverändertePflegeanforderungenund-bedarfeneugedachtundorganisiertwerdenmüssen.

WelchePflegehättenSiedenngerne?

Diese durchaus doppeldeutig gemeinte Frage muss an den 
Anfang eines Beitrags über aktuelle Herausforderungen 
„des“ Pflegesektors gestellt werden, denn zum einen wird 
mit „dem“ Pflegesektor eine Homogenität vorgetäuscht, die 
es mit Blick auf die pflegerische Versorgung gerade nicht 
gibt. Stattdessen muss man genau hinschauen, ob es um die 
Krankenhaus- oder um die Langzeit- bzw. Altenpflege geht, 
um nur die beiden großen und ganz unterschiedlichen Lo-
giken folgenden Pflegebereiche zu benennen. Und wenn 
man sich dann beispielsweise auf „die“ Langzeitpflege fo-
kussiert, wird man auch dort auf eine enorme Heterogeni-
tät stoßen. Sprechen wir von der häuslichen Pflege, alleine 
von pflegenden Angehörigen erbracht, zuweilen mit punk-
tueller Beteiligung ambulanter Pflegedienste oder – zumeist 
aus Osteuropa kommender – Betreuungskräfte (also die un-
mögliche „24-Stunden-Betreuung“, in der Fachdebatte wer-
den die betroffenen überwiegend Frauen auch als Live-Ins 
bezeichnet)? Oder geht es um die „klassische“ stationäre 
Versorgung in Pflegeheimen? Oder noch komplizierter: Neh-
men wir die „Mischformen“ zwischen den drei Säulen der 
Langzeitpflege (häusliche, ambulante und stationäre Pflege) 
in den Blick, vom betreuten Wohnen und der Tages- bzw. 
Kurzzeitpflege bis hin zu den sich ausbreitenden „alterna-
tiven Wohnformen“ wie den Demenz-Wohngemeinschaften? 
Oder soll auch die außerklinische Intensivpflege Berück-
sichtigung finden, wo mehr als 20.000, manche schätzen bis 
zu 30.000 beatmungspflichtige Patientinnen und Patienten 
zu Hause über eine Einzelbetreuung und -pflege versorgt 
werden (vgl. kritisch dazu Keller et al. 2021 über das „Milli-
ardengeschäft mit Beatmungspatienten“ sowie neue Be-
funde bei Isfort et al. 2022)?

Kurzum, es gibt eben nicht „die“ Pflege. Und selbst in den 
großen Teilbereichen des Pflegesektors gibt es nicht nur 
eine weit gespannte Heterogenität, sondern wir sind auch 
mit einer Hierarchie der Pflegetätigkeiten und der dahinter 
stehenden Fachlichkeit konfrontiert. Diese sollte man nicht 
verwischen, auch wenn gerade im Zusammenhang mit 
 pflegerischer Arbeit genau das immer wieder (oftmals un-
bewusst) gemacht wird, wenn beispielsweise von „Pflege-
kräften“ gesprochen wird  – und darunter dann von den 
Hilfskräften bis zu den fachpflegerisch qualifizierten Pfle-
ge fachpersonen alle subsumiert werden. Das kann natür-
lich zu einer faktischen Entwertung der Fachlichkeit und 
der eigenständigen Profession Pflege führen, denn da 
schwingt immer mit, dass viele, wenn nicht die meisten 
pflegerischen Tätigkeiten auch ohne oder mit einer nur auf 
Helferniveau angesiedelten Qualifikation erbracht werden 
können. Und regelrecht gefährlich wird es, wenn man diese 
oftmals unbewussten Zuschreibungen gezielt einsetzt im 
Kontext eines seit Jahren manifesten und sich kontinuier-
lich zuspitzenden Fachkräftemangels, den man dann zu be-
seitigen oder zu lindern glaubt, indem man behauptet, dass 
der zusätzliche Bedarf an „Pflegekräften“ beispielsweise in 
der stationären Versorgung im Wesentlichen über Hilfs-
kräfte gedeckt werden könne – und die relativ und absolut 
weniger werdenden Pflegefachpersonen sollten sich doch 
darüber freuen, denn wenn man die Heime mit Hilfskräften 
bestückt, dann hätten die examinierten Pflegekräfte angeb-
lich mehr Zeit, die fachlich „anspruchsvollen“ Tätigkeiten 
auszuüben.

Aber die Frage, welche Pflege Sie denn gerne hätten, ver-
weist noch auf eine ganz andere, eigentlich zentrale, aber 
in der aktuellen pflegepolitischen Debatte, die meistens um 
das Bestehende kreist, unterbelichtete Dimension: Wie und 
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wo wollen wir denn selbst gepflegt werden (und was sind 
wir bereit, anderen Menschen zuzugestehen)? Sollen es so 
lange wie möglich die eigenen vier Wände sein; wäre nicht 
eher eine Wohngemeinschaft eine Alternative, auch gegen 
Vereinsamung; bleibt das klassische Pflegeheim am Ende 
die alternativlose Variante, weil man gar keine anderen 
Strukturen und Menschen um sich herum hat, die eine an-
dere Option eröffnen können, vor allem bei schweren Be-
einträchtigungen? Anders und auf einer höheren Ebene ge-
fragt: Wie wollen wir in Zukunft leben? Eine Frage, die ja 
auch in anderen gesellschaftlich hoch relevanten Bereichen 
bedeutsam ist, beispielsweise im Kontext der klimapoliti-
schen Debatte und der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und 
die damit verbundene Frage nach den individuellen Kon-
sumstrukturen. Eine Frage, die durchaus in einem harten 
Konflikt geraten kann mit den berühmten „Rahmenbedin-
gungen“, deren expansiven oder eben restriktiven Ausfor-
mungen im Regelfall nur historisch zu verstehen sind und 
die unsere Wünsche (oder Hoffnungen) restringieren oder 
gar verunmöglichen (vgl. speziell zur Baby-Boomer-Gene-
ration die Befunde von Druyen et al. 2022). Zugleich muss 
man an dieser Stelle zur Kenntnis nehmen, dass sich hier 
natürlich auch die soziale Ungleichheit und die vielerorts 
beschriebene Polarisierung der Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse in unserer Gesellschaft ausprägen werden, 
denn die wachsende Gruppe der materiell gut ausgestatte-
ten Seniorinnen und Senioren wird sich anders positionie-
ren (können) als die ebenfalls wachsende Gruppe alters-
armer Menschen.

ZurHierarchie„der“Pflegeunddieoft
verkannteFlaschenhalsproblematik
besondererPflegefachlichkeit: 
DasBeispielIntensivpflege

Die beiden ersten Corona-Jahre stecken uns alle noch in 
den Knochen, vor allem den vielen Menschen, die im Ge-
sundheitswesen die Stellung gehalten haben. Die bereits an-

gesprochene und über viele Jahrzehnte gewachsene Hier-
archie der Pflegeberufe hat sich gerade in der Corona-Pan-
demie auf eine hoch problematische Art und Weise gezeigt. 
Am Anfang der Pandemie, als wir das große Sterben in vie-
len Pflegeheimen miterleben mussten, blieben die Pflege-
kräfte in den Heimen in der Berichterstattung dennoch eine 
irgendwie – und das nicht maskenbedingt – gesichtslose 
Gruppe. Schnell hat sich das öffentliche Interesse und die 
mediale Aufmerksamkeit auf die Krankenhäuser verscho-
ben und man wurde neben den Wasserstandsmeldungen 
über die Inzidenzen auch mit täglichen Frontberichten aus 
den Kliniken versorgt. Aber auch hier gab es keine Abbil-
dung der breiten Kliniklandschaft, sondern das Interesse fo-
kussierte auf die Intensivstationen. Ein Großteil des Über-
lastungsdiskurses bezog sich auf diesen engen Bereich. Zu-
mindest wurde im Verlauf der Corona-Wellen deutlich, dass 
man hier zu wenig Personal nicht einfach substituieren 
kann durch andere „Pflegekräfte“, denn wir haben es mit 
High-Tech-Medizin und -Pflege zu tun und nicht umsonst 
gibt es eine entsprechende Fachweiterbildung. Ausfälle an 
Intensivpflegekräften haben dann aufgrund dieser Fla-
schenhalsproblematik nochmal eine andere Wirkkräftig-
keit – eine Erfahrung, die viele Kliniken gerade in der Omi-
kron-Sommerwelle 2022 mit vielen Ausfällen auch in ande-
ren spezialisierten Funktionsbereichen machen müssen, 
beispielsweise im OP-Bereich und damit verbunden die Ab-
sage zahlreicher Operationen, was neben erheblichen Risi-
ken für die betroffenen Patienten auch zu massiven Finan-
zierungsproblemen der Kliniken führen kann. 

Gerade am Bereich der Intensivpflege als Teil der modernen 
Krankenhauspflege kann man aufzeigen, dass Corona struk-
turelle Mangellagen, die schon vor der Pandemie gegeben 
waren, gleichsam geboostert hat (vgl. dazu Sell 2021a). Die 
Misere des Personalmangels darf aber auf keinen Fall auf 
Corona als Ursache reduziert werden und man sollte sich 
auch nicht der Illusion hingeben, dass das wieder weggeht, 
wenn wir Corona hinter uns gelassen haben (sollten). Um 
das mit den strukturellen Mangellagen zu belegen, müssen 

In der Personalsuche von Pflegeeinrichtungen verschwimmen häufig die Grenzen zwischen verschiedenen Ausbildungs- und Professions-
stufen. Das kann nicht nur professionelle Pflege entwerten, sondern im Falle von Tätigkeiten, die nur von examinierten Fachkräften ausge-
übt werden sollten, nun aber mit Hilfskräften gedeckt werden, gefährliche Folgen haben. © picture alliance | Bildagentur-online / Joko
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wir in einem ersten Schritt einen Blick zurückwerfen in die 
Zeit vor Corona.

Gehen wir zurück in das Jahr 2017. Der damalige Präsident 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Thomas 
Reumann, wurde anlässlich der Vorstellung des Gutachtens 
Personalsituation in der Intensivpflege und Intensivmedi-
zin (vgl. Blum 2017) mit dieser Aussage zitiert: „53 Prozent 
der Kliniken haben Probleme, Pflegestellen im Intensivbe-
reich zu besetzen.“ Und ergänzend wurde darüber informiert: 
„Bundesweit sind in der Intensivpflege derzeit 3.150 Stellen 
vakant und können nicht besetzt werden.“ Aber die von den 
Krankenhausträgern initiierte Studie sollte sogleich als 
große Beruhigungspille fungieren. Insofern wurden zentrale 
Befunde seitens der Auftraggeber so zusammengefasst (vgl. 
dazu Sell 2017a): „Im Jahresdurchschnitt 2015 lag das Ver-
hältnis von Intensivpatienten zu Pflegekräften bei 2,2 Fäl-
len pro Schicht und Pflegekraft (VK). Die Empfehlung der 
Fachgesellschaft Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für 
Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) eines Pflegekraft-zu-Pa-
tienten-Verhältnisses von 2 Fällen pro Schicht und Pflege-
kraft wird im Mittel in etwa erreicht. Das DKI-Gutachten be-
legt außerdem, dass drei Viertel aller Krankenhäuser die 
Fachkraftquote in der Intensivpflege erfüllen.“ Das hört sich 
doch ordentlich an. Allerdings beziehen sich die Durch-
schnittswerte auf 2015 und die über 3.000 nur auf den Inten-
sivstationen fehlenden Pflegefachpersonen sprechen eine 
andere Sprache. (für eine methodische Kritik der Blum-Stu-
die vgl. Sell 2017b). 

Der Pflegewissenschaftler Michael Simon hat die Studie 
auseinandergenommen und zugleich den Finger auf die 
grundsätzlich klaffenden Wunde legt, dass man aufpassen 
muss, wenn mit Durchschnittswerten operiert wird:

„Da nur 25 % der befragten Krankenhäuser geantwortet ha-
ben, können die Ergebnisse nicht als repräsentativ für die 
Grundgesamtheit gelten […] [Es] muss davon ausgegangen 
werden, dass die Befragungsergebnisse durch strategisch 
motivierte Nichtbeteiligung systematisch verzerrt sind […]. 
Zudem wurden bei der Berechnung so genannte ‚Stunden-
fälle‘, die nur kurze Zeit auf einer Intensivstation lagen und 
nicht in der Mitternachtsstatistik erscheinen, nicht berück-
sichtigt. Auf der Seite der Personalbesetzung wurden hin-
gegen offenbar auch Leitungskräfte, die nicht oder nur ge-
legentlich in der direkten Pflege tätig sind, mitgezählt […]. 
Aber auch ein Wert von 1:2,2 weicht bereits deutlich von der 
Empfehlung der DIVI ab […]. Da ein erheblicher Teil der In-
tensivpatienten zu einer Patientengruppe gehört, für die 
eine 1:1 Betreuung erforderlich ist, ergibt sich aus der DIVI-
Empfehlung bereits bei einem Anteil von ca. 1/3 beatmeter 
Patienten eine erforderliche durchschnittliche Pflegekraft-
Patienten-Verhältniszahl von ca. 1:1,5. Stellt man dem die 
Ergebnisse der DKI-Befragung gegenüber, so ergibt dies be-
reits bei einem Besetzungsschlüssel von 1:2,2 eine erhebli-
che Lücke. Eine Lücke im Umfang von 0,7 Patienten pro Pfle-
gekraft und Schicht bedeutet bei einer Soll-Besetzung von 
1:1,5 eine Überschreitung der aus der DIVI-Empfehlung ab-
zuleitenden maximalen Arbeitsbelastung um ca. 50  % […]. 
Selbst wenn im Jahresdurchschnitt eine Pflegekraft-Pati-
enten-Verhältniszahl von 1:2 eingehalten wird, so können 
sich hinter einem solchen Durchschnittswert erhebliche Va-
rianzen verbergen. Um dies an einem fiktiven Beispiel zu 
veranschaulichen: Wenn eine noch relativ unerfahrene Pfle-
gekraft auf einer Intensivstation nur einen Beatmungs-
patienten versorgt und neben ihr eine erfahrenere und fach-
weitergebildete Intensivpflegekraft drei Patienten versor-
gen muss und von diesen Patienten zwei beatmet sind, dann 
wird in diesem Fall zwar der Durchschnittswert eingehal-

Am Bereich der Intensivpflege als Teil der modernen Krankenhauspflege kann man aufzeigen, dass Corona strukturelle Mangellagen, die 
schon vor der Pandemie bestanden, verstärkt hat.  © picture alliance / dpa | Sebastian Gollnow
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ten, aber dennoch können Patienten durch die Überlastung 
des Pflegepersonals einer unmittelbaren Gefahr ausgesetzt 
sein. Ein Jahresdurchschnittswert kann auch nicht verhin-
dern, dass nicht nur einzelne Pflegekräfte, sondern zeitwei-
lig sogar alle Pflegekräfte einer Station überlastet sind, weil 
sie im Schnitt 3–4 Patienten zu versorgen haben“ (Simon 
2017). 

Simon kommt in seiner Kommentierung zu folgendem Fa-
zit: „Sollen Patienten auf Intensivstationen vor den Gefahren 
einer unzureichenden Personalbesetzung im Pflegedienst 
geschützt werden, sind verbindliche Mindestbesetzungen, 
die jeden Tag und jede Schicht eingehalten werden müssen, 
unerlässlich, so wie dies bspw. im US-Bundesstaat Kalifor-
nien seit 2004 der Fall ist […] Und diese Vorgaben müssen 
auch Vorgaben zur Qualifikation bzw. einem mindestens ein-
zuhaltenden Qualifikationsmix beinhalten“ (Ebd.).

Das eigentliche Anliegen der von der DKG in Auftrag gege-
benen Studie war es, gegen ein 2017 geplantes und mittler-
weile auch eingeführtes Instrument anzugehen, das man 
unbedingt verhindern wollte: die sogenannten Pflegeperso-
naluntergrenzen. 

Seit dem 1. Januar 2019 gibt es die sogenannten Pflegeper-
sonaluntergrenzen für bestimmte „pflegesensitive“ Bereiche 
in den Krankenhäusern – die von diesen „Untergrenzen“ be-
troffenen Bereiche wurden seitdem in mehreren Schritten 
erweitert. Die Intensivpflege war von Anfang an dabei. Dort 
begann man zum 1. Januar 2019 mit einer Patienten-Pflege-
kraft-Relation von 2,5 zu 1 tagsüber, in der Nachtschicht 3,5 
zu 1. Ab dem 1. Januar 2021 ging das dann etwas runter auf 
2 zu 1 bzw. 3 zu 1.

Man muss sich klarmachen, um was es hier geht: Um Min-
destpersonalschlüssel, die ein (von vielen kritisiertes) Mi-
nimum abbilden sollen, aber nicht etwa die Personalanfor-
derungen für eine fachlich fundierte Pflege. Es ist eine 
Schutzgrenze nach unten, bei deren Unterschreiten die Pa-
tienten in Gefahr geraten (können). Anders formuliert: Wir 
reden hier nicht darüber, wie die Personalausstattung im 
Normalfall sein sollte oder gar über eine quantitativ hoch-
wertige Besetzung der Schichten, sondern um das Mindeste, 
unter dem nichts mehr kommen darf.

Das war alles vor der Corona-Pandemie und ihren besonde-
ren Herausforderungen für die Pflege. Hervorzuheben ist der 
grundsätzliche Charakter von Personaluntergrenzen, eben 
nur das Mindeste zu normieren, gleichsam die Vermeidung 
einer Patientengefährdung, nicht aber eine bedarfsgerechte 
Versorgung. „Die Untergrenzen seien rote Linien, unterhalb 
derer das Patientenwohl in Gefahr sei,“ so das Bundesge-
sundheitsministerium bereits im Jahr 2019. Und schon un-
ter den damaligen „Normal-Bedingungen“, die nicht verzerrt 
waren durch die Sondersituation einer Pandemie, wurde be-
klagt, dass ein nicht geringer Teil der Kliniken noch nicht 
einmal die als Personaluntergrenze konzipierten Personal-
schlüssel einhalten. Von Seiten des Spitzenverbandes der 
Gesetzlichen Krankenversicherung wurden Zahlen zur Pro-
blematik der Nichteinhaltung der Untergrenzen veröffent-
licht (vgl. GKV-Spitzenverband  2021). Das besorgniserre-
gende Bild für das zweite Quartal 2021, das hier zu Tage ge-
fördert wurde, lässt sich an dem Befund illustrieren, dass 
insgesamt über alle Klinikbereiche mit Mindestpersonalvor-
gaben 12,5 Prozent der Schichten unterbesetzt waren. Im Be-
reich neurologische Schlaganfalleinheit waren sogar rund 
20  Prozent der Schichten unterbesetzt  – also jede fünfte 

Bereits vor der Corona-Pandemie haben Studien offengelegt, dass in allen Klinikbereichen Schichten unter der Mindestvorgabe an Personal 
besetzt waren. © picture alliance / photothek | Ute Grabowsky
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Schicht. Für die Intensivmedizin wurden 15,8 Prozent un-
terbesetzte Schichten ausgewiesen.

Und nun zeigt eine ganz neue Studie das Ausmaß der 
 strukturellen Unterausstattung der Intensivstationen mit 
Blick auf das Pflegefachpersonal. Die Studie „Pflegenotstand 
auf Intensivstationen. Berechnungen zum Ausmaß der Un-
terbesetzung im Pflegedienst der Intensivstationen deut-
scher Krankenhäuser“ wurde 2022 von Michael Simon er-
stellt.

DieSimon-Studie(2022)zum
Pflegenotstandaufden 
deutschen Intensivstationen: 

Die Studie leistet eine kritische Auseinandersetzung 
mit den bislang immer wieder auftauchenden Zahlen 
zu fehlenden Pflegefachkräften. In deutschen Kranken-
häusern gab es 2020 knapp 28.000 Intensivbetten, von 
denen durchschnittlich circa 21.000 belegt waren. Die 
Zahl der Pflegekräfte in diesem Bereich entsprach etwa 
28.000 Vollzeitäquivalenten. Unter Fachleuten und in 
der medialen Berichterstattung hält sich die Einschät-
zung, dass bundesweit ungefähr 3.000 bis 4.000 Pflege-
fachkräfte in Vollzeit fehlen. Diese Zahlen sind aller-
dings abgeleitet von den Stellenplänen der Kranken-
häuser, die wiederum von der wirtschaftlichen Situation 
abhängen. Ein Krankenhaus, das gezwungen ist, Kos-
ten zu sparen, kürzt den Stellenplan. Das wahre Aus-
maß des Personalmangels wird dadurch gar nicht sicht-
bar. Folgt man nicht nur wirtschaftlichen Kriterien bei 
der Berechnung, gehe die Unterbesetzung „weit über die 
bisher diskutierte Zahl“ hinaus, so Simon. Simon be-
zieht sich für seine Berechnungen auf fachliche Emp-
fehlungen und gesetzliche Mindestvorgaben: Zwar gibt 
es für die Intensivpflege zurzeit kein verbindliches Ver-
fahren der Personalbedarfsermittlung, wohl aber die 
Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinären Verei-
nigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Seit 2019 
gibt es zudem eine bundesweit geltende Pflegeper-
sonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), die Mindest-
besetzungen auch für Intensivstationen vorgibt. 
Auf der Basis der DIVI-Empfehlungen sowie der Pflege-
personaluntergrenzen-Verordnung kommt Simon zu 
den folgenden Befunden: Nach der PpUGV wären für 
21.000 Intensivbetten bundesweit 50.800 Vollzeitkräfte 
erforderlich  – deutlich mehr als die vorhandenen 
28.000. Um die Pflegepersonaluntergrenzen einhalten 
zu können, wäre also eine Verdoppelung des gegenwär-
tigen Personalbestandes notwendig. Um die Empfeh-
lungen der DIVI zu erfüllen, bräuchte es sogar 
78.200  Vollzeitkräfte. Daraus ergibt sich für das 
Jahr 2020 eine Unterbesetzung von 50.000. Um die aus-
zugleichen, wäre eine Verdreifachung des Personalbe-
standes nötig.

Man kann die Zahlen auch umgedreht betrachten: Mit 
dem aktuellen Personalbestand dürften nach Vorgaben 
der PpUGV nur 11.700 der 28.000 Intensivbetten genutzt 
werden. Folglich müssten circa 60 Prozent der vorhan-
denen Betten „gesperrt“ werden. Dass Betten nicht mit 
Intensivpatientinnen oder -patienten belegt werden, 
passiert im kleineren Rahmen einzelner Kliniken schon 
jetzt häufig, wenn akut Personal fehlt. Legt man die 
Empfehlungen der DIVI zugrunde, wären angesichts der 
aktuellen Personallage sogar nur rund 7.500 Intensiv-
betten belegbar. Rund 75 Prozent der vorhandenen Bet-
ten dürften folglich nicht belegt werden.

Und heute? Vermutlich liegt die Zahl der Pflegekräfte 
inzwischen sogar noch niedriger als 2020, weil es wäh-
rend der Pandemie zahlreiche Kündigungen gab, so Si-
mon. So ergab eine Umfrage des Deutschen Kranken-
hausinstituts, dass im Herbst  2021 in mehr als zwei 
 Dritteln der befragten Krankenhäuser weniger Inten-
sivpflegepersonal tätig war als noch Ende 2020.

Aber wird nicht immer wieder darauf hingewiesen, dass wir 
in Deutschland „zu viele“ Krankenhäuser haben (und man 
auf ein Drittel bis zur Hälfte der Kliniken verzichten könne)? 
Und ist nicht Deutschland mit bei den Spitzenreitern, was 
die Intensivmedizin angeht? Immerhin: Im internationalen 
Vergleich verfügt Deutschland über viele Intensivbetten. 
Während im Durchschnitt der OECD-Länder circa 12 Inten-
sivbetten pro 100.000 Einwohner vorgehalten werden, sind 
es in Deutschland 34. Vergleichbare europäische Länder 
kommen sogar mit weniger als 10  Intensivbetten pro 
100.000 Einwohner aus. So liegt die Intensivbettendichte in 
Norwegen bei 8,5 und in Dänemark bei 7,8. Dagegen argu-
mentiert Simon: Das vergleichsweise große Angebot an In-
tensivplätzen hat in der Corona-Pandemie dabei geholfen, 
Schlimmeres zu verhindern. Und noch bedeutsamer, da die-
ser Punkt endlich den Blick weitet von einem hochspezia-
lisierten Bereich zur Versorgung insgesamt: Man dürfe das 
Problem der Intensivstationen nicht isoliert betrachten. 
Viele Probleme würden auf die Intensivstationen ausgela-
gert, da auch die Normalstationen „seit mehr als 30 Jahren 
unterbesetzt“ seien. Ob Patienten von einer Normalstation 
auf eine Intensivstation oder von dort wieder zurückverlegt 
werden können, sei in hohem Maße auch davon abhängig, 
wie gut Normalstationen besetzt sind. Es ist eben kompli-
zierter.

Abschließend und mit einer kritischen Überleitung zum 
nächsten großen Teilbereich der Pflege: Die gewerkschafts-
nahe Hans-Böckler-Stiftung hat eine Zusammenfassung der 
von ihr geförderten Simon-Studie unter die Überschrift „Auf 
deutschen Intensivstationen fehlen bis zu 50.000  Pflege-
kräfte“ gestellt. Da ist sie wieder, die eine große Zahl, die 
gerne von den Medien aufgegriffen wird (von dort kommen 
immer wieder Anfragen, wie viele Pflegekräfte denn in 
Deutschland fehlen oder in Zukunft gebraucht werden). Das 
ist verständlich, zugleich aber auch gefährlich, denn die 
Wirklichkeit ist in der heterogenen Pflegewelt, wie auf vie-
len anderen Arbeitsmärkten auch, wesentlich vielgestalti-
ger, als es die eine Zahl für ganz Deutschland anzuzeigen 
vermag. Aber die eine (möglichst große) Zahl ist eben eine 
medientaugliche Vereinfachung und schlägt eine Aufmerk-
samkeitsschneise in der Nachrichtenflut, mit der wir tag-
täglich konfrontiert sind.

DieganzgroßeBaustelledesPflegesektors:
EinsturzgefährdeteAltbauteninder
Langzeit-bzw.Altenpflege

Zuerst einige wichtige Vorbemerkungen: Die Langzeit- oder 
Altenpflege ist der Bereich, dem unsere höchste Aufmerk-
samkeit gehören sollte, denn zum einen ist aufgrund der 
jahrzehntelangen demografischen Entwicklung unvermeid-
lich, dass die Zahl der Pflegebedürftigen und damit die in 
ganz unterschiedlichen Lebenslagen zu versorgenden Men-
schen erheblich ansteigen wird, während parallel die Zahl 
der jüngeren Menschen, um die auch andere Wirtschafts-
bereiche immer stärker konkurrieren, abnimmt, sodass es 
unwahrscheinlich ist, dass wir die notwendigen professio-
nellen Pflegefachpersonen in der erforderlichen Größenord-
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nung werden ausbilden und im Beruf halten können. Inso-
fern werden wir hier Zeugen der „doppelten demografischen 
Herausforderung“ der Altenpflege, denn zum einen werden 
in den kommenden Jahren wie in anderen Branchen auch 
viele Arbeitnehmerinnen und -nehmer die berufliche Pflege 
altersbedingt verlassen, und zum anderen steigt aufgrund 
der demografischen Entwicklung die Zahl der zu versorgen-
den Menschen ganz erheblich an.

Hinzu kommt, dass der Bereich der Altenpflege leider am 
unteren Ende der angesprochenen Hierarchie der Pflegebe-
rufe verortet werden muss, was man ablesen kann an den 
bisherigen abgesenkten Ausbildungsstandards bis hin zu 
der Tatsache, dass die niedrigsten Vergütungen in der sta-
tionären und vor allem in der ambulanten Altenpflege ge-
zahlt werden (wir sprechen hier von mehreren hundert Euro 
pro Monat Lohnunterschied zur Krankenhauspflege). Der 
fachlich entleerte Blick auf die Langzeitpflege lässt sich 
auch daran erkennen, dass man hier am weitesten geht hin-
sichtlich der Vorstellung, dass in großem Umfang die Tätig-
keiten auch von un- und angelernten Hilfspersonal erledigt 
werden könne (die zudem noch den Vorteil haben, dass sie 
nicht so viel kosten wie Pflegefachpersonen).

Das wird auch im pflegepolitischen Fachdiskurs transpor-
tiert, so beispielsweise mit dem „Rothgang-Gutachten“. Hier-
bei handelt es sich um den Abschlussbericht über ein Sys-
tem der Personalbemessung für die stationäre Langzeit-
pflege (vgl. Rothgang et  al.  2020). Während in der 
Medienberichterstattung vor allem die eine große Zahl he-
rumgereicht wurde – nach dem Gutachten müsste die Zahl 
der Pflegekräfte in den Einrichtungen bei Anwendung des 
vorgeschlagenen Personalbemessungssystems um insge-
samt 36 Prozent oder mehr als 100.000 erhöht werden, von 
jetzt rund 320.000 auf dann knapp 440.000 –, so wurde kaum 

darüber diskutiert, dass die Gutachter damit weniger bis gar 
nicht Pflegefachkräfte gemeint haben. Vielmehr verwiesen 
sie damit auf den zusätzlichen Personalbedarf, der bereits 
für die heutige Personalausstattung in den Heimen identi-
fiziert wird. Dieser soll fast ausschließlich im Bereich der 
„Assistenzkräfte“ anfallen – und darüber auch gedeckt wer-
den können (vgl. für eine kritische Auseinandersetzung 
Sell 2020).

Mit Blick auf die Rahmenbedingungen muss man außerdem 
beachten, dass entgegen der medialen Schwerpunktbericht-
erstattung, die meistens und überwiegend negativ bis skan-
dalisierend um die „klassischen“ Pflegeheime kreist, die 
ganz große Mehrheit der nach dem SGB XI als pflegebedürf-
tig anerkannten versorgungsbedürftigen Menschen zu 
Hause gepflegt werden – es sind mehr als 80 Prozent der 
nunmehr gut fünf Millionen Pflegebedürftigen in unserem 
Land, die entweder ausschließlich von pflegenden Angehö-
rigen oder mit Unterstützung durch ambulante Pflege-
dienste und/oder osteuropäische Betreuungskräfte versorgt 
werden. Weniger als 20 Prozent sind in der stationären Ver-
sorgung. Diese steht aber oftmals im Mittelpunkt der öffent-
lichen Berichterstattung, zum einen hinsichtlich der leider 
immer wieder punktuell zu Tage geförderten massiven 
Missstände in einzelnen Heimen, zum anderen aufgrund 
zahlreicher Berichte über gewinnorientierte Pflegeheimbe-
treiber, die mit beziehungsweise an der Pflege alter Men-
schen teilweise erhebliche Renditen erwirtschaften. Und 
dann sind da noch die immer offensichtlicher werdenden 
finanziellen Überforderungen der Bewohnerinnen und Be-
wohner von Pflegeheimen aufgrund der stark gestiegenen 
und weiter ansteigenden „Eigenanteile“, die mittlerweile, im 
Juli 2022, im bundesweiten Durchschnitt bei starker Streu-
ung zwischen den Bundesländern und den einzelnen Hei-
men 2.248 Euro pro Monat erreicht haben (ohne den zusätz-

Steigende „Eigenanteile“ und die Deckelung der Leistungen der Pflegeversicherung führen dazu, dass Betroffene immer höheren finanziellen 
Belastungen in der Pflege ausgesetzt sind. © picture alliance / photothek | Ute Grabowsky
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lichen Vergütungszuschlag nach § 43c SGB XI). Das führt 
natürlich bei immer mehr Pflegeheimbewohnern zu einer 
manifesten finanziellen Überforderung. Früher wurden die 
engeren Angehörigen, beispielsweise die Kinder, bei ent-
sprechender Leistungsfähigkeit zur Mitfinanzierung heran-
gezogen, aber das wurde von Seiten der Politik vor einigen 
Jahren mit dem Angehörigenentlastungsgesetz bis auf we-
nige Fälle (Jahreseinkommen oberhalb von 100.000  Euro) 
abgeschafft. Dies hatte die erwartbare Folge, dass nun die 
kommunalen Sozialhilfeausgaben nach oben gehen („Hilfe 
zur Pflege“ nach dem SGB XII). An dieser Stelle wird erkenn-
bar, dass die Pflegeversicherung anders als die Krankenver-
sicherung eben keine Vollversicherung ist, sondern eine 
Teilleistungsversicherung (sie ist noch nicht einmal eine 
Teilkaskoversicherung, wie man immer wieder zu lesen 
oder hören bekommt, denn die würde steigende Kosten ab-
züglich eines Selbstbehalts auffangen). Wenn man im be-
stehenden System Kostenanstiege beispielsweise aufgrund 
höherer Löhne für die Pflegekräfte hat, dann muss das voll-
ständig von den Betroffenen getragen werden – die Leistun-
gen der Pflegeversicherung sind gedeckelt. Genau dieser 
Mechanismus führt dazu, dass das System immer mehr heiß 
läuft und wir mit einer strukturellen Überlastung konfron-
tiert sind. 

Und die wird auch auf der Personalseite immer offensicht-
licher, denn der schon seit Jahren beklagte Personalman-
gel in der stationären Versorgung wird nun massiv ausge-
weitet durch Personallücken in der ambulanten Pflege, wo 
immer öfter Pflegeverträge verweigert bzw. gekündigt wer-
den müssen, weil man zu wenig Personal hat – was auch 
eine nur scheinbar paradoxe Folge einer durch die Pflege-
stärkungsgesetze vorangetriebene Verbesserung auf der 
Leistungsseite der Pflegeversicherung ist, denn man hat ne-
ben einer Erweiterung des Pflegebedürfigkeitsbegriffs, was 
zu mehr Anspruchsberechtigten geführt hat, auch die Leis-
tungsansprüche vor allem im Bereich der ambulanten Pflege 
ausgeweitet. 

In der klassischen Heimversorgung haben wir hingegen 
eine Stagnation der Leistungsfälle und teilweise sogar Rück-
gänge. Das ist auch Ausdruck einer Realisierung von Bedar-
fen bei vielen Menschen, die schlichtweg so lange wie mög-
lich zu Hause bleiben wollen. 

Um das in aller Deutlichkeit zu sagen: Die bisherige pflege-
rische Versorgung in unserem Land basiert im Kern auf den 
„kostengünstigsten“ Akteuren, den pflegenden Angehörigen. 
Ohne deren Beitrag würde die pflegerische Versorgung in 
Minuten kollabieren. Und alle Vorhersagen gehen mehr oder 
weniger explizit davon aus, dass der Beitrag der Angehöri-
gen, in der Mehrzahl Frauen, auch in Zukunft in der genann-
ten relativen Größenordnung liegen wird. Angesichts der 
parallel ablaufenden Entwicklungen – Stichwort Wertewan-
del und auch die zunehmende Erwerbsbeteiligung der 
Frauen und immer öfter aufgrund der berufsbedingten Mo-
bilität zerrissene lokale/regionale familiale Netzwerke  – 
kann man das durchaus skeptisch sehen.

Wersolldasalleswoundwiemachen?

Bis zum Jahr 2030 sollen bei konservativen Annahmen 
mehr als 180.000 Pflegekräfte fehlen, auch weil es mit dann 
insgesamt rund sechs Millionen Pflegebedürftigen über eine 
Million Betroffene mehr geben wird als bisher angenom-
men. Das geht aus dem Pflegereport 2021 der BARMER Kran-
kenkasse hervor  – der sich ausschließlich auf die Alten- 
bzw. Langzeitpflege bezieht (vgl. Rothgang/Müller 2021). Die 

Pflege in den Krankenhäusern ist hier nicht berücksichtigt. 
Nach den Vorausberechnungen sollen in weniger als zehn 
Jahren knapp drei Millionen Pflegebedürftige ausschließ-
lich von ihren Angehörigen gepflegt werden und damit rund 
630.000 mehr als im Jahr  2020. Zudem soll es insgesamt 
eine Million  Menschen vollstationär und 1,17  Millionen 
durch ambulante Pflegedienste versorgte Menschen geben. 
Dies entspricht einem Anstieg um gut 200.000 Betroffene 
(+26  Prozent) in Pflegeheimen und 165.000  Personen, die 
ambulant versorgt werden (+16 Prozent).

Wie so oft kommen solche Vorhersagen genauer daher, als 
dass man das wirklich machen kann. Das soll illustriert wer-
den an einem Beispiel zu den Prognosen den stationären 
Pflegesektor betreffend, an dem man zugleich wieder auf 
die Eingangsfrage stößt: Wie wollen wir denn gepflegt und 
umsorgt werden?

Britta Beeger kommt in der FAZ gleich nach der Überschrift 
ihres Artikels  – „Deutschland fehlen hunderttausende 
Pflege heimplätze bis 2040“  – zum eigentlichen Anliegen, 
das transportiert werden soll: „In Deutschland fehlen nicht 
nur Pflegekräfte, sondern auch Heimplätze. Ohne privates 
Kapital geht es nicht, sagen Forscher – sie plädieren für eine 
weniger strikte Regulierung.“ Sie bezieht sich auf den neuen 
Pflegeheim-Rating-Report, der alle zwei Jahre erstellt wird. 
Darin wird damit gerechnet, „dass die Zahl der pflegebedürf-
tigen Menschen von aktuell rund 4,1 Millionen auf 4,9 Mil-
lionen im Jahr 2030 und sogar 5,6 Millionen im Jahr 2040 
steigen wird. Dementsprechend würden bis 2040 weitere 
322.000 stationäre Pflegeplätze benötigt, schreiben sie [die 
Autoren des Pflegeheim-Rating-Reports]. Heute leben rund 
820.000  Menschen in einer solchen Einrichtung“ (Be-
eger 2021).

Die erforderlichen Investitionen beziffern die Autoren des 
Pflegeheim-Rating-Reports auf bis zu 125 Milliarden Euro. 
Öffentliches oder freigemeinnütziges Kapital allein werde 
dafür nicht ausreichen und im Pflegeheim-Rating-Report 
wird dafür plädiert, „den streng regulierten Markt für private 
Investoren attraktiver zu machen. Ohne privates Kapital 
wird es kaum möglich sein, ein ausreichend großes Ange-
bot zu schaffen.“ Es werde jedoch nur bereitgestellt, wenn 
es „risikogerecht verzinst“ werde, sprich: wenn sich die In-
vestition lohnt.

Damit die Botschaft auch sicher hängen bleibt: Um „mehr 
private Investoren anzulocken, raten die Forscher dazu, die 
Regulierungsdichte zu reduzieren und die unternehmeri-
sche Handlungsfreiheit auszuweiten. So gibt es heute zum 
Beispiel 16  Landesheimgesetze, und von Bundesland zu 
Bundesland gelten unterschiedliche Bauvorschriften und 
Personalvorgaben. Regelungen zur Heimgröße oder zum An-
teil der Einbettzimmer seien jedoch überflüssig […]. Zudem 
verteuerten sie den Betrieb und die Investitionen in neue 
und bestehende Einrichtungen. Manche Investoren dürften 
sich daher aus Bundesländern mit hoher Regulierungs-
dichte zurückziehen, sodass sich das Angebot verknappt“ 
(Ebd.).

Schauen wir uns die Annahmen, die den Vorhersagen zu-
grunde liegen, einmal genauer an (vgl. RWI 2021): „Haupt-
grund für das Wachstum des Pflegemarkts ist und bleibt die 
Alterung der Gesellschaft. So ist bei konstanten Pflegequo-
ten bis zum Jahr 2030 in Deutschland mit 4,9 Millionen Pfle-
gebedürftigen zu rechnen, bis 2040 mit 5,6 Millionen. Das 
wäre gegenüber 2019 ein Anstieg um 20 bzw. 35 Prozent. Die-
ser hätte bei Fortschreibung des Status quo einen zusätz-
lichen Bedarf von 322.000 stationären Pflegeplätzen bis zum 
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Jahr 2040 zur Folge. Bei einer zusätzlichen Professionali-
sierung der Pflege fiele der Bedarf deutlich höher aus […] Die 
erforderlichen Neu- und Re-Investitionen beliefen sich ent-
sprechend auf 81 bis 125 Milliarden Euro.“

Steigerungsraten bei der Zahl der Pflegebedürftigen von 20 
bzw. 35 Prozent bis 2030 bzw. 2040 – das hört sich beeindru-
ckend an. Möglicherweise aber ist das noch eine erhebliche 
Unterzeichnung dessen, was da auf uns zukommen kann 
bzw. wird. Denn andere Schätzungen liefern uns deutlich 
höhere Werte, so der BARMER-Pflegereport 2021 (Rothgang/
Müller 2021). 

Auch Rothgang/Müller (2021) gehen davon aus, dass es bis 
2040 einen Bedarf an zusätzlichen vollstationären Pflege-
heimplätzen in der Größenordnung von +343.000 geben 
wird. Allerdings ist die von ihnen vorhergesagte Zahl der 
Pflegebedürftigen insgesamt mit 6,4 bis über 6,9 Mio. Pfle-
gebedürftigen deutlich größer als das, was man dem Pfle-
geheim-Rating-Report entnehmen kann (Abb. 1). Offensicht-
lich gehen Rothgang/Müller davon aus, dass deutlich mehr 
Pflegebedürftige in Zukunft (weiterhin) zu Hause versorgt 
werden, entweder alleine oder unter Beteiligung ambulan-
ter Pflegedienste. Sollte das nicht oder in geringerem Maße 
der Fall sein, würde sich der Bedarf an zusätzlichen Pflege-
heimplätzen deutlich erhöhen.

Nach dem Pflegereport 2021 erhöht sich die Zahl der Pflege-
bedürftigen hierzulande bis 2030 auf rund sechs Millionen 
Menschen. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 
30 Prozent. Und es liegt deutlich über bisherigen Schätzun-

gen, die lediglich von fünf Millionen Pflegebedürftigen aus-
gingen. Dass die Zahlen und die daraus erwachsenden Be-
lastungen höher sind als bislang vermutet, liegt laut Pflege-
report vor allem an den nach wie vor anhaltenden 
Auswirkungen verschiedener Pflegereformen auf die soge-
nannten Pflegeprävalenzen, also wie hoch der Anteil an 
Pflegebedürftigen in der Bevölkerung ist. Die mit der Ein-
führung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs erfolgte Aus-
weitung des Kreises der Leistungsberechtigten habe zu 
 einem erheblichen Anstieg der Pflegeprävalenzen geführt. 
Außerdem gibt es seit 2020 eine neue Bevölkerungsvoraus-
berechnung. Für das Jahr 2030 sei nun mit 5,86 bis 6,04 Mil-
lionen Pflegebedürftigen zu rechnen. Das seien jeweils rund 
eine Million mehr als bei konventionellen Vorausberech-
nungen, in denen man einfach von konstanten Prävalenzen 
ab dem Jahr 2019 ausgegangen sei.

Brauchenwirwirklichmehrere
hunderttausendzusätzliche
Pflegeheimplätze?

Bei den Prognosen, wie man sie im Pflegeheim-Rating-Re-
port, aber auch im Pflege-Report 2021 der BARMER findet, 
steht man vor methodisch schwer lösbaren Herausforde-
rungen. Die Größenordnung zukünftiger Pflegearrange-
ments vorherzusagen bedeutet, dass man mit diskussions-
bedürftigen Annahmen arbeiten muss. Darunter auch, ob 
man die gegebene und nur historisch zu verstehende Pflege-
landschaft in die nahe und ferne Zukunft fortschreibt, oder 
nicht. Ob man (und wenn ja, wie) Veränderungen oder gar 

Abbildung 1
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Brüche in der Verteilung der Pflegebedürftigen auf einzelne 
Settings berücksichtigt. So haben wir schon in der Vergan-
genheit erhebliche Veränderungen gesehen. Immer mehr 
Menschen wollen so lange wie möglich zu Hause bleiben 
und verlagern einen Heimeintritt soweit wie möglich nach 
hinten – mit durchaus gravierenden Konsequenzen für die 
Pflegeheime wie auch für die dort lebenden Menschen und 
der in den Einrichtungen arbeitenden Menschen. Das durch-
schnittliche Heimeintrittsalter ist auf deutlich über 80 Jahre 
angestiegen, viele Bewohner/innen sind demenziell er-
krankt und weisen eine hohe Pflegeintensität auf. Die Ver-
weildauer in den Heimen ist zurückgegangen; die Realität 
in vielen Einrichtungen wird durch häufige Wechsel der Be-
wohnerschaft bestimmt.

Auf der anderen Seite wird immer wieder darauf hingewie-
sen, dass eine stationäre Unterbringung auch deshalb be-
darfsseitig zunehmen wird bzw. könnte, weil sich andere 
gesellschaftliche Megatrends Bahn brechen, in deren Ge-
folge die Fundamente der häuslichen Pflege und Betreuung 
mehr als nur Risse bekommen. Denn die häusliche Pflege, 
vor allem ab einem bestimmten Grad der Pflegeintensität, 
muss man vor Ort auch stemmen können, organisiert und 
verlässlich sichergestellt bekommen. Zugleich trocknen 
Hilfsarrangements wie der Rückgriff auf zumeist osteuro-
päische Betreuungskräfte für die sogenannte „24-Stunden-
Pflege“ tendenziell immer mehr aus und verschärfen die Be-
treuungsproblematik vor allem bei den demenziell erkrank-
ten Menschen. Man sollte bei alledem in Erinnerung rufen, 
dass derzeit lediglich 20 Prozent der Pflegebedürftigen in 
Pflegeheimen versorgt werden – 80 Prozent hingegen sind 
in der häuslichen Pflege.

Aber die vielen Menschen, die nicht in den Heimen versorgt 
werden, stehen zumeist auf der dunklen Seite der Bericht-
erstattung, was man auch während der Corona-Krise beob-
achten kann und muss. Es lassen sich zahlreiche Berichte 
über Pflegeheime aufrufen – aber die häusliche Pflege und 
auch die fast 15.000 ambulanten Pflegedienste spielen da-
bei kaum eine Rolle. Sie tauchen schlichtweg nicht oder nur 
in Spurenelementen auf. Bei allem berechtigten Hinschauen 
auf und am besten in die Institutionen, vor allem bei der 
Pflege äußerst vulnerabler Menschen, entsteht so bei vielen 
der Eindruck, dass die Heime schlecht sind und dass es zu 
Hause gut ist. So einfach ist es auf der einen Seite wahrlich 
nicht, auf der anderen Seite boostern die Erfahrungen in der 
Corona-Krise eine Entwicklung, die schon vor Corona in 
Umrissen erkennbar war und die zahlreiche Fragen an die 
zukünftige Ausgestaltung der Pflegelandschaft adressieren.

Bereits seit vielen Jahren wird über Alternativen, zumin-
dest über anzustrebende Weiterentwicklungen dessen ge-
forscht, diskutiert und einiges davon wenigstens modell-
haft erprobt, was uns heute als „versäulte“ Pflegelandschaft 
mit den Pflegeheimen, den ambulanten Pflegediensten und 
der rein häuslichen Pflege wie unauflösbar gegeben er-
scheint.

Wir könnten Schritte in die angesprochene Richtung aus-
sehen? Dazu diese Ausführungen von Kremer-Preiß (2021):

„Alleine zwischen 1999 und 2019 ist die Zahl der Pflegeheime 
in Deutschland um mehr als 70 Prozent angewachsen […]. 
Und obwohl immer mehr Pflegebedürftige auch zuhause 
versorgt werden, erwarten alle einen weiteren Ausbau sol-
cher Sonderwohnangebote für Langzeitpflegebedürftige. 
Branchenexperten aus dem investivem Sektor prognosti-
zieren einen weiteren Bedarf von 390 zusätzlichen Einrich-
tungen bis Ende dieses Jahrzehnts bzw. mehr als 

300.000 neuen Pflegeplätzen in den nächsten Jahren […]. Ka-
pitalanleger sehen in diesem Marktsegment gute Wachs-
tumsperspektiven mit überdurchschnittlich hohen Rendi-
ten und sicherer Geldanlage, die nicht nur große Invest-
mentgesellschaften anlocken, sondern auch private 
Kapitalanleger.“ 

Soweit bekannt. Dann wird eine bedeutsame Frage aufge-
worfen: „Aber ist ein weiterer massiver Ausbau solcher meist 
standardisierter Sonderwohnangebote für schwerpflegebe-
dürftige Menschen wirklich zielführend? Während die In-
vestmentbranche mantraartig die Wachstumsperspektiven 
bei solchen Pflegeimmobilien vorträgt, werden in der Pfle-
gefachwelt seit Jahren ebenso mantraartig die Funktions-
störungen in der institutionellen Heimversorgung diskutiert: 
Betroffene kritisieren, dass sie hier nicht nach eigenen Vor-
stellungen in Würde alt werden und am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können; Betreiber wissen nicht, wie sie an-
gesichts des Pflegenotstandes eine qualitätsgesicherte Ver-
sorgung langfristig sicherstellen können; Pflegende wan-
dern nicht nur wegen zu geringer Bezahlung, sondern viel-
fach aus Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen aus 
diesem Beschäftigungssektor ab; Leistungsträger stehen vor 
der Herausforderung, die Finanzierbarkeit der Kosten vor 
dem Hintergrund wachsender Altersarmut zu gewährleis-
ten. Diese Funktionsstörungen sind weniger auf die Betrei-
ber und pflegenden Mitarbeiter in diesen Einrichtungen zu-
rückzuführen, die i. d. R. mit großem Engagement in diesem 
überregulierten, marktorientierten Versorgungssegment um 
eine bedarfsgerechte Gestaltung der Wohnsituation für 
Menschen am Ende ihres Lebens ringen. Vielmehr erwach-
sen diese Funktionsstörungen aus systembedingten Defizi-
ten“ (Ebd.). 

Was bedeutet das? „Ein ‚Weiter so – nur mehr vom Alther-
gebrachten‘ erscheint daher weder für die Menschen, die 
solcher Pflegeangebote bedürfen, noch für die Pflegenden 
die Lösung. Zumal davon auszugehen ist, dass die nächste 
Altersgeneration, noch einmal sensibilisiert durch die Co-
rona-Krise und die wie durch ein Brennglas sichtbar gewor-
dene Gefährdung der Selbstbestimmung und Teilhabe von 
Bewohnern in solchen Wohnsettings, verstärkt nach alter-
nativen Wohnmodellen suchen wird“ (Kremer-Preiß 2021: 6).

In der Vergangenheit hat sich viel bewegt. Viele neue Kon-
zepte wurden gestaltet, um die stationäre Pflege so weiter-
zuentwickeln, dass sie den individuellen Bedarfen der Men-
schen auf der einen Seite und den gesellschaftlichen Her-
ausforderungen auf der anderen Seite besser gerecht 
werden kann.

Aber man kann es drehen und wenden wie man will, es ste-
hen zahlreiche Fragezeichen im Raum:

„Für engagierte Betreiber ist jedoch die Verwirrung 
mittlerweile perfekt. Wie sollen sie sich für die Zukunft 
aufstellen: Sollen sie ihr Wohnpflegeangebot als stati-
onäreHausgemeinschaften betreiben oder eine Pflege-
oase einrichten oder eher ein RegionalesPflegekom-
petenzzentrum  bauen? Oder sollen sie ihre Langzeit-
pflegewohnsettings mehr ambulantisieren und ihr 
Heim in eine ambulantisierteEinrichtung umwandeln 
bzw. direkt ein Verbundmodell mit Betreutem Wohnen 
und vielfältigen weiteren Wohn- und Hilfeangeboten er-
richten? Oder sollen sie sich mit einem  „Stambulant 
Modell“  für eine  sektorenübergreifende Versor-
gung wappnen? Oder sollen sie sich eher auf eine Öff-
nung ins Quartier konzentrieren und sich zu ei-
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nem  Quartiershaus/Quartierszentrum  weiterentwi-
ckeln? Oder sollen sie ganz weg von der klassischen 
Heimversorgung mit „neuen“ Wohnformen experimen-
tieren und ambulantbetreutePflegewohngemeinschaf-
ten oder inklusiveClusterwohnen-Modelle erproben? 
Welche Konzepte entsprechen den Bedarfen der Lang-
zeitpflegebedürftigen und mit welchen Konzepten kann 
man am ehesten den 3D-Megatrends (Demografie, Dif-
ferenzierung, Digitalisierung) begegnen? Welche Kon-
zepte sind damit zukunftsgerechte Wohnkonzepte für 
Menschen mit schwerem und langanhaltendem Pfle-
gebedarf?“ (Kremer-Preiß 2021: 7, Hervorhebungen im 
Original).

Die Darstellung der grundlegenden Fragen danach, wohin 
man sich denn weiterentwickeln soll und daran anschlie-
ßend wenn, wie das gelingen könnte, ist auch vor dem Hin-
tergrund von Bedeutung, dass die „offizielle“ pflegepolitische 
Diskussion leider weitgehend reduziert innerhalb des his-

torisch gewachsenen, bestehenden, versäulten Systems ge-
führt wird und dann auch noch mit einer weiteren Veren-
gung im Sinne einer Fokussierung auf Finanzierungsfragen 
des Bestehenden. Dabei müsste die Bedarfsdiskussion und 
daraus abgeleitet die Debatte über Finanz- und Personal-
bedarfe vor allem (endlich) auch vor diesem Hintergrund 
geführt werden.
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ZuwanderunginderPflege
CharlotteWohlfarth

FastjedeviertePflegekraftinDeutschlandistimAuslandgeborenoderhatEltern,dieeingewandertsind.
DieAnwerbungvonPflegerinnenundPflegernausdemAuslandwirdoftalseineStrategiegegendenPerso-
nalmangelindiesemBereichverfolgt.TatsächlichistdieZahlderzugewandertenPflegekräfteindenletzten
Jahrendeutlichgestiegen.DochZuwanderungswilligesindnichtnurmitbürokratischenHürdenkonfron-
tiert.AuchdieEinarbeitungamneuenArbeitsortstelltsichoftalsHerausforderungdar.Zudemstellensich
beiderinternationalenMobilitätvonPflegekräftenethischeFragen.EinenSonderfallstellenMigrantinnen
dar,diealssogenannteLive-insindeutschenPrivathaushaltentätigsind.AuchihreZahlsteigt,undsieha-
benmitganzbesonderenHerausforderungenzukämpfen.

Das deutsche Gesundheitswesen ist auf Fachkräfte mit Zu-
wanderungsgeschichte angewiesen.1 Im Jahr 2019 hatte fast 
ein Viertel der Erwerbstätigen in den Gesundheits- und Pfle-
geberufen einen Migrationshintergrund (SVR 2022: 59) und 
angesichts von demografischem Wandel und Fachkräfte-
mangel ist anzunehmen, dass dieser Anteil weiter steigen 
wird. Das gilt besonders für die Pflege: In kaum einem Be-
reich ist der Fachkräftemangel schon heute so ausgeprägt 
wie in der Altenpflege, und auch in der Gesundheits- und 
Krankenpflege werden händeringend Fachkräfte gesucht. 
Die Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland er-
scheint da oft als vergleichsweise einfache und kostengüns-
tige Strategie, um den Personalmangel abzumildern. Doch 
sie ist mit vielfältigen Herausforderungen verbunden: Ne-
ben administrativen und bürokratischen Hürden erschwe-
ren viele weitere Faktoren einen reibungslosen und für 
beide Seiten zufriedenstellenden Einstieg von Pflegekräf-
ten aus dem Ausland. Nicht zuletzt stellen sich auch ethi-
sche Fragen: Die Anwerbung von Fachkräften aus dem Aus-
land birgt nicht nur die Gefahr von Ausbeutung auf indivi-

dueller Ebene. Für die Herkunftsländer kann auch der 
entstehende Brain Drain zu einem Problem werden.

Im Folgenden geht es in erster Linie um Personen, die regu-
lär als Fach- oder Hilfskräfte in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege oder in der Altenpflege arbeiten bzw. arbeiten 
wollen. Die besondere Situation von Migrantinnen, die als 
sogenannte Live-ins in Privathaushalten älterer Menschen 
arbeiten und meist in einem rechtlichen Graubereich tätig 
sind, wird in einem eigenen Abschnitt betrachtet. Sie sind 
nicht offiziell als Pflegekraft angestellt und fallen daher we-
der unter die im ersten Abschnitt dargestellten Zahlen noch 
unter die im Folgenden diskutierten Regularien.

Unentbehrlich:Pflegekräftemit
Zuwanderungsgeschichte

Ende 2020 arbeiteten rund 220.000  Ausländerinnen und 
Ausländer in der Pflege, das waren knapp 12 Prozent der ins-

Abbildung 1
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gesamt 1,9  Millionen Beschäftigten in Gesundheits- und 
Krankenpflege und verwandten Bereichen2 sowie Alten-
pflege (BT-Drs. 19/32157: 6). Betrachtet man nicht nur Perso-
nen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, sondern auch 
Deutsche mit Zuwanderungsgeschichte, so hatten im 
Jahr 2019 sogar rund 470.000 Personen oder jede vierte Pfle-
gekraft einen Migrationshintergrund.3 Wie auch in vielen 
anderen Bereichen, die während der Corona-Pandemie als 
„systemrelevant“ ins gesellschaftliche Bewusstsein rückten, 
sind es also vielerorts (auch) Migrantinnen und Migranten, 
die entscheidend zum Aufrechterhalten der gesundheitli-
chen und pflegerischen Versorgung beitragen (vgl. Khalil/
Lietz/Mayer 2020). Besonders hoch ist ihr Anteil in der Al-
tenpflege (s. Abb. 1): Rund 30 Prozent der Altenpflegerinnen 
und Altenpfleger hatten 2019 eine Zuwanderungsgeschichte; 
jede bzw. jeder vierte war im Ausland geboren und rund 
15  Prozent hatten nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 
(SVR 2022: 59–69). Diese Anteile lagen höher als in der er-
werbstätigen Bevölkerung insgesamt, hier hatten 2019 rund 
24  Prozent einen Migrationshintergrund und 12,5  Prozent 
keine deutsche Staatsangehörigkeit (Statistisches Bundes-
amt 2020).

Das mit Abstand bedeutsamste Herkunftsland von Pflege-
kräften mit Migrationsgeschichte sowohl in der Alten- als 
auch in der Gesundheits- und Krankenpflege ist Polen: Rund 
17 Prozent der Pflegekräfte mit Migrationsgeschichte stam-
men von dort, insgesamt rund 80.000  Personen. Jeweils 
rund 40.000 Pflegekräfte stammen aus der Türkei, Kasachs-
tan und der Russischen Föderation und jeweils etwa 25.000 
aus Rumänien sowie Bosnien und Herzegowina. Die meis-
ten sind selbst zugewandert, nur unter den Türkeistämmi-
gen machen in Deutschland Geborene mit fast zwei Dritteln 
die Mehrheit aus (Statistisches Bundesamt 2021).

Doch die Anteile von Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte sind in der Pflege nicht nur überdurchschnitt-

lich hoch, sie sind in den letzten Jahren auch besonders 
stark gestiegen: Allein zwischen Juni 2018 und Dezember 
2020 stieg die Zahl der ausländischen Beschäftigten in der 
Gesundheits- und Krankenpflege um 35.000 und in der Al-
tenpflege um 26.000 Personen (s. Tab. 1). Auch die Zahl der 
Beschäftigten mit deutscher Staatsangehörigkeit stieg, al-
lerdings fiel dieser Anstieg im Bereich der Gesundheits- und 
Krankenpflege mit 52.000 Personen relativ und bei der Al-
tenpflege mit 16.000 Personen sogar absolut geringer aus als 
bei Ausländerinnen und Ausländern (BT-Drs. 19/32157: 13–
26). Zwischen 2013 und 2019 hat sich die Zahl der selbst zu-
gewanderten Ausländerinnen und Ausländer in beiden Be-
reichen mehr als verdoppelt (SVR 2022: 70–72).

Rahmenbedingungender
FachkräftemigrationinderPflege

Seit einigen Jahren spielt die Zuwanderung von Pflegekräf-
ten eine wichtige Rolle bei der Fachkräftesicherung in die-
sem Bereich. Die Anwerbung aus dem Ausland war ein Bau-
stein der Konzertierten Aktion Pflege in der letzten Legis-
laturperiode, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz von 2020 
enthält besondere Zugangsregelungen für Pflegekräfte, und 
die Bundesregierung schließt internationale Abkommen zur 
Anwerbung von Pflegerinnen und Pflegern. Ein Teil der Zu-
wandernden kommt über das staatliche Anwerbeprogramm 
Triple Win4 oder vermittelt über die Bundesagentur für Ar-
beit. Daneben gibt es mittlerweile zahlreiche international 
tätige Personaldienstleister und Vermittlungsagenturen, die 
Pflegekräfte gezielt im Ausland anwerben und an Unterneh-
men in Deutschland vermitteln; einige Unternehmen wer-
ben auch selbst an oder haben Kooperationen aufgebaut.

Zwar sind nicht alle Pflegekräfte mit Zuwanderungs-
geschichte eigens für die Erwerbstätigkeit zugewandert. So 
sind die meisten der rund 5.700 syrischen Pflegerinnen und 

Tabelle 1

WICHTIGSTE HERKUNFTSLÄNDER VON AUSLÄNDISCHEN PFLEGEKRÄFTEN  
IN DEUTSCHLAND ENDE 2020 UND ENTWICKLUNG AB MITTE 2018

Staatsangehörigkeit
Gesundheits- und Krankenpflege Altenpflege

Anzahl am 
31.12.2020

Entwicklung ab  
30.06.2018

Anzahl am  
31.12.2020

Entwicklung ab  
30.06.2018

Polen  9.677  +1.407  11.924  +1.370 

Bosnien und Herzegowina  9.379  +2.986  6.866  +988 

Türkei  8.513  +1.022  7.046  +836 

Kroatien  8.366  +1.449  5.869  +1.249 

Rumänien  7.098  +2.055  7.322  +1.608 

Serbien  6.775  +2.858  3.028  +802 

Italien  4.791  +961  2.766  +319 

Philippinen  4.494  +2.860  1.840  +763

Syrien  3.327  +2.215  2.342  +1.550

Ungarn  2.827  +308  2.248  +405

Russische Föderation  2.749  +543  2.461  +279 

Vietnam  1.482  +1.099  3.327  +1.890 

ausländische Beschäftigte insgesamt 117.730 +35.494 100.552 +26.089 

Anmerkung: Beschäftigte einschließlich geringfügig Beschäftigte.
Quelle: BT-Drs. 19/32157

PFADE
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Pfleger, die Ende  2020 in Deutschland arbeiteten (BT-
Drs. 19/32157: 11), wohl nicht primär zur Arbeitssuche nach 
Deutschland gekommen; ebenso wenig wie die Nachkom-
men der so genannten „Gastarbeiter“, die mittlerweile als 
Fachkräfte in allen Bereichen anzutreffen sind. Doch die 
starke Zunahme der ausländischen Beschäftigten in den 
letzten Jahren deutet darauf hin, dass die Anwerbestrate-
gien einigen Erfolg zu haben scheinen.

Dabei ist die Erwerbsmigration im Gesundheitswesen alles 
andere als einfach: Der Beruf der Pflegefachkraft ist  – 
ebenso wie die meisten anderen Berufe im Gesundheits-
wesen – gesetzlich reglementiert: Er darf nur ausgeübt wer-
den, wenn eine Berufsausübungserlaubnis vorliegt. Dazu 
muss ein staatlich anerkannter Abschluss nachgewiesen 
werden. Für Fachkräfte, die ihre Qualifikation außerhalb 
Deutschlands erworben haben, bedeutet dies, dass sie ihre 
Qualifikation zunächst anerkennen lassen müssen, bevor 
sie in Deutschland arbeiten dürfen. Antragstellende aus dem 
Ausland müssen außerdem Sprachkenntnisse auf dem Ni-
veau  B2 sowie ihre persönliche und gesundheitliche Eig-
nung nachweisen. Für Personen von außerhalb der EU ist 
ein anerkannter Berufsabschluss grundsätzlich die Voraus-
setzung, um überhaupt zu Erwerbszwecken nach Deutsch-
land einreisen zu dürfen.5

Aufwendigundlangwierig: 
DasAnerkennungsverfahren

In den Jahren 2018 bis 2020 beantragten jährlich über 
10.000 Personen eine Anerkennung ihres ausländischen Ab-
schlusses als Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. -pfle-
ger. 2019 wurde mit fast 15.000  Anträgen der bisherige 
Höchststand erreicht (Böse/Schmitz 2020); 2020 lag die Zahl 
pandemiebedingt etwas niedriger. Im Anerkennungsverfah-

ren prüft die zuständige Behörde (je nach Bundesland ist 
das beispielsweise das Landesamt für Gesundheit oder das 
Landesprüfungsamt für Medizin oder Heilberufe), inwieweit 
die absolvierte Ausbildung mit einer entsprechenden Aus-
bildung in Deutschland übereinstimmt. Dabei werden bei-
spielsweise Curricula und Stundentafeln verglichen und 
auch etwaige Berufserfahrung wird berücksichtigt. Häufig 
ergeben sich bei dieser Prüfung Abweichungen, die in ei-
nem Zwischenbescheid festgehalten werden. Um diese aus-
zugleichen, wird eine sogenannte Ausgleichsmaßnahme 
auferlegt. Die Betroffenen können wählen, ob sie einen An-
passungslehrgang absolvieren wollen, bei dem die fehlen-
den theoretischen und praktischen Inhalte nach einem in-
dividuellen Lehrplan nachgeholt werden und der mit einem 
Abschlussgespräch endet, oder ob sie eine Kenntnisprüfung 
ablegen wollen. Diese orientiert sich an der staatlichen Ab-
schlussprüfung und kann auch Inhalte umfassen, für die 
kein Defizit festgestellt wurde. Erst nach erfolgreichem Ab-
schluss der Ausgleichsmaßnahme und wenn die sonstigen 
Voraussetzungen erfüllt sind, kann die betroffene Person 
als Pflegefachkraft arbeiten. Abschlüsse als Pflegefachkraft 
aus einem anderen EU- oder EWR-Staat werden ohne indi-
viduelle Prüfung anerkannt, allerdings müssen auch hier 
die Antragstellenden unter anderem Sprachkenntnisse 
nachweisen (SVR 2022: 29–31).

Die Anerkennungsverfahren werden von vielen Betroffenen, 
Unternehmen und Beratungsstellen als zu bürokratisch und 
intransparent kritisiert (z. B. Roser et al. 2021; Halletz 2021; 
vgl. SVR 2022: 29–38): Verfahren und Zuständigkeiten un-
terscheiden sich je nach Bundesland und sind für Außen-
stehende schwer zu durchschauen. Die Verfahren dauern 
lange – nicht zuletzt aufgrund von Personalmangel in den 
zuständigen Behörden – und sind teilweise mit hohen Kos-
ten verbunden. Beispielsweise werden Unterlagen und 
Nachweise nachgefordert, die aufwendig beschafft und 

Erwerbsmigration im Gesundheitswesen ist mit einigen Hürden verbunden. So müssen Fachkräfte aus dem Ausland ihren Abschluss vor Ar-
beitsbeginn anerkennen lassen. Häufig werben Träger daher auch Auszubildende direkt im Ausland an, wie es etwa die AWO mit Lehrlingen 
aus Vietnam tut. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas
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übersetzt werden müssen. Die erteilten Bescheide unter-
scheiden sich ebenfalls von Stelle zu Stelle und sind ohne 
fachkundige Beratung häufig kaum zu verstehen. Auch eine 
passende Ausgleichsmaßnahme zu finden kann eine Her-
ausforderung sein: Anpassungslehrgänge müssen individu-
ell auf den jeweiligen Defizitbescheid zugeschnitten sein, 
dazu müssen gegebenenfalls unterschiedliche Einsatzstel-
len mit Praxisanleitung für praktische Phasen gefunden 
werden. Viele Arbeitgebende präferieren daher die Kennt-
nisprüfung, die weniger zeitaufwendig erscheint. Doch um 
die Prüfung zu bestehen, benötigen die Betroffenen eine 
gute fachliche und vor allem auch fachsprachliche Vorbe-
reitung. Hierfür werden Vorbereitungskurse angeboten, 
doch nicht in allen Regionen reichen die Kapazitäten, zu-
dem unterschieden sich Inhalt, Qualität und Kosten. Und 
nicht alle Unternehmen sind bereit, Mitarbeitende hierfür 
freizustellen oder den Kurs zu finanzieren.

Unterschätzt:AnkommenundEinarbeitung

Wenn die Anwerbung aus dem Ausland als Strategie gegen 
den Fachkräftemangel präsentiert wird, wird häufig eine 
weitere Problematik übersehen: Das Ankommen im neuen 
Arbeitskontext gestaltet sich oft schwerer als erwartet. Zu 
sprachlichen Schwierigkeiten und einer fehlenden Vertraut-
heit mit dem deutschen Gesundheits- und Pflegesystem 
kommen ein abweichendes Rollenverständnis, eine unzu-
reichende Einarbeitung, Zeitmangel, Missverständnisse und 
Vorurteile kommen. All dies kann zu Konflikten im Team 
oder Unzufriedenheit auf beiden Seiten führen und resul-
tiert teilweise darin, dass angeworbene Fachkräfte Deutsch-
land frustriert wieder verlassen (SVR 2022: 41–45).

Eine Migration ist eine einschneidende Veränderung und 
verlangt Zuwanderinnen und Zuwanderern viel ab. Neben 
den Veränderungen im Persönlichen – ein neuer Wohnort, 
eine neue Sprache, neue kulturelle Codes und ein neues so-
ziales Umfeld – erfordert auch der neue Arbeitsplatz häufig 
eine enorme Anpassungs- und Transferleistung (Rand 
et al. 2019). Denn Abläufe, Regularien, Zuständigkeiten und 
berufliche Rollen unterscheiden sich von Land zu Land. So 
sind Fähigkeiten und Erfahrungen nicht eins zu eins auf 
den neuen Kontext übertragbar, sondern vieles muss neu 
gelernt werden  – dies betrifft gerade informelles Wissen, 
etwa Umgangsformen, das Verhältnis zwischen unter-
schiedlichen Berufsgruppen und das eigene professionelle 
Verständnis. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das Be-
rufsbild von Pflegekräften im Ausland häufig von jenem in 
Deutschland unterscheidet: Viele Pflegekräfte haben einen 
akademischen Abschluss und im Herkunftsland medizin-
nahe Aufgaben übernommen, die in Deutschland Ärztinnen 
und Ärzten vorbehalten sind. Umgekehrt nehmen in 
Deutschland grundpflegerische Tätigkeiten einen größeren 
Stellenwert ein. Diese Unterschiede sollten in einer Einar-
beitungsphase explizit zum Thema gemacht und bearbeitet 
werden. Um Missverständnissen und Enttäuschung vorzu-
beugen, sollten auch die zukünftigen Kolleginnen und Kol-
legen frühzeitig einbezogen und vorbereitet werden. Und 
nicht zuletzt muss genug Zeit vorhanden sein und klare An-
sprechpersonen benannt werden, die die Einarbeitung ge-
stalten. 

Doch die strukturellen Probleme im Gesundheits- und Pfle-
gesystem belasten das Ankommen zusätzlich: So können 
Zeitmangel und Überlastung beim bestehenden Pflegeper-
sonal eine gründliche Einarbeitung erschweren oder ver-
hindern. Denn im Arbeitsalltag ist oft kaum Zeit, Abläufe 
und Aufgaben zu erklären oder auf (sprachliche oder fach-

liche) Schwierigkeiten oder Missverständnisse einzugehen 
(Gold et al. 2019). Stattdessen erwarten Arbeitgebende wie 
Kolleginnen und Kollegen, dass zugewanderte Fachkräfte 
„unter den vorherrschenden Bedingungen gleich funktio-
nieren und volle Leistung erbringen“ (Rand et al. 2019: 185–
186). Dies begünstigt Konflikte. Vermeintliche Fehler oder 
als unpassend wahrgenommenes Verhalten von zugewan-
derten Fachkräften werden dann häufig auf fehlende fach-
liche Kompetenz oder vermeintliche kulturelle Unterschiede 
geschoben; beide Erklärungsmuster verhindern eine pro-
duktive Bearbeitung und beeinträchtigen die Zusammenar-
beit (Rand et al. 2019).

InternationaleMigrationfairgestalten

Die Anwerbung von Pflegekräften muss im Kontext eines 
globalen Marktes gesehen werden, auf dem Gesundheits- 
und Pflegfachkräfte stark nachgefragt sind. Nicht nur 
Deutschland, auch zahlreiche weitere Industriestaaten su-
chen nach Fachkräften. In Ländern wie der Schweiz, Irland 
und dem Vereinigten Königreich liegt der Anteil zugewan-
derter Pflegekräfte noch höher (OECD  2020). Gleichzeitig 
schätzt die WHO, dass bis 2030 weltweit 18  Millionen Ge-
sundheitsfachkräfte fehlen.6

Die hohe Nachfrage und internationale Konkurrenz um Pfle-
gekräfte hat auch zu unseriösen Angeboten auf dem Per-
sonalmarkt geführt: Zahllose Agenturen und Personal-
dienstleister werben um Fachkräfte; und es gibt immer 
 wieder  Berichte über solche, die beiden Seiten falsche Ver-
sprechungen machen, unfaire Bedingungen stellen oder in 
ausbeuterische Arbeitsverhältnisse vermitteln. Beispiels-
weise werden Anzuwerbende nicht über nötige Verfahren, 

Das Ankommen im neuen Arbeitskontext gestaltet sich oft schwe-
rer als erwartet. Zu sprachlichen Schwierigkeiten und einer fehlen-
den Vertrautheit mit dem deutschen Gesundheits- und Pflege-
system können ein abweichendes Rollenverständnis, eine 
unzureichende Einarbeitung, Zeitmangel, Missverständnisse und 
Vorurteile kommen. All dies kann zu Konflikten im Team oder 
 Unzufriedenheit auf beiden Seiten führen. 
 © picture alliance / dpa | Bernd Wüstneck
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den Arbeitsplatz oder den Arbeitsvertrag informiert, sie wer-
den nicht ausreichend vorbereitet oder unterstützt, etwa 
beim Spracherwerb, zu hohen Voraus- oder Rückzahlungen 
verpflichtet oder mit langen Bindungsklauseln an einen Ar-
beitgeber gebunden (s. beispielsweise CORRECTIV  2020). 
Das Siegel Faire Anwerbung Pflege Deutschland, das die 
Bundesregierung  2021 eingeführt hat, soll Unternehmen 
kennzeichnen, die fair und transparent anwerben und da-
bei festgelegte Kriterien einhalten; es ist allerdings noch 
nicht besonders weit verbreitet.

Die Frage nach Fairness stellt sich jedoch nicht nur auf in-
dividueller Ebene, sondern auch mit Blick auf die Herkunfts-
länder international mobiler Gesundheitsfachkräfte (Bludau 
2021; SVR 2022: 45–55). Denn wenn viele Fachkräfte aus-
wandern, kann dies negative Folgen für die dortigen Ge-
sundheitssysteme haben. Fachkräfte wandern häufig aus 
Staaten mit niedrigem Einkommen in solche mit höheren 
Verdienstmöglichkeiten. Doch in ersteren ist das Gesund-
heitssystem meist ohnehin schwächer und die Personal-
dichte wesentlich geringer. Die Abwanderung kann Perso-
nalmangel verschärfen und die Versorgung der Bevölkerung 
beeinträchtigen  – vor allem in ländlichen Regionen, wo 
Fachkräfte oft besonders knapp sind. Auch unter Gerechtig-
keitsaspekten ist die Abwanderung problematisch: Die eher 
armen Herkunftsländer investieren viel Geld in die – im me-
dizinischen Bereich meist recht teure – Ausbildung, kön-
nen im Anschluss aber weder von den Leistungen noch von 
den Steuerzahlungen der Betroffenen profitieren, wenn 
diese das Land verlassen. Auf der anderen Seite kann eine 
unzureichende Gesundheitsversorgung nicht allein auf Ab-
wanderung zurückgeführt werden; vielmehr ist diese oft ein 
Symptom tiefer liegender Probleme, etwa einer schlechten 
finanziellen und technischen Ausstattung des staatlichen 
Gesundheits wesens, zu wenigen adäquaten Arbeitsplätzen, 
zu geringen Löhnen oder unzureichenden Arbeitsbedingun-
gen. 

Ein 2010 beschlossener Verhaltenskodex der WHO soll eine 
ethische Mobilität von Gesundheitsfachkräften gewährleis-

ten. Neben der Aufforderung an die Industriestaaten, ihren 
Personalbedarf vorwiegend im Inland zu decken, in Aus- 
und Weiterbildung sowie Mitarbeiterbindung zu investieren 
und ärmere Staaten beim Aufbau ihres Gesundheitswesens 
und der entsprechenden personellen Ressourcen zu unter-
stützen, ruft er dazu auf, dass Herkunfts- und Zielländer mit-
einander zusammenarbeiten und Migration vorwiegend in 
bilateralen Abkommen regeln sollen. So soll sichergestellt 
werden, dass die Interessen beider Seiten gewahrt bleiben. 
Außerdem soll die aktive, private Anwerbung von Fachkräf-
ten in einigen Staaten mit einem besonders schwachen 
 Gesundheitssystem unterbunden werden (s. Angenendt/
Clemens/Merda  2014). Die entsprechende Liste  – die so-
genannte Health Workforce Support and Safeguards List – 
wurde Anfang  2021 überarbeitet und umfasst zur Zeit 
47 Staaten. Das deutsche Recht verbietet eine private An-
werbung von Gesundheitsfachkräften aus diesen Ländern 
über § 38 der Beschäftigungsverordnung. 

Sonderfall:Live-ins in Privathaushalten

Neben den rund 220.000 Ausländerinnen und Ausländern, 
die offiziell in der Pflege beschäftigt sind, gibt es eine wei-
tere Gruppe, die in diesem Kontext zu berücksichtigen ist: 
Betreuungskräfte in Privathaushalten, sogenannte Live-ins. 
Das unter der irreführenden Bezeichnung „24-Stunden-
Pflege“ beworbene Modell, bei dem in der Regel weibliche 
Migrantinnen aus Osteuropa im Haushalt einer betreuungs-
bedürftigen Person leben und diese Tag und Nacht versor-
gen, erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit, 
da es älteren Menschen ermöglicht, im eigenen Zuhause zu 
bleiben, auch wenn Angehörige eine dauerhafte Betreuung 
nicht leisten können oder wollen. Schätzungen gehen von 
rund 300.000 bis 700.000 Personen aus, die in Privathaus-
halten in Deutschland tätig sind. Allerdings halten sich 
nicht alle zu einem bestimmten Stichtag in Deutschland auf, 
sondern wechseln sich teilweise ab (SVR  2022: 77). Das 
wichtigste Herkunftsland ist Polen. Auch osteuropäische 

Das 2016 im polnischen Bydgoszcz aufgenommene Plakat wirbt mit Gehältern von bis zu 8.000 Złoty brutto (rund 1.700 Euro) für die Arbeit 
als Pflegekraft in Deutschland oder Luxemburg. Polen ist das wichtigste Herkunftsland für 24-Stunden-Pflegekräfte, sogenannte Live-Ins. 
 © picture alliance / NurPhoto | Jaap Arriens
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Staaten außerhalb der EU, etwa die Ukraine, gewinnen an 
Bedeutung (Fachstelle Einwanderung 2021).

Diese oft über Agenturen vermittelten Arrangements bewe-
gen sich fast immer in einem rechtlichen Graubereich, auch 
wenn sie auf den ersten Blick legal erscheinen. In dem am 
weitesten verbreiteten Modell entsendet ein Unternehmen 
im EU-Ausland eine dort beschäftigte Arbeitnehmerin an 
den Einsatzort (das heißt den Privathaushalt) in Deutsch-
land. Der Kontakt kommt über eine in Deutschland ansäs-
sige Vermittlungsagentur zustande. Hinzu kommen Arran-
gements, die ganz ohne vertragliche Grundlage oder auf 
selbständiger Basis gestaltet sind; auch eine Anstellung 
beim Haushalt ist möglich. De facto werden dabei meist zen-
trale arbeitsrechtliche Vorgaben nicht eingehalten, allen vo-
ran hinsichtlich der Arbeitszeit. Denn die in den Verträgen 
formal festgelegte Arbeitszeit von 30 bis 40 Wochenstunden 
wird in der Praxis vielfach überschritten – schließlich wer-
ben die Agenturen offensiv mit einer Verfügbarkeit „rund 
um die Uhr“. Durch die Einheit von Wohn- und Arbeitsort ist 
eine klare Abgrenzung zwischen Arbeits- und Freizeit zu-
dem oft nicht möglich, zumal viele Live-ins kaum Kontakte 
außerhalb des Pflegehaushalts haben. Auch Regelungen zu 
Mindestlohn und Sozialversicherung werden oft nicht be-
folgt. Hinzu kommt häufig ein unklares Tätigkeitsprofil: Ei-
nerseits sind die Betreuungskräfte in aller Regel keine aus-
gebildeten Pflegefachpersonen und dürfen daher keine Be-
handlungspflege leisten, auch Deutschkenntnisse werden 
meist nicht vorausgesetzt. Zugleich erwarten Pflegebedürf-
tige und ihre Angehörigen oft eine umfassende pflegerische 
Versorgung, gegebenenfalls auch bei schwierigen Krank-
heitsbildern wie Demenz. In Kombination mit den intrans-
parenten Vertragsverhältnissen und sozialer Isolation kann 
all dies leicht zu physischer und psychischer Überforderung 
führen.

Alle als Alternativen diskutierten Modelle laufen auf eine 
Begrenzung der Arbeitszeit hinaus  – eine Rund-um-die-
Uhr-Tätigkeit ist nicht nur menschlich unzumutbar, son-
dern im deutschen Arbeitsrecht schlicht nicht möglich. Aus-

ländische Betreuungskräfte könnten dann nur noch ergän-
zend, beispielsweise zu professionellen Diensten und 
Angehörigenpflege, zum Einsatz kommen (Rossow/Lei-
ber 2019; Emunds/Habel 2020; vgl. SVR 2022: 80–87). Einen 
Anfang macht ein freiwilliger DIN-Standard für Vermitt-
lungsagenturen, mit dem diese sich seit 2021 zertifizieren 
lassen können, wenn sie bestimmte Mindeststandards ein-
halten. Es ist jedoch fraglich, inwieweit sich solche Modelle 
ohne eine stärkere gesetzliche Regulierung durchsetzen.

Fazit

Das deutsche Gesundheitswesen ist schon heute auf Zuwan-
derung angewiesen. Schätzungen gehen davon aus, dass der 
Personalbedarf vor allem in der Langzeitpflege in den kom-
menden Jahren weiter steigen wird. Der Fachkräftemangel 
wird sich also verstärken. Doch die Anwerbung von Fach-
kräften aus dem Ausland ist keine einfache Lösung, sondern 
mit vielen Herausforderungen und nicht zuletzt ethischen 
Problemen verbunden. Zudem kann Zuwanderung nicht die 
strukturellen Probleme des Gesundheits- und Pflegesystems 
lösen: Wenn hier ausgebildete Pflegekräfte aufgrund von 
Überlastung und fehlender Wertschätzung dem Beruf den 
Rücken kehren, wäre es naiv davon auszugehen, dass aus-
ländische Arbeitskräfte unter den gleichen Bedingungen 
diese Lücken langfristig abdecken werden. Um die Perso-
nalsituation in der Pflege zu entschärfen, ist eine grundle-
gende und nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen notwendig. Nur so können Pflegende gehalten und mehr 
Menschen – mit wie ohne Zuwanderungsgeschichte – für 
eine Ausbildung gewonnen werden. Dies könnte auch dazu 
führen, dass ausgestiegene Pflegekräfte zurückkehren (s. 
Heß/Auffenberg  2021). Zudem könnten zusätzliche Perso-
nalreserven  gehoben werden, wenn Beschäftigte, die bisher 
als Pflegehelferinnen und -helfer arbeiten, zu Fachkräften 
weiter qualifiziert würden. In der Altenpflege machen Hel-
ferinnen und Helfer fast die Hälfte der Beschäftigten aus; 
unter ihnen sind besonders viele Ausländerinnen und Aus-
länder (SVR 2022: 69).

Anmerkungen
1  Die Autorin ist Mitarbeiterin des Sachverständigenrats für Integration 

und Migration. Der vorliegende Beitrag bringt lediglich ihre private Auf-
fassung zum Ausdruck.

2  Das hier betrachtete statistische Aggregat „Gesundheits- und Kranken-
pflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe“ (Berufsgruppe 813) enthält 
nicht nur Gesundheits-, Krankenpflege- und Kinderkrankenpflegekräf-

te im engeren Sinne, sondern auch Berufe im Rettungsdienst, in der 
operationstechnischen Assistenz, Hebammen und Entbindungspfleger 
sowie Aufsichts- und Führungskräfte in den jeweiligen Bereichen.

3  Die Daten stammen aus dem Mikrozensus. Nach der dortigen Defini-
tion hat eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder 
mindestens ein Elternteil nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit 
geboren wurde.

4  Im Rahmen des Programms Triple Win, das von der Gesellschaft für in-
ternationale Zusammenarbeit und der Bundesagentur für Arbeit getra-
gen wird, werden seit 2013 auf Grundlage von Kooperationsvereinba-
rungen mit den jeweiligen Ländern Pflegekräfte aus Bosnien und 
Herzegowina, den Philippinen, Serbien (bis 2020) und Tunesien (seit 
2017) angeworben. Seit 2020 werden auch Auszubildende für die Pflege-
ausbildung aus Vietnam vermittelt. Die Arbeitgeber übernehmen u. a. 
die Kosten für Vorbereitung und Sprachkurse. Über das Programm 
 wurden bis Ende 2021 insgesamt 3.395 Fachkräfte und 168 Auszubilden-
de angeworben (BT-Drs. 20/2237: 4). Darüber hinaus bestehen Ver-
mittlungsabsprachen mit Indien (Bundesstaat Kerala), Indonesien, 
 Jordanien und Mexiko.

5  Es gibt einige Ausnahmen zu dieser Regelung: So können Staatsange-
hörige bestimmter Staaten und in bestimmten Berufen auch ohne an-
erkannte Qualifikation zuwandern. Zudem ist seit 2020 eine Einreise 
zur Nachqualifikation möglich, wenn im Rahmen des Anerkennungs-
verfahrens Defizite festgestellt wurden (SVR 2022: 24–29).

6  Erfasst werden Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Hebammen, 
s. https://www.who.int/health-topics/health-workforce [30.06.2022].

KURZVITA
CharlotteWohlfarth
istwissenschaftlicheMitarbeiterindesSachver-
ständigenratsfürIntegrationundMigration.Sie
hatPolitikundSozialanthropologiestudiertund
beschäftigtsichvorallemmitIntegrationundIn-
tegrationspolitik.FürdasJahresgutachten 2022 
hatsiesichmitderZuwanderungvonFachkräf-
tenimGesundheitswesenauseinandergesetzt.

https://www.who.int/health-topics/health-workforce


124 Heft 3 | 2022

LITERATUR
 ⧁ Angenendt, Steffen/Clemens, Michael/Merda, Meiko (2014): 
Der WHO-Verhaltenskodex. Eine gute Grundlage für die 
Rekrutierung von Gesundheitsfachkräften. SWP-Aktuell 
25. Berlin.

 ⧁ Bludau, Heidi (2021): Global Healthcare Worker Migration. 
In: Oxford Research Encyclopedia of Anthropology. DOI: 
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190854584.013.231 
[30.06.2022].

 ⧁ Böse, Carolin/Schmitz, Nadja (2020): Auswertung der amt-
lichen Statistik zum Anerkennungsgesetz des Bundes für 
2019. Ergebnisse des BIBB-Anerkennungsmonitorings. 
Bonn.

 ⧁ CORRECTIV (2020): Nurses for Sale. Ein ausbeuterisches 
Geschäft: Wie dubiose Vermittler ausländische Pflege-
kräfte zur Ware machen. Beitrag vom 25.11.2020. URL: 
https://correctiv.org/top-stories/2020/11/25/wie-dubiose-
vermittler-auslaendische-pflegekraefte-zur-ware-machen 
[30.06.2022].

 ⧁ Emunds, Bernhard/Habel, Simone (2020): Von der 
Schwarz arbeit zum „grauen Markt“ – und darüber hinaus? 
Neuere und künftig notwendige Entwicklungen der sog. 
24-Stunden-Pflege. In: Jacobs, Klaus/Kuhlmey, Adelheid/
Greß, Stefan/Klauber, Jürgen/Schwinger, Antje (Hrsg.): 
Pflege-Report 2020. Neuausrichtung von Versorgung und 
Finanzierung. Berlin/Heidelberg, S. 111–121.

 ⧁ Fachstelle Einwanderung (2021): 24-Stunden-Pflegekräfte 
aus den Staaten außerhalb der EU. Working Paper 7/2021. 
Berlin.

 ⧁ Gold, Christina/Smeaton, Susan/Maliki, Shabana/Tersch, 
Melanie/Schulze, Ulrike (2019): Eine unterkühlte Willkom-
menskultur. Ergebnisse einer qualitativen Studie zur 
Situa tion neu zugewanderter Pflegender in stationären 
Einrichtungen. In: Pflegewissenschaft 21, Heft 3–4/2019, 
S. 130–141.

 ⧁ Halletz, Isabell (2021): Warum die Zuwanderung von 
 Pflegekräften nach Deutschland kein Schnelleinkauf für 
Pflegeunternehmen ist. In: Bettig, Uwe/Frommelt, Mona/ 

Maucher, Helene/Schmidt, Roland/Thiele, Günter (Hrsg.): 
Anwerbung internationaler Fachkräfte in der Pflege. 
Arbeits marktpolitische Antworten für Gesundheitsein-
richtungen? Heidelberg, S. 113–140.

 ⧁ Khalil, Samir/Lietz, Almuth/Mayer, Sabrina J. (2020): Sys-
temrelevant und prekär beschäftigt: Wie Migrant*innen 
unser Gemeinwesen aufrechterhalten. DeZIM Research 
Notes 3/2020. Berlin.

 ⧁ OECD (2020): Contribution of Migrant Doctors and Nurses 
to Tackling COVID-19 Crisis in OECD Countries. Paris.

 ⧁ Rand, Sigrid/Kontos, Maria/Ruokonen-Engler, Minna-Kris-
tiina/Pütz, Robert/Larsen, Christa (2019): Dimensionen und 
Spannungsfelder betrieblicher Integration auf globalisier-
ten Pflegearbeitsmärkten. Das Beispiel Deutschland. In: 
Pütz, Robert/Kontos, Maria/Larsen, Christa/Rand, Sigrid/
Ruokonen-Engler, Minna-Kristiina (Hrsg.): Betriebliche In-
tegration von Pflegefachkräften aus dem Ausland. Innen-
ansichten zu Herausforderungen globalisierter Arbeits-
märkte. Düsseldorf, S. 171–197.

 ⧁ Roser, Laura/Kehl, Laura/Dietrich, Antje/Willems, Evelien/
Reyels, Wiebke (2021): Berufliche Anerkennung von Pflege-
fachkräften mit einer im Ausland erworbenen Berufsquali-
fikation. Situationsanalyse aus Sicht des Förderpro-
gramms IQ. Nürnberg.

 ⧁ Rossow, Verena/Leiber, Simone (2019): Kein Schatten-
dasein mehr. Entwicklungen auf dem Markt für „24-Stun-
den-Pflege“. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 69, Heft 33–
34/2019, S. 37–42.

 ⧁ Statistisches Bundesamt (2020): Bevölkerung und Erwerbs-
tätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Ergeb-
nisse des Mikrozensus 2019. Fachserie 1 Reihe 2.2. Wies-
baden.

 ⧁ Statistisches Bundesamt (2021): Sonderauswertung des 
 Mikrozensus 2019 und 2020 vom 27.10.2021 im Auftrag des 
SVR. Wiesbaden.

 ⧁ SVR (2022): Systemrelevant: Migration als Stütze und Her-
ausforderung für die Gesundheitsversorgung in Deutsch-
land. Jahresgutachten 2022. Berlin.

Die Planspielhefte der LpB werden zu verschiedenen politischen Themenfeldern erstellt und
•  vermitteln, wie Politik funktioniert,
•  zielen auf die Aktivierung der Teilnehmer/-innen ab,
•  ermöglichen offene Lernprozesse,
•  haben einen hohen Alltagsbezug,
•  verschaffen ein nachhaltiges Verständnis von Demokratie,
•  sind in den Schulunterricht integrierbar,
•  modellieren einen Ausschnitt aus einer komplexen Realität
•  und simulieren kompetenzorientiert politische Prozesse.

2.- Euro (zzgl. Versand) oder als PDF-Download bei vergriffenen Heften. 
Bestellung ausschließlich im Webshop der Landeszentrale für politische Bildung: 
www.lpb-bw.de/planspiele-lpb

PLANSPIELE
Ein Angebot der Landeszentrale für politische Bildung

https://oxfordre.com/anthropology/display/10.1093/acrefore/9780190854584.001.0001/acrefore-9780190854584-e-231;jsessionid=E008B95700CA4C3145BB48CF1B3A77E5
https://correctiv.org/top-stories/2020/11/25/wie-dubiose-vermittler-auslaendische-pflegekraefte-zur-ware-machen


 Heft 3 | 2022 125

Palliative Care
KonzeptionelleAnsprücheundethische 
Herausforderungeneineszentralen 
VersorgungsansatzesprofessionellerPflege

AnnetteRiedel,SonjaLehmeyer,MagdaleneGoldbach

PalliativeCare –einaufPartizipationhinausgerichtetesSorgekonzept –repräsentierteinenzentralenVer-
sorgungsansatzundoriginärenVersorgungsauftragallerSettingsundDisziplinendesPflege-undGesund-
heitswesens.Er istunverzichtbarerBestandteil einesauf Interprofessionalitätberuhenden,umfassenden
Leistungsangebotes.Übergeordnet verfolgt PalliativeCare das Ziel, eine individuelle, ethisch reflektierte
und qualitätsvolle Pflege und Begleitung von schwerstkranken und sterbendenMenschen in der letzten
PhaseihresLebensabzusichern.DieBedeutsamkeitundBindungskraftdesPalliativeCare-Ansatzesfürein
würderespektierendesMiteinanderundeinevonsorgenderAufmerksamkeitgeleitetePflegeundGesund-
heitsversorgungistevident.Unstrittigistgleichsamauch,dassderAnsatzkomplexeAnforderungenandie
beteiligten Professionsangehörigen und Organisationen adressiert. Die konzeptionellen Forderungen der
PalliativeCareführeninderPraxiswiederkehrendzufachlichenwiemoralischenEntscheidungs-undHand-
lungsunsicherheiten,werfen ethischeFragestellungenaufund fordern inTeilenkomplexe sowie folgen-
schwereethischeEntscheidungenein.DerBeitragvonAnnetteRiedel,SonjaLehmeyerundMagdaleneGold-
bach arbeitet die Spezifika und Bedeutung der Palliative Care für eine würdevolle Begleitung und
qualitätsvolleVersorgungvonMenscheninder letztenLebensphaseheraus,ersensibilisiert fürethische
FragestellungenanhandexemplarischerethischerKonfliktsituationensowiefürdieNotwendigkeiteineror-
ganisationalgerahmtenethischenReflexionimRahmenderPalliativeCare.

PalliativeCare –Zieleundkonzeptionelle
Ansprüche

Palliative Care1 als interprofessionelles Versorgungskonzept 
fokussiert unmittelbar auf den Schutz der Menschenwürde 
und der Menschenrechte von einer als situativ vulnerabel 
einzuschätzenden Personengruppe. Gemäß dem Verständ-
nis der WHO (2020; 2021; DGP e. V. 2022) adressiert Palliative 
Care Menschen aller Altersstufen (einschließlich deren An- 
und Zugehörigen), die von einer lebensbedrohlichen und/
oder chronisch-lebenszeitlimitierenden Krankheit betrof-
fen sind bzw. sich aufgrund ihres hohen Lebensalters in der 
letzten Lebensphase befinden. Palliative Care versteht sich 
ausdrücklich als ein Versorgungsansatz, der frühzeitig im 
Krankheitsverlauf2 (bestenfalls ab einer gesicherten Dia-
gnosestellung) bzw. bei Eintritt einer ausgeprägten Pflege-
bedürftigkeit parallel zu den indizierten therapeutischen In-
terventionen in die Gesamtversorgung einbezogen wird 
(WHO 2011). Palliative Care verfolgt dabei übergeordnet die 
Ziele und Anliegen,

 ■ die Lebens- wie die Sterbensqualität der betroffenen 
Menschen, einschließlich diejenige der An- und Zugehö-
rigen, zu erhalten, zu fördern und zu verbessern,

 ■ eine bestmögliche, umfassende und individuell abge-
stimmte Prävention und Linderung belastender Symp-
tome und individuell erlebten Leidens (insbesondere 
Schmerz, Atemnot, Fatigue, Angst u. v. m.) zu ermög-
lichen und zu gewährleisten und dabei

 ■ die physischen, psychischen, sozialen und spirituellen 
Dimensionen und Bedürfnisse der betroffenen Menschen 

zu berücksichtigen und diese in einer von sorgender Auf-
merksamkeit geprägten, auf Letztverlässlichkeit ausge-
richteten Pflege, Begleitung und Versorgung zu realisie-
ren (WHO 2002; 2020; DGP e. V. 2002; DGP e. V./DHPV e. V./
BÄK 2020; Leitlinienprogramm Onkologie 2020; Riedel/
Lehmeyer 2021a).

Anders als es der deutsche Begriff der Palliativ-„Versorgung“ 
aufgrund seines technokratisch anmutenden Duktus impli-
ziert, versteht sich Palliative Care als ein „partizipatives Sor-
gekonzept“ (Wegleitner et al. 2016: 34), welches das subjek-
tive Erleben, die konkreten Wünsche, Wertehaltungen so-
wie die Selbst- und Mitbestimmung der betroffenen 
Menschen zum expliziten Ausgangs- und Bezugspunkt al-
ler (pflege-)therapeutischen Entscheidungen und Interven-
tionen macht und vorbehaltlos anerkennt. 

Palliative Care steht somit in paradigmatischer Weise für   
den Kern professioneller Pflege: der professionellen Bezie-
hungsgestaltung in professionellen (Für-)Sorgebeziehun-
gen, welche ihr Tun und Lassen in Anerkennung der Unver-
fügbarkeit des vulnerablen Gegenübers und des menschli-
chen Lebens einerseits sowie auf Basis bestverfügbarer 
wissenschaftlicher Evidenz und fachlicher Expertise ande-
rerseits in ethisch fundierter, reflektierter und begründba-
rer Weise gestaltet und verantwortet. Palliative Care reprä-
sentiert somit auch eine spezifische Haltung, welche in der 
Metapher des schützenden, bergenden und umhüllenden 
Mantels, dem „Pallium“, auch bildsprachlich eine angemes-
sene Repräsentation erfährt (Riedel/Lehmeyer/Treff 2020).

Elementarer Teil dieser Grundhaltung ist auch, das Leben 
uneingeschränkt zu bejahen und das Sterben als eine an-
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thropologische Tatsache dieses menschlichen Lebens an-
zuerkennen und zu begleiten. Palliative Care greift deshalb 
weder beschleunigend noch verzögernd in den Prozess des 
Sterbens, des Abschiednehmens oder des Trauerns ein. Viel-
mehr besteht die Aufgabe professioneller Palliative Care in 
der letztverlässlichen Begleitung der Menschen in der letz-
ten Lebensphase und im Sterben sowie ihrer An- und Zuge-
hörigen (DPR e. V. 2002). Gestaltet wird diese von Fachper-
sonen unterschiedlichster Professionen (der Pflege, der Me-
dizin, der Physio-, Ergo-, Kunst-, Musik-, Logo- und 
Atemtherapie, der Seelsorge, der Sozialen Arbeit, der Psy-
chologie/Psychoonkologie/Psychotherapie, der Pharmazie 
und der Hauswirtschaft) in Zusammenarbeit mit den Men-
schen des sozialen Umfelds der Betroffenen sowie mit eh-
renamtlich engagierten Menschen, die ihre Verankerung 
insbesondere in der Hospizbewegung haben (Reppert/
Schulz-Quach  2021; Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Integration BW  2020a; Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit und Integration BW 2020b).

So vielgestaltig die individuellen palliativen Begleit- und 
Fürsorgebeziehungen und -erfordernisse sind, so vielfältig 
ist auch das interprofessionelle Versorgungsteam, welches 
sich je nach individueller Bedürfnis- und Bedarfssituation 
dieser Begleitung zuwendet. Das einigende Moment aller in 
der Palliative Care haupt- und nebenamtlich Tätigen sind 
indes die skizzierten Grundwerte der Palliative Care und die 
mit diesen Grundwerten implizierte Haltung, verstanden als 
eine „individuelle innere Verfassung, die sich im Rahmen 
von (Haltungs-)Handlungen, geäußerten Positionierungen, 
Urteilen oder einer Körperhaltung Ausdruck verschafft“ und 
sich in einer „Bezüglichkeit und Wechselwirkung zum An-
deren […], zum Selbst und zum situativen Zusammenhang“ 
(Riedel/Lehmeyer/Treff  2020: 335) repräsentiert. Um die 
Grundwerte der Palliative Care (insbesondere Respekt und 

Anerkennung der Würde und Autonomie der betroffenen 
Menschen, deren subjektiv empfundene Lebensqualität, 
(für-)sorgendes Miteinander, Letztverlässlichkeit) zu leben 
und zu transportieren (DPG e. V./DHPV e. V./BÄK 2020), be-
darf es seitens der professionellen wie ehrenamtlichen Mit-
glieder des Palliativen Care- bzw. Versorgungsteams eine 
Haltung, welche wiederum auf spezifisch identifizierbaren 
und empirisch nachweisbaren Werten basiert. Hierzu zäh-
len insbesondere Werte wie Authentizität, Aufrichtigkeit, 
Achtsamkeit, Offenheit, Wertschätzung, Verantwortung, 
Vertraulichkeit, situative Präsenz, Anerkennung, Respekt 
und eine nähe-distanz-balancierte Beziehung zu den per se 
entscheidungsfreien betroffenen Menschen und ihres 
 so zia len Umfeldes (Simon et  al.  2009). In diesem Kontext 
gilt es zu betonen, dass nicht allein die in der Realisierung 
Palliative Care-bezogener Angebote aktiven professionellen 
wie ehrenamtlich tätigen Personen, sondern gleichsam die 
leistungserbringenden Organisationen diese Werte in ihren 
Strukturen und Prozessen vertreten und im Sinne einer or-
ganisationalen Palliative Care- und Ethik-Kultur selbst prak-
tizieren müssen. Erst diese tragenden und zugleich profes-
sionell leitenden Rahmungen gewährleisten eine qualitäts-
volle Realisierung jedweder Palliative Care-bezogenen 
Angebote. Dies inkludiert ausdrücklich auch eine entspre-
chende professionelle organisationale Verantwortung für 
alle in die Palliative Care-bezogenen Angebote integrierten 
und adressierten Personen, insbesondere im Kontext der 
Prävention und Reduktion moralischen Belastungserlebens 
seitens der Mitarbeitenden im Zuge ethisch herausfordern-
der oder dilemmatischer Entscheidungen in palliativen Be-
gleitsituationen (Riedel/Lehmeyer  2021b; Goldbach/Leh-
meyer/Riedel  2021; Goldbach/Lehmeyer/Riedel  2022; Bau-
sewein/Simon 2021; SAMW 2020; Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Integration Baden-Württemberg 2020a, Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-

Palliative Care macht das subjektive Erleben, die konkreten Wünsche, Wertehaltungen sowie die Selbst- und Mitbestimmung der betroffenen 
Menschen zum expliziten Ausgangs- und Bezugspunkt aller (pflege-)therapeutischen Entscheidungen und Interventionen und erkennt die-
se vorbehaltlos an. © Adobe Stock | mrmohock
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Württemberg 2020b). Welcher Gestalt diese ethischen Her-
ausforderungen und Dilemmata im Bereich der Palliative 
Care sein können, wird folgend anhand exemplarischer – 
aktuell auch gesellschaftlich verstärkt diskutierter – The-
menfelder aufgezeigt.

Exemplarischeethische
HerausforderungeninderPalliativeCare

Die Komplexität Palliative Care-bezogener Begleit- und Ver-
sorgungsarrangements fordert erwiesenermaßen eine ex-
zellente fachliche, persönliche, soziale und methodische Ex-
pertise sowie eine umfassende praktisch-reflexive Hand-
lungskompetenz seitens aller Mitglieder des palliativen 
Versorgungsteams ein, etwa wenn es darum geht, eine si-
tuativ effektive und an den heterogenen Bedürfnis- und Be-
darfssituationen ausgerichtete Symptomkontrolle zu gestal-
ten (DGP e. V./DHPV e. V./BÄK 2017; DGP e. V. 2017; Leitlinien-
programm Onkologie  2020; SAMW  2019). Verbindliche 
Grundlage für deren Ausgestaltung sind dabei ethische Ab-
wägungsprozesse, welche sich handlungsleitend auf die Pla-
nung und Realisierung der jeweiligen palliativen Interven-
tionen auswirken. Im Kontext der Kontrolle von belasten-
den Symptomen ist beispielsweise immer die Abwägung 
zwischen den gewünschten und intendierten Effekten ei-
nerseits und den unerwünschten und nichtintendierten Ne-
benwirkungen von per se geeigneten Maßnahmen ander-
seits sowie ihre Bedeutung und Auswirkungen auf die Le-
bensqualität und die Gesamtverfassung der betroffenen 
Menschen zu treffen (SAMW 2022; Riedel 2020; Riedel 2021; 
Breitsameter 2020). Also die zutiefst ethische Frage danach, 
welches Tun und welches Lassen das „gute“ Leben, Ab-
schiednehmen und Sterben des je individuellen Menschen 

in seinen sozialen Bezügen und seiner Zeitlichkeit gemäß 
seinen Wünschen, Bedürfnissen und Wertehaltungen am 
besten zu unterstützen vermag (Schweda 2021).

Dass diese ethische Frage oftmals uneindeutige oder dilem-
matische Abwägungssituationen evoziert, ist am Beispiel 
der Besuchs- und Quarantäneregelungen während der 
 Corona-Pandemie überdeutlich geworden. Insbesondere in 
den ersten beiden Wellen der Pandemie wurden restriktive 
Besuchsverbote in stationären Pflegeeinrichtungen (deren 
Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund ihrer spezifischen 
Lebenssituation zumeist alle einen Palliative Care-bezoge-
nen Versorgungsbedarf aufweisen), in allen Versorgungs-
bereichen der Kliniken und auch in Hospizen – bekanntlich 
Orte der allerletzten Lebensphase  – erlassen. Die vorder-
gründig nachvollziehbare Begründung und die argumenta-
tive Legitimation dieser Maßnahmen wurde in der Infek-
tionsabwehr des noch unbekannten Krankheitserregers bei 
den dort lebenden und (pflege-)therapeutisch begleiteten, 
aufgrund ihrer spezifischen Lebenssituation als „höchst-vul-
nerabel“ eingestuften alten, kranken oder sterbenden Men-
schen und dem Gebot des Schutzes und Nicht-Schadens ge-
sehen. 

Die jenseits des Infektionsschutzes liegenden nichtinten-
dierten Schädigungspotentiale dieser restriktiven Maßnah-
men und Verbote waren aus pflegefachlicher Perspektive 
antizipierbar und sind mittlerweile empirisch evident. 
Hierzu zählen exemplarisch:

 ■ Eine massive Beeinträchtigung der Lebensqualität der 
von ihren An- und Zugehörigen, ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern, Seelsorgenden und ergänzend ein-
bezogenen Therapeutinnen und Therapeuten plötzlich 

Während der ersten beiden Wellen der Corona-Pandemie wurden viele Pflegeeinrichtungen, auch Hospize und Palliativstationen, für Ange-
hörige und Besucher geschlossen. Als Schutzmaßnahme gedacht, hatte diese Isolation doch einige nichtintendierte Schädigungspotenziale 
wie etwa die Beeinträchtigung der Lebensqualität der Pflegebedürftigen. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Bein
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abgeschnittenen und in die Entscheidung über diese 
Maßnahmen nicht einbezogenen schwerstkranken und/
oder sterbenden Menschen. Dies ist als eine eklatante 
Missachtung der Menschen- und Grundrechte einzustu-
fen und hatte zum Teil erhebliche negative Folgen auf die 
physische, psychische, soziale wie spirituelle Verfasst-
heit der betroffenen, kasernierten Menschen (DER 2020a; 
DER  2020b; AEM  2020; Riedel/Lehmeyer  2021b; Riedel/
Lehmeyer 2021c; Ackermann/Baumann-Hölzle/Biller-An-
dorno et al. 2020; Schulz-Nieswandt 2021).

 ■ Ein Verwehren des Sorgens und Mitseins durch vertraute, 
anwaltschaftlich wirkende Vertrauenspersonen in zum 
Teil schwersten Krankheits- und Krisensituationen, der 
letzten Lebensphase und im Sterben. Die Folgen für die 
so isolierten, von ihren Nächsten abgeschlossenen und 
oft in großer Not und Leid auf sich alleine zurückgewor-
fenen kranken, alten und sterbenden Menschen sowie 
die ebenfalls in Hilflosigkeit, Sorge und auch Wut sich 
wiederfindenden An- und Zugehörigen verursachten er-
wiesenermaßen nachklingende Stress- und Trauma-
reaktionen. Dies insbesondere, wenn das Abschiedneh-
men von sterbenden und verstorbenen Familienmitglie-
dern nicht oder nur unter als unwürdig erlebten 
Rahmenbedingungen möglich war (Foxwell 2022; Bause-
wein/Simon  2021; Albisser Schleger/Baumann-Hölzle/
Krones et al. 2021; Heath/Yates/Cary et al. 2020; Goldbach/
Lehmeyer/Riedel 2021).

Die ethische Bewertung dieser Maßnahmen und ihrer 
 intendierten wie nichtintendierten Auswirkungen, den 
schützenden wie schädigenden (Langzeit-)Folgen, ihre mo-
ralische Qualität und ihre Menschenrechtskonformität ist 
rückblickend insbesondere auch unter der Werteperspek-
tive der Palliative Care als höchst kritisch einzuordnen. Be-
achtlich ist zugleich: Auch die in diese Handlungspraxis in-
volvierten Pflegefachpersonen erlebten und erleben noch 
immer ein hohes Maß an moralischer Belastung und Ver-
letzung ihrer professionellen und explizit auch ihrer mora-
lischen Integrität. Gerade Pflegefachpersonen waren die si-
tuativen moralischen Verfehlungen dieser Interventionen 
häufig wohl bewusst; aufgrund der geltenden Rechtslage 
und deren organisationsspezifischer Auslegung haben sie 
sich jedoch oftmals als handlungsunfähig erlebt. Dies 
 insbesondere deshalb, weil sie keine adäquaten Möglich-
keiten sahen und/oder auf keine tragenden (organisations-
ethischen) Strukturen zugreifen konnten, um ihrer advoka-
torischen palliative-sorgenden Verantwortung nachdrück-
lich Geltung zu verleihen (ICN 2021a; Baumann-Hölzle/
Gregorowius  2022; Grady  2022; Radbruch/Knaul/de Lima 
et al. 2020; Riedel/Lehmeyer 2021b; Goldbach/Lehmeyer/Rie-
del 2021).

Diese eindrücklichen und vielfältig in ihren Konsequenzen 
nachwirkenden Erfahrungen stellen für die Weiterentwick-
lung eines krisenresilienten, moralisch gefestigten und 
ethisch reflektiert agierenden Pflege- und Gesundheitswe-
sens eine ernstzunehmende und umfassend reflexionsbe-
dürftige Blaupause dar. Aus einem gesamtgesellschaftlichen 
Interesse heraus ist eine gezielte, offene und nachhaltig in 
die Zukunft gerichtete Aufarbeitung der bestehenden mo-
ralischen Verletzungen, Vertrauensverluste und Ängste der 
vielfältig und vielfach geschädigten und erschütterten Men-
schen angezeigt (DER 2022; Bausewein/Simon 2021; Riedel/
Lehmeyer  2021b; Baumann-Hölzle/Gregorowius  2022; 
Schrems 2021) – nicht zuletzt deshalb, um dem bereits jetzt 
deutlich ersichtlichen Effekt des (teilweisen) Berufsrück-
zugs bzw. des vollständigen Berufsausstiegs von Pflegefach-
personen wirksam entgegenwirken zu können (ICN 2022).

Palliative Care-bezogenes professionelles Handeln ist – wie 
jedwedes professionelle Handeln in der Pflege – unmittel-
bar in die bestehenden, je individuellen sowie die sozial-ge-
sellschaftlichen Kontexte und Lebensbezüge mit ihren je 
spezifisch evozierten moralischen Fragestellungen und 
ethischen Herausforderungen der zu pflegenden, zu versor-
genden und zu begleitenden Menschen eingebunden 
(ICN 2021b; Lehmeyer et al. 2020; Riedel/Lehmeyer 2022c). 
Auch unabhängig vom Geschehen der Pandemie sind der 
Palliative Care somit wiederkehrende spezifische und teils 
schwerwiegende ethische Herausforderungen und Dilem-
masituationen immanent, welche sich aus den situativen 
Konstellationen sowie den damit einhergehenden Abwä-
gungs- und Entscheidungserfordernissen heraus entwi-
ckeln. Beachtlich sind dabei sowohl moralische wie ethi-
sche Fragestellungen in den Beziehungskonstellationen 
zwischen den Menschen mit Unterstützungs- und Hilfebe-
darf einerseits und den professionellen Mitgliedern des Pal-
liative Care-Teams anderseits als auch diejenigen ethischen 
Fragestellungen, welche sich in modernen Versorgungs-
arrangements durch die Involviertheit unterschiedlichster 
Personen und Professionsgruppen, der Heterogenität von 
Kultur, Wertehaltung und Orientierung, sowie der je setting-
spezifischen Rahmungen und Normativa als zunehmend 
komplex, herausforderungsvoll und deutungsoffen gestal-
ten. Die Frage nach der beachtlichen und gültigen morali-
schen Ausrichtung, die Reflexion, das Abwägen und die be-
gründete Entscheidung über das moralisch vertretbare, an-
zustrebende und ethisch verantwortbare Handeln – auch in 
ethisch uneindeutigen, spannungsreichen und dilemmati-
schen Situationen – stellt sich in unterschiedlichsten Kon-
texten der Palliative Care (Riedel/Lehmeyer 2022a; Riedel/
Lehmeyer 2022c; Lehmeyer/Riedel 2022).

Hierzu zählen exemplarisch jene Situationen, in welchen 
aktuell geäußerte bzw. vorausverfügte Behandlungs- und 
Versorgungswünsche der unmittelbar betroffenen Men-
schen mit denjenigen Wünschen und den damit einherge-
henden Hoffnungen oder Ängsten der An- und Zugehörigen 
divergieren, auch und gerade in scheinbar kleinen und all-
täglich anmutenden Pflegeinterventionen im Bereich der 
Aktivierung, der Mobilisation oder der Nahrungsaufnahme. 
Mit einer sukzessiven Reduktion dieser alltäglichen Aktivi-
täten bringen betroffene Menschen häufig ein erhöhtes 
Ruhe- und Rückzugsbedürfnis zum Ausdruck, welches es 
seitens der Pflegenden und allen Mitgliedern des palliati-
ven Versorgungsteams zu respektieren und zu schützen gilt. 
An- und Zugehörige empfinden diese Reduktion ehemals 
gewohnter und geliebter Aktivitäten hingegen oftmals als 
beängstigendes Zeichen des voranschreitenden körperli-
chen Abbaus und des näherkommenden Abschiedes. Infol-
gedessen fordern sie häufig ein Beibehalten des gewohnten 
körperlichen wie sozialen Aktivitätsniveaus oder aber das 
Fortführen einer ehemals „normalen“ Nahrungsaufnahme 
und entsprechende pflegerische Interventionen ein – in der 
Hoffnung auf eine positive Wirkung auf die Lebensqualität 
der ihnen wichtigen Menschen sowie in der Hoffnung auf 
eine Verlängerung der gemeinsamen Lebenszeit. In Anbe-
tracht dessen, dass Palliative Care bedeutet, die Autonomie 
des unmittelbar betroffenen Menschen bedingungslos an-
zuerkennen sowie die Wünsche, Sorgen und Bedarfe der un-
mittelbar, aber auch der mittelbar betroffenen Menschen in 
die Versorgung achtsam, vertrauens- und verantwortungs-
voll einzubeziehen, können hier ernstzunehmende ethische 
Probleme und Dilemmasituationen für die beteiligten Pfle-
gefachpersonen entstehen. Welches Handeln dabei die be-
achtlichen moralischen Gebote wie ethischen Ansprüche 
einer qualitätsvollen palliativen Begleitung und Versorgung 
aller involvierten Personen situativ am besten begründet 
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und abbildet, gilt es immer wieder neu, individuell und situa-
tionsangemessen auszutarieren und sensibel abzuwägen 
(Riedel 2021; Riedel 2018; Linde 2021; Schweda 2021; Gather/
Scholten 2021). 

Ebenfalls ethisch herausfordernd sind jene palliativen Ent-
scheidungssituationen, welche sich im Kontext der Linde-
rung eines individuell als unerträglich empfundenen, the-
rapierefraktären Leidens – eines Leidens, das trotz vielfäl-
tiger Therapieversuche aus Sicht des Betroffenen nicht auf 
ein individuell akzeptables Maß reduziert werden kann – 
stellen (Leitlinienprogramm Onkologie 2020; SAMW 2022). 
Hier gilt es eine ethisch gute und nachvollziehbar begrün-
dete Antwort darauf zu finden, ob eine gewählte Interven-
tion der Linderung des Leidens tatsächlich das individuelle 
Leiden der betroffenen Person adressiert und auf der be-
gründeten und umfassenden Abwägung aller beachtlichen 
Aspekte der Anerkennung, des Respekts der Würde, der Au-
tonomie und der Wertehaltung des betroffenen Menschen 
sowie dem fürsorgenden Nichtschaden, der professionellen 
Verantwortung und Letztverlässlichkeit seitens des pallia-
tiven Sorgeteams beruht. Denn evident ist: Diese Frage evo-
ziert moralische wie fachliche Unsicherheiten und Zweifel, 
sie weckt moralische Emotionen und tangiert aufgrund ih-
rer Existentialität zurecht die betroffenen und involvierten 
Menschen auf unmittelbare, professionelle wie persönliche 
Weise (Riedel  2021; Riedel  2022; Alt-Epping/Nauck/Jas-
pers 2014; DGP e. V. 2019).

Schwerwiegende moralische und ethische Fragen und Ent-
scheidungserfordernisse in der Palliative Care werden ak-
tuell und künftig durch die in Deutschland intensiv und kon-
trovers geführten Diskussionen bezüglich eines würdevol-
len, ethischen, rechtlichen wie professionellen Umgangs mit 
den von Menschen in unterschiedlichsten Lebens- und/oder 
Krankheitssituationen geäußerten Sterbewünschen sowie 
der höchst sensiblen moralischen Frage der ethisch-profes-

sionellen Verantwortlichkeiten und Beteiligungsweisen sei-
tens der Gesundheitsfachberufe im Kontext des assistier-
ten Suizides eine weitere Verdichtung erfahren. Die höchst 
verfassungsrichterliche Entscheidung bezüglich des Neu-
regelungsbedarfs des assistierten Suizides in Deutschland3 
hat eine breite gesellschaftliche Debatte über die rechtliche 
Fassung und praktische Ausgestaltung des assistierten Sui-
zides einschließlich der jeweilig damit implizierten Konse-
quenzen wie Verantwortlichkeiten ausgelöst (AEM e. V. 
2022; Leopoldina 2021; BÄK 2021). 

Bereits jetzt ist zu antizipieren – gleichwohl die konkrete 
gesetzliche Neuregelung bislang noch aussteht – dass sich 
insbesondere für Professionsangehörige des Pflege- und Ge-
sundheitswesens diesbezüglich höchst ambivalente mora-
lische, das berufliche Ethos und den individuellen Werteho-
rizont tangierende Fragen eröffnen. Zugleich besteht die 
spezifische Verantwortung der Gesundheitsberufe, sich im 
Sinne einer sorgenden, von gegenseitiger Anerkennung ge-
prägten und zugleich der Autonomie und Selbstbestimmung 
verpflichteten solidarischen Zuwendung zu Menschen in 
höchst vulnerablen Lebenslagen bereits jetzt anwaltschaft-
lich in diesen Neuregelungsprozess einzubringen, sich zu 
positionieren und auf die vielschichtigen Konsequenzen der 
unterschiedlichen Regelungsoptionen aktiv hinzuweisen 
(Riedel/Giese/Rabe/Böck 2022). Insbesondere den professio-
nellen berufsethischen Normativa sowie den kontextspezi-
fischen Charten kommt hier eine wesentliche Orientie-
rungs-, Reflexions- und Argumentationsfunktion zu 
(ICN 2021; DGP e. V./DHPV e. V./BÄK 2020).

Diese Fragen und Erfordernisse pointieren einerseits den 
herausgehobenen Bedarf sowie die Forderung nach einer 
profunden Ethikexpertise und Ethikkompetenz seitens der 
jeweiligen Professionsangehörigen in der (palliative care-
orientierten) Pflege und Gesundheitsversorgung. Evident ist 
in diesem Kontext zugleich aber auch der Bedarf einer 

Das Ruhe- und Rückzugsbedürfnis von Pflegebedürftigen kann bei Angehörigen oft die Furcht auslösen, es handele sich um Zeichen des vo-
ranschreitenden körperlichen Abbaus und des näherkommenden Abschiedes. Die Vermittlung zwischen der Autonomie Betroffener und der 
Sorge von Angehörigen kann eine Herausforderung in der Palliative Care sein. © picture alliance / photothek | Ute Grabowsky
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strukturierten organisationsethischen Fundierung und ge-
lebten Palliative Care-Kultur in den jeweiligen Organisatio-
nen und Einrichtungen des Pflege- und Gesundheitswesens. 
Denn: Beides trägt dazu bei, sich in situativ auftretenden 
ethischen Problem- und Dilemmasituationen mit dem mo-
ralischen Gehalt, den ethischen Anforderungen, der ethi-
schen Bewertung und moralischen Güte möglicher Hand-
lungsalternativen reflexiv auseinanderzusetzen und ge-
meinsam nachvollziehbare und bestmöglich begründete wie 
verantwortbare ethische Entscheidungen zu treffen. Dies 
ist letztlich unabdingbar für die Qualität der (palliativen) 
Pflege und Begleitung einerseits aber auch für die morali-
sche Integrität und Verfasstheit der Pflegefachpersonen an-
dererseits (Riedel/Goldbach/Lehmeyer  2022; Riedel/Leh-
meyer  2021b; Baumann-Hölzle/Gregorowius  2022; Albis-
ser Schleger 2021).

Empfehlungenfüreineorganisational
eingebundeneethischeReflexioninder
Palliative Care

Um ethische Expertise und eine auf ethische Grundsätze 
hin ausgerichtete palliative Angebots- und Versorgungspra-
xis zu fundieren und zu realisieren, gilt es auf unterschied-
lichen Ebenen, mit je spezifischen Zugängen und adäqua-
ten Zielsetzungen an der nachhaltigen Etablierung organi-
sational eingebundener ethischer Reflexion im Kontext 
einer organisationsethisch gefassten Palliative Care zu ar-
beiten. In Anerkennung der – dem professionellen Sorge-
kontext immanenten wie den aktuell pointiert bestehenden 
und für die Zukunft antizipierbaren (neuen) – Herausforde-
rungen einer qualitätsvollen Palliative Care rücken folgende 
Handlungsempfehlungen in den Fokus.

PalliativeCare-spezifischeWerteundGrundhaltungen
inderOrganisationsethikinternalisieren
Unter Bezugnahme auf das spezifische Mandat, die Zielaus-
richtung sowie die damit verbundenen ethischen Fragen 
und Dilemmata ist der konzeptuelle Wertehorizont der Pal-

liative Care als wesentlicher Orientierungsrahmen einer 
professionellen organisationalen Care- und Verantwor-
tungskultur reflektiert zu Grunde zu legen, handlungswirk-
sam einzubinden und situativ erfahrbar zu machen. Profes-
sionelle Palliative Care bedarf der stetigen Reflexion und 
Justierung der handlungsleitenden Werte und handlungs-
begleitenden Motive – auf Seiten der Mitarbeitenden aller 
Ebenen und aller Aufgabenfelder ebenso wie auf Seiten der 
Organisation als Ganzes in ihren Leitbildern, steuernden 
Strukturen, gelebten Prozessen, ihren organisationsinternen 
wie -übergreifenden Dynamiken und atmosphärischen Ge-
staltungs- und Erfahrungsräumen (Lehmeyer et  al.  2020; 
Riedel/Lehmeyer 2021d; Ministerium für Soziales, Gesund-
heit und Integration BW 2020a; Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit und Integration BW 2020b). Dies fundiert die Basis 
einer qualitativ hochwertigen und professionell verantwort-
baren Palliative Care, die auch den Forderungen einer kri-
senresilienten Grundverfasstheit nachzukommen sucht 
(DER 2022; Bausewein/Hodiamont/Berges et al. 2022). Orga-
nisationsethische Implementierungsprozesse repräsentie-
ren dabei immer auch organisationsbezogene und -spezifi-
sche (Weiter-)Bildungsprozesse – für jeden einzelnen Mit-
arbeitenden, für interprofessionelle Teamstrukturen wie für 
das organisationale System als Ganzes.

EthikberatungalsElementderOrganisationsethikund
ethischenReflexionsystematisierenundrealisieren
Die unterschiedlichen Methoden, Modelle und Verfahren der 
Ethikberatung sind für eine qualitätsvolle Palliative Care in 
jedem Setting des Pflege- und Gesundheitswesens ein ele-
mentarer und unverzichtbarer Bestandteil (Simon 2021; Rie-
del  2021; Leitlinienprogramm Onkologie  2020; AEM 
e. V. 2010). Sie kommen sowohl im Kontext situativ aufkom-
mender ethischer Irritationen und Dilemmasituationen in 
individuellen Pflege- und Begleitsituationen – etwa in Form 
ethischer Fallbesprechungen (Riedel/Lehmeyer 2021a) – als 
auch im Kontext der strukturierten präventiven Bearbeitung 
ethisch reflektierter Entscheidungsprozesse im Kontext 
wiederkehrender ethischer Entscheidungssituationen  – 
hier insbesondere mittels Ethikleitlinien (Riedel 2022, Rie-
del 2020) – zur Anwendung. Ebenso sind sie ein wichtiger 
Beitrag hinsichtlich der grundsätzlichen Stärkung der ethi-
schen Sensibilität und Kompetenz der Mitarbeitenden  – 
etwa durch Angebote der Ethikbildung, wie sie exemplarisch 
im Rahmen von Ethikcafés realisiert werden (Riedel/Leh-
meyer 2022b). Ethikberatung in all ihren unterschiedlichen 
Ausprägungsformen und Umsetzungsformaten leistet einen 
unverzichtbaren Beitrag in der Reflexion der bestehenden 
moralischen (Palliative Care-bezogenen) Praxis sowie in der 
Klärung, Gestaltung und Kommunikation konkreter ethi-
scher Entscheidungs- und Handlungserfordernisse. Dabei 
bietet sie nicht nur beratende Expertise, personelle Beglei-
tung und eine formale Struktur für die jeweiligen ethischen 
Reflexions- und Abwägungsprozesse, vielmehr wirkt sie im-
manent auf die sich stets weiterentwickelnde und sich 
nachjustierende Ethik- bzw. Palliative Care-Kultur der je-
weiligen Teams und Organisationen ein und ist zugleich 
Element der individuellen Ethikbildung sowie der ethischen 
Kompetenzentwicklung der partizipierenden Mitarbeiten-
den und Mitglieder des interprofessionellen Palliative Care-
Teams (Lehmeyer/Riedel 2022; SAMW 2019). Ethikberatung 
ist zudem als wesentliche präventive als auch entlastende 
Intervention in Situationen moralischer Unsicherheit und 
moralischen Belastungserlebens seitens der involvierten 
und tangierten Personen und Mitgliedern des Palliative 
Care-Teams einzuschätzen, welche das Potenzial bergen, 
die moralische Integrität der jeweiligen Personen zu stär-
ken und das moralische Handlungsvermögen – insbeson-
dere der professionellen Mitglieder des palliativen Sorge-

Gelebte Palliative Care-Kultur bedeutet, auf die jeweiligen Bedürf-
nisse und Wünsche der Betroffenen nicht nur durch medizinische 
Versorgung, sondern auch durch begleitende Zuwendung und 
 Pflege einzugehen. Kinderhospize, wie hier in Stuttgart, begleiten 
betroffene Kinder u.a. mit Spielangeboten 
. © picture alliance / dpa | Christoph Schmidt
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teams – aufrechtzuerhalten oder wieder herzustellen (Rie-
del/Goldbach/Lehmeyer  2022; Baumann-Hölzle/
Gregorowius 2022; Albisser Schleger 2021).

ErforderlicheRahmenbedingungenundRessourcenfür
dieethischeReflexionschaffenundeinfordern
Die Relevanz ethischer Reflexion im Kontext einer ethisch 
verantwortlich agierenden, professionellen und qualitäts-
vollen Palliative Care ist – wie gezeigt wurde – unstrittig. 
Unstrittig ist auch, dass ethische Reflexion eine grundle-
gende Komponente professioneller Handlungskompetenz 
von Pflegefachpersonen und allen Mitgliedern des palliati-
ven Sorgeteams ist, sowohl hinsichtlich der jeweiligen pro-
fessionellen beruflichen Handlungsfähigkeit und der Gestal-
tung der je individuell konfigurierten Pflege- und Begleitsi-
tuationen als auch hinsichtlich der moralischen Balance 
und Integrität der involvierten Personen. In Anbetracht der 
jüngsten Krisenerfahrungen, ihrer empirisch nachweis-
baren Effekte und in Gewahrsein der antizipierbaren künf-
tigen Herausforderungen hinsichtlich der Sicherung und 
Weiterentwicklung einer umfassenden, alle Lebenslagen ad-
ressierenden Gesundheitsversorgung und Palliative Care- 
orientierten Pflege in Deutschland ist eine verlässliche und 
auskömmliche Ressourcenausstattung sowie die partizipa-
tive Ausgestaltung der notwendigen Rahmenbedingungen 
strukturierter Ethikberatung und ethischer Reflexion in 
 allen Bereichen und für alle Versorgungssettings der Palli-
ative Care zu fordern (WHO  2016; DGP e. V./DHPV e. V./
BÄK 2017; DHPV e. V. 2021; Bausewein/Simon 2021). Die bis-
herige Stärkung der palliativen Versorgungsstrukturen 
(etwa durch das Hospiz- und Palliativgesetz im Jahr 2015) 
können als erste wichtige Schritte angesehen werden. Ge-
samtgesellschaftliche Entwicklungen und ihre Implikatio-
nen auf den Bedarf an palliativen Versorgungsleistungen 
und Sorgestrukturen implizieren indes augenfällig die Not-
wendigkeit einer strukturellen wie finanziell gesicherten 

Rahmung auch und insbesondere der ethischen Reflexion 
in diesem zentralen Handlungssetting gesamtgesellschaft-
licher Sorge.

Ethikberatung und Ethikbildung, etwa in Form von Ethikcafés, sind wichtiger Bestandteil zur grundsätzlichen Stärkung der ethischen Sen-
sibilität und Kompetenz von Mitarbeitenden in der Pflege. © Adobe Stock | dizfoto1973
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Caring Communities 
PflegeundzivilgesellschaftlichesEngagement

ThomasKlie

Pflegewirdmaßgeblichdavonbeeinflusst,wosiestattfindet.DasKonzeptderCaringCommunitiesbetont
daherdenOrtnichtnuralsausschlaggebendfürdieverschiedenenArrangementsvonPflege,sondernauch
alszentraleBedingunggutenLebens.WiewollenwirimAlteroderinderPflegebedürftigkeitversorgtwer-
den?DieCaringCommunitybetontinZusammenhangmitdieserFragedieBedeutungvonGemeinschaftund
dieVielfalt anzivilgesellschaftlichundbürgerschaftlich flankiertenPflegearrangements. In ihrkommen
ehrenamtliche und solidarische Elemente einer gemeinschaftlich organisiertenPflege zumAusdruck. In
seinemBeitragbeleuchtetThomasKliedieUrsprüngediesessozialpolitischenAnsatzesundschautaufver-
schiedeneAusprägungenvonCaringCommunities.Erlegtoffen,welcheRelevanzfürdiegesamteAusrich-
tungundWahrnehmungvonPflegediesesKonzepthatundwiees imAustauschzuklassischen,oftmals
marktorientiertenPflegestrukturensteht.

Gerade im Zusammenhang mit der herausfordernden ge-
sellschaftspolitischen Frage, wie wir künftig die Sorge- und 
Pflegefähigkeit der Gesellschaft sichern können, dürfen die 
vielgestaltigen Formen und Verständnisse von Zivilgesell-
schaft und zivilgesellschaftlichem Engagement nicht 
 verkürzt werden auf die Frage, ob die zurückgehenden in-
nerfamiliären Sorgeressourcen und die Knappheit von Pfle-
gefachpersonal durch Ehrenamtliche, durch „zivilgesell-
schaftlich Engagierte“ aufgefangen und kompensiert wer-
den können. Sicher, sie gibt es, die Ehrenamtlichen in der 
Hospizarbeit und in der Nachbarschaftshilfe1, in Freundes-
kreisen und anderen Formen ehrenamtlicher Unterstützung 
für Heimbewohner*innen. Die Grünen, Damen und Herren 
sind in Krankenhäusern aktiv: In großer Vielfalt finden sie 
sich, wie schon im Zweiten Engagementbericht der Bundes-
regierung dargelegt.2 Zivilgesellschaftliches Engagement 
heißt aber nicht nur tätige Mithilfe in im Wesentlichen in-
stitutionalisierten Hilfekontexten. Zivilgesellschaftliches 
Engagement heißt auch, sich advokatorisch einzusetzen für 
Belange auf Pflege angewiesener Menschen, wie es etwa 
Wir Pflegen tut.3 Auch die BIVA4 ist eine zivilgesellschaft-
liche Initiative, die sich um die Rechte auf Pflege angewie-
sener Menschen in Heimen kümmert. Die vielen Betreu-
ungsvereine gehören dazu, aber auch all diejenigen, die sich 
für neue Wohnformen, für eine Rekommunalisierung von 
Pflegeverantwortung oder unter Bedingungen der Corona-
Pandemie für die Wahrung der Menschenrechte von auf 
Pflege angewiesenen Menschen einsetzen.5 Die aktuelle, 
vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) unterstützte De-
batte, die Demokratisierung in der Langzeitpflege zu för-
dern6, verweist auf den Zusammenhang zwischen dem En-
gagement für die Pflege und ihrer Demokratisierung. In die-
sem Sinne wird in diesem Beitrag7 der Ansatz der Caring 
Community ausgeleuchtet und in ein breites Verständnis 
von Zivilgesellschaft eingebettet. 

Hintergründe

Ob von Sozialpolitiker*innen der CSU oder von den Grünen: 
Der Terminus der Caring Community, der sorgenden Ge-
meinschaft oder Gesellschaft hat in den letzten Jahren eine 
Konjunktur und in jedem Fall eine breite Resonanz erfah-
ren.8 Er wird in Deutschland zumeist im Kontext demogra-
fischer Herausforderungen in Fragen der Langzeitpflege 

aufgegriffen – vor allem mit Blick auf überforderte oder pre-
käre häusliche Pflegearrangements.9 Gegen alle Voraussa-
gen nimmt der Anteil informell Gepflegter in Deutschland 
trotz zunehmender Singularisierung und Individualisierung 
weiterhin zu und dies ohne eine besondere Aufmerksam-
keit der häufig vernachlässigten Wirklichkeit der häusli-
chen Pflege durch die Politik. Vielerorts werden eklatante 
Versorgungsprobleme beklagt: Heime können wegen Perso-
nalmangels Wohnbereiche nicht belegen, ambulante 
Dienste vielerorts keine neuen „Kunden“ mehr annehmen, 
Kurzzeitpflegeplätze fehlen fast überall.10 Von staatlicher 
Seite wird das Leitbild der Caring Community vor allem dort 
aufgegriffen, wo systemimmanente Leistungsgrenzen der 
Pflegeversicherung zum Tragen kommen oder der Pflege-
markt an seine (Akzeptanz-)Grenzen stößt. Die Inanspruch-
nahme von Pflegediensten ist – ihre Verfügbarkeit regional 
vorausgesetzt – für die meisten Haushalte unattraktiv, da 
die Zeitabdeckung zu gering, die Stundensätze haushalts-
ökonomisch zu teuer, die Leistungen oftmals nicht passfä-
hig und im Regelfall keineswegs bedarfsdeckend sind. Die 
Leistungen der Pflegeversicherung sollten die Familien-
pflege flankieren, nicht ersetzen, so die Konzeption der Pfle-
geversicherung. Mit Rückgang der Familienpflegebereit-
schaft und Ressourcen informeller Pflege,11 mit der Zunahme 
von Einpersonenhaushalten auf Pflege angewiesener Men-
schen und angesichts der Leistungsgrenzen der Pflegever-
sicherung wird nach Lösungen gesucht, wie die Pflege – vor 
allem im ambulanten Bereich – sichergestellt werden kann. 
Das Ausweichen auf osteuropäische Haushaltshilfen12 wird 
von Legalitätsdefiziten begleitet und stößt keineswegs über-
all auf Akzeptanz. Da verspricht die Caring Community Ant-
worten.

Caring Communities betonen den Ort als maßgeblich für Be-
dingungen guten Lebens unter Vorzeichen von Pflegebe-
dürftigkeit.13 Sie thematisieren die Pflege und Sorge auch 
als kulturelle Frage und gehen in ihrem Fokus über die 
Pflege im engeren Sinne hinaus, indem sie sowohl die un-
terschiedlichen Bedürfnisse auf Pflege angewiesener Men-
schen in den Blick nehmen als auch die unterschiedlichen 
Akteure der „Wohlfahrtsproduktion“  – von Familie über 
Marktanbieter und Staat bis zu dem immer mitgedachten 
bürgerschaftlichen Engagement.14 Aber nicht nur als Ant-
wort auf Leistungsgrenzen der Pflegeversicherung erscheint 
der Leitbegriff der Caring Community interessant: Auch für 
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diejenigen, die nach innovativen Modellen des Lebens, Woh-
nens und der Sorge vor Ort jenseits des in einer Mischung 
aus industrieller und professioneller Qualitätssicherung 
stark reglementierten Langzeitpflegeregimes suchen, ge-
winnt der Begriff an Attraktivität.15 Er steht demnach auch 
für alternative Wohn- und Versorgungskonzepte.

Der Begriff der Caring Community hat seine Wurzeln in un-
terschiedlich verorteten Care-Debatten. Mit dem Care-Be-
griff ist auf der einen Seite eine pflegewissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit einem medizinisch dominierten 
Pflegeverständnis verbunden.16 Mit dem bislang von der 
Pflegeversicherung transportierten Pflegeverständnis wer-
den zentrale Dimensionen dessen, worauf gute Pflege zielt, 
vernachlässigt, so die Kritik.17 Auch aus einer interdiszipli-
nären Perspektive wurde der Ansatz von Care und Caring 
Communities bereits in den 1990er Jahren aufgegriffen.18 
Care thematisiert keineswegs nur Versorgung, sondern folgt 
einem holistischen Menschenbild und ist auf gelingendes 
Leben und Lebensgestaltung unter Bedingung von Pflege-
bedürftigkeit ausgerichtet.19 Eine eigenständige zivilgesell-
schaftlich ausgerichtete Care-Debatte findet sich in der Hos-
pizbewegung, der es um Bedingungen menschenwürdigen 
Sterbens für alle Menschen geht.20 Sie geht weit über pallia-
tive-medizinische Sichtweisen hinaus, indem sie Teilhabe 
und Würdesicherung in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen 
stellt. Dabei ist die Einbeziehung von Freiwilligen essenzi-
ell für die Hospizkultur.21 In einer gewissen konzeptionel-
len22 und semantischen Verwandtschaft zur Caring Com-
munity steht das in der Behindertenhilfe entwickelte Kon-
zept der Community Care. Hier standen und stehen 
Deinstitutionalisierungsansätze und die Einbindung in den 
jeweiligen Sozialraum im Vordergrund.23 

Der im Caring Community-Ansatz verwendete Care-Begriff 
ist semantisch weit und geht über Fragen der Pflege und des 

Alters hinaus. In der Entwicklungszusammenarbeit24 wird 
von Caring Communities häufig im Zusammenhang mit Kin-
derrechten und child care25 – dies in einem advokatorischen 
Verständnis von Care – gesprochen: Dabei steht der Schutz 
von Menschenrechten im Vordergrund. Eine Caring Commu-
nity sorgt sich im Sinne von Daseinsvorsorge um Bedingun-
gen guten Lebens für alle Bürgerinnen und Bürger, sie ringt – 
in einem aristotelischen Sinne – um die Zukunftsfähigkeit 
des Ortes, um den sozialen Zusammenhalt, um die Gestal-
tung demografischer Herausforderungen, die sich jeweils 
unterschiedlich stellen, um regionale Resilienz, um gute Be-
dingungen für die Lebensentfaltung von Kindern, um Inte-
gration von Geflüchteten, um Sterbende und Trauernde  – 
und um eine gerechte Verteilung von Sorgeaufgaben.26 

Seine „Karriere“ in der Altenhilfe und Langzeitpflege hat der 
Begriff der Caring Communities der Politik- und Kommu-
nalberatungsarbeit im Zusammenhang mit kommunalen 
Pflegekonzepten und Altenhilfeplanung zu verdanken.27 
Hier haben die Begriffe der sorgenden Gemeinschaft res-
pektive der Caring Community in Deutschland in besonde-
rer Weise ihre Resonanz gefunden. Er steht im Zusammen-
hang mit der Debatte einer vom Siebten Altenbericht der 
Bundesregierung geforderten „Verörtlichung von Sozialpo-
litik“:28 Zentral gesteuerte Sicherungssysteme wie das der 
gesetzlichen Kranken- und der sozialen Pflegeversicherung 
werden ihrem Sicherstellungsauftrag vor Ort häufig nicht 
mehr gerecht. Lösungen vor Ort sind gefragt und werden ge-
fordert – auch hier kommt die Caring Community ins Spiel.

Der Begriff ist auch in der Wissenschaft aufgegriffen wor-
den. In der soziologischen Debatte findet der Begriff unter 
anderem in der Analyse von Care Figuration Verwendung.29 
Dabei werden in analytischer und konzeptioneller Hinsicht 
Formen gegenseitiger Unterstützung jenseits klassischer 
Familiennetzwerke untersucht. Tine Haubner nahm den Be-

Das Konzept der Caring Community stellt den Ort ins Zentrum seines pflegerischen Tuns. So sind viele neue Pflegemodelle pluralistisch ge-
dacht und werden entsprechend gebaut, wie dieser Pflegekomplex in Kiel, der betreutes Wohnen, eine Wohngemeinschaft für Demenzkran-
ke, Tagespflege, eine Sozialstation und eine Kita umfasst. © picture alliance / ZB | euroluftbild.de / Martin Elsen
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griff unter dem Aspekt einer materialistischen Gesell-
schaftsanalyse ausbeutungstheoretisch auf.30 In der sozial-
arbeitswissenschaftlichen und feministischen Forschung 
wird vor allem die Frage nach dem Verhältnis von Erwerbs-
arbeit und Frauen zugeschriebenen unbezahlten Formen 
der Care-Arbeit problematisiert.31 In der angewandten 
Sozial forschung wird der Ansatz der Caring Community im 
Rahmen von Projektevaluation aufgegriffen.32

Er hat keineswegs nur Zustimmung erfahren, sondern auch 
kritische Debatten ausgelöst, auch und gerade im wissen-
schaftlichen Diskurs.33

Wirkungsgeschichte

Schaut man auf die Wirkungsgeschichte des Begriffs der 
Caring Community, lässt sich zum einen ausmachen, dass 
sich bei der breiten Resonanz kein einheitliches Verständ-
nis herausgebildet hat. Der Begriff wurde in sehr vielfälti-
ger Weise aufgegriffen und abge- bzw. benutzt. Im kirchli-
chen Kontext wurde er auf der EKD-Ebene, aber auch für die 
kirchliche Altenarbeit als Leitbild aufgegriffen.34 Ähnliches 
gilt für katholische Kirchengemeinden und einige Caritas-
verbände.35 Gerade im freikirchlichen Bereich hat der Be-
griff vor allem im Ausland Tradition.36 Er zielt dort auf den 
gemeindlichen Zusammenhalt – im Sinne des Bondings.37 
Im Bereich der verfassten Kirchen und auf kirchengemeind-
licher Ebene wird er im Sinne der Belebung von parochia-
len Selbstverständnissen von Kirchengemeinden und in der 
kirchlichen Bildungsarbeit aufgegriffen: Die Kirchengemein-
den tragen auch dort, wo sie ihre dominante Rolle und Ver-
ankerung in der Bevölkerung verlieren oder verloren haben, 
Verantwortung für den sozialen Zusammenhalt und die Sor-
gefähigkeit des jeweiligen Ortes, des Quartieres oder Dor-
fes – und suchen nach neuen Rollen.38 Auch in der freien 
Wohlfahrtspflege stößt der Begriff auf Resonanz: Caring im 
Sinne diakonischer Grundhaltungen und Praktiken jenseits 
marktorientierter sozialwirtschaftlicher Handlungsformen 
und -strategien, die den Bereich der kirchlichen Wohlfahrts-
pflege inzwischen prägen, erinnert an solidarische Wurzeln 

der Wohlfahrtsverbände und provoziert Diskussionen um 
eine neue Verortung und Positionierung von gemeinnützi-
gen Akteuren.39 Die Caring Community transportiert latent 
eine implizite Kritik an der Dominanz marktorientierter Me-
chanismen in der Sozialwirtschaft. 

Vorrangig sind es aber Kommunen und kommunale Spit-
zenverbände, die den Begriff der Caring Community und der 
sorgenden Gemeinde interessiert aufgreifen.40 Von Dörfern 
wie Eichstetten und Daun über Quartiere in Mittel- und 
Großstädten41 bis hin zu Landkreisen und Stadtbezirken fin-
det der Begriff in unterschiedlicher Weise Verwendung: in 
Köln im Sinne von Compassionate Communities42 beim Auf-
bau eines stadtweiten Palliativ-Netzwerkes; in Berlin Trep-
tow-Köpenick, in einer politisch von Polarisierung gepräg-
ten Konstellation, verbindet er in einer konkordanzdemo-
kratischen Konstellation Bemühungen des Bezirkes unter 
Einbeziehung eines Sozialbürgermeisters der Linken und 
eines ehemaligen Gesundheitsstadtrates der AfD um die so-
ziale Kohäsion im Bezirk: von der Arbeit mit und für Flücht-
linge über Palliativ Care bis hin zu Gemeinwesenarbeit.43 Im 
Landkreis Tuttlingen wird er verwendet, um Desiderate im 
Erwachsenenschutz aufzugreifen und die verschiedenen 
Akteure und Aktivitäten unter ein Leitbild zu stellen.44 Kom-
munen, die um moderne Governance-Konzepte bemüht sind 
und einen partizipativen Politikstil im Sinne von Bürger-
kommunen45 verfolgen, greifen ihn auf. 

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz46 
und in Österreich ist er Gegenstand von Förderprogrammen 
geworden.47 Auch außerhalb von Deutschland und Europa 
ist die Caring Community verbreitet. So nutzt etwa in New 
York die Advocacy Organization48 für alte Menschen den Be-
griff der Caring Community. Ähnliches gilt für Australien, 
wo er im Bereich der demenzfreundlichen Kommunen als 
Leitbegriff aufgegriffen wird.49 Auch Unternehmen wie etwa 
Volkswagen50 in den USA oder zahlreiche Schulen labeln 
mit dem Begriff der Caring Community gemeinschaftsbe-
zogene Aktivitäten.51 Jeweils geht es um das Bemühen, eine 
mit dem Sorgebegriff transportierte Haltung gegenseitiger 
anteilnehmender Aufmerksamkeit verbunden mit neuen 

Inklusive Wohnformen, wie diese Wohngemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderung, verorten Pflege in einem holistischen Men-
schenbild und sind auf gelingendes Leben, Lebensgestaltung und Teilhabe unter der Bedingung von Pflegebedürftigkeit ausgerichtet. 
 © picture alliance / dpa | Helen Hoffmann
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Formen der Gemeinschaftsbildung in den jeweiligen Insti-
tutionen zu fördern.

Schaut man sich die Varianten der Konzeptionalisierung an, 
reichen sie von Strategien neuer parochialer Öffnung von 
Kirchengemeinden über Bürgerbeteiligungsprozesse und 
gemeinwirtschaftlich ausgerichtete kommunale Entwick-
lungsprozesse bis hin zur Einverleibung von Caring Com-
munities in sozial- und betriebswirtschaftlich getriebene 
Modelle: Caring Community als Rundumversorgung unter 
Einschluss von digitaler Kommunikation und Technik – und 
ohne jede zivilgesellschaftliche Beteiligung.52 

Fragt man nach theoretischen Grundlagen, lässt sich wie 
bei dem Community-Care-Konzept die Caring Community 
dort, wo der Begriff nicht als beliebiges Label genutzt, son-
dern konzeptionell ausbuchstabiert wird, als Ansatz be-
grenzter theoretischer und analytischer Reichweite be-
schreiben: theoretisch als philosophisch-politisches Leitbild, 
praktisch als Handlungsmodell und als Theorie mittlerer 
Reichweite.53 Zu den zentralen theoretischen und konzep-
tionellen Bausteinen gehören einerseits Argumentationsli-
nien aus einem modernen Subsidiaritätsverständnis.54 Da-
bei versammeln sich – sowohl in der Konzeption als auch 
der Rezeption – unter dem Caring Community-Ansatz un-
terschiedliche Subsidiaritätsverständnisse: 

 ■ Subsidiarität in einem vormodernen Sinne der konzen-
trischen Kreise von Verantwortlichkeiten, die erst bei den 
Leistungsgrenzen etwa von Familie und Nachbarschaft 
das Eintreten einer nächsten Instanz vorsieht: Hier fun-
giert die Caring Community im Sinne einer Erinnerung 
an traditionelle Familien- und Nachbarschaftssolidarität 
mit impliziten genderspezifischen Rollenbildern.

 ■ Ein formales Verständnis von Subsidiarität wird von 
Wohlfahrtsverbänden verwendet. Hier wird das Leitbild 

der Caring Community zur Absicherung des Vorrangs der 
freien Wohlfahrtspflege genutzt: zur Nutzung von För-
derprivilegien und europarechtlichen Absicherung ihres 
Sonderstatus. Durch ihre hybride Struktur gelingt ihnen 
am ehesten die systemische Einbeziehung organisierten 
Ehrenamtes in das Dienstleistungsgeschehen der Pfle-
ge.55 

 ■ Dort, wo Caring Communities in örtliche Beteiligungs-
prozesse mit einer zentralen Rolle bürgerschaftlichen 
Engagements eingebunden sind, wird Subsidiarität eher 
im Sinne von Baumgartner/Korff56 genutzt, nach denen 
Subsidiarität voraussetzt, dass eine übergreifende Ge-
samtaufgabe auf eine Vielfalt von Akteuren und Trägern 
verteilt ist, die sich ergänzen, um zur Erfüllung der Ge-
samtaufgabe das ihnen Gemäße beizutragen.57 

An das zuletzt aufgeführte Subsidiaritätsverständnis schlie-
ßen sich wohlfahrtspluralistische Ansätze an, auf denen 
konzeptionell und operativ Caring Communities beruhen:58 
Informelle Unterstützungsformen,  Dienstleistungsangebote 
des Marktes, staatliche und zivilgesellschaftliche Formen 
der Unterstützung ergänzen sich und schaffen, wenn es gut 
geht, eine besondere Qualität der Hilfe.59 

Um eine moderne Vorstellung und Gestaltung von Daseins-
vorsorgeaufgaben, insbesondere in strukturschwachen Ge-
meinden und Regionen, geht es in Debatten um die Caring 
Community60, die eine Nähe zu kommunitaristischen Dis-
kursen aufweisen.61 Kommunen, die den Ansatz der Caring 
Community aufgreifen, verfolgen zum Teil einen konse-
quenten sozialraumbezogenen Ansatz der Dorf- und Stadt-
entwicklung oder/und orientieren sich an Konzepten der 
Bürgerkommune62, die ebenfalls in der sektorenübergreifen-
den Gestaltung von Aufgaben der Daseinsvorsorge, einer 
starken Betonung der Bedeutung bürgerschaftlichen Enga-
gements und der politischen Beteiligung der örtlichen Bür-

Als „Sorgende Gemeinschaft“ kümmert sich Gau-Algesheim unter anderem mit sogenannten Digitalbotschafter*innen um ältere Einwohner 
der Gemeinde. Die Digitalbotschafter*innen helfen mit der Einrichtung von Smartphones oder vermitteln grundlegende Schritte im Umgang 
mit PC, Web und Co. © picture alliance / dpa | Silas Stein
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gerschaft den Schlüssel für die Bewältigung von Herausfor-
derungen auf kommunalpolitischer Ebene sehen.63 Auch 
Professionalisierungsdebatten, etwa in der Pflege um Vor-
behaltsaufgaben64 und in der Sozialen Arbeit um Quartiers-
arbeit und Case Management65, werden im Caring-Commu-
nity-Zusammenhang aufgegriffen. Wo liegen die Aufgaben 
der Professionellen, wo die der Assistenzkräfte, der Fami-
lien und der Ehrenamtlichen? 

Betrachtet man die politische Dimension des Begriffs 
der Caring Community, lassen sich fünf Aspekte herausar-
beiten.

„Rekommunalisierung“
Der Ansatz der Caring Community betont die Bedeutung ört-
licher Sozialpolitik und impliziert, politisch gewendet  – 
auch in der Politik der Langzeitpflege – eine Stärkung von 
Ressourcen und Kompetenzen der Kommunen.66 Er provo-
ziert eine Klärung der Rolle und Verantwortung der Kom-
munen in der Langzeitpflege, die durch die Einführung der 
Pflegeversicherung weithin entpflichtet und um Kompeten-
zen gebracht wurden. Die Notwendigkeit einer Stärkung der 
Rollen der Kommunen wurde insbesondere von der Siebten 
Altenberichtskommission betont.67 In der Koalitionsverein-
barung der „Ampel“-Regierung von 202168 wird die Notwen-
digkeit der Stärkung der Rolle der Kommunen program-
matisch aufgenommen69, nachdem in den vergangenen 
 Legislaturperioden die Versuche einer wirksamen Stärkung 
der kommunalen Handlungsebene in der Pflege blockiert 
wurden. 

DemokratisierungderLangzeitpflege
Über 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutsch-
land waren oder sind in Care- und Sorgeaufgaben persön-
lich involviert und kennen sie als existenzielle Erfahrung.70 
Auch die junge Generation ist ganz überwiegend bereit, Pfle-
geaufgaben innerhalb ihrer Familienzusammenhänge zu 
übernehmen.71 Die Erfahrungen sind für die weitere Lebens-
führung jeweils prägend  – bei allen Belastungen, die mit 
langjähriger Pflege verbunden sind.72 Die Bereitschaft, sich 
mit Pflegefragen, sei es bürgerschaftlich oder politisch, zu 
befassen, nimmt mit der Pflegeerfahrung zu. Stellt man den 
Care-Begriff in einen aristotelischen Zusammenhang des 
Ringens um gute Lebensbedingungen für alle vor Ort, steckt 
das Potenzial der Demokratisierung von Fragen der Lang-
zeitpflege in dem Ansatz der Caring Community, wenn er 
zivilgesellschaftlich aufgegriffen und/oder in kommunale 
Beteiligungsprozesse eingebunden wird, wie es inzwischen 
manche Förderprogramme vorsehen.73 Die Resonanzfähig-
keit des Leitbildes auf kommunaler Ebene in Bürgerbeteili-
gungsprozessen unterstreicht dieses Potenzial. 

AufdeckenungedeckterBedarfe
Systematisch ungedeckte Bedarfe in den Blick nehmen, aus-
beutungsähnliche Verhältnisse aufdecken74 und thematisie-
ren, wie etwa die vielen Haushalte, in denen lediglich aus 
finanziellen Erwägungen Pflegeaufgaben ausschließlich in-
nerhalb der Familie übernommen werden oder auch die ost-
europäischen Haushaltshilfen, von denen es 850.000 in 
Deutschland geben soll75 – in dem Ansatz der Caring Com-
munity liegt das Potenzial, pflegepolitische Desiderate auf-
zugreifen. Hier liegen die Berührungspunkte zu Ansätzen 
von Care Revolution mit ihren zivilgesellschaftlichen Aus-
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richtungen, die nicht allein auf den Ort, sondern auf gesell-
schaftliche Zustände insgesamt verweisen.

RückgriffaufdasEhrenamt
Anders sind Caring-Community-Ansätze ausgerichtet, die 
Versorgungsdefizite mithilfe der Einbeziehung Ehrenamt-
licher bewältigen wollen  – etwa über leistungsrechtliche 
Formen der Unterstützung gem. § 45 a ff SGB XI, ggf. unter 
Einbeziehung von Formen monetarisierten Ehrenamts.76 So-
wohl staatliche als auch sozialunternehmerische Pro-
gramme lassen sich einer solchen Logik zuordnen: Das Eh-
renamt komplettiert das Dienstleistungsangebot, sichert 
günstige „ehrenamtliche“ Dienstleistungen und kompensiert 
Deckungslücken im System der gedeckelten Leistungen der 
Pflegeversicherung.

GerechteVerteilungvonSorgeaufgaben
Den weitreichendsten politischen Zusammenhang stellt 
Care Revolution her: „Es könnte schön und bereichernd 
sein – sich um sich selbst und umeinander zu kümmern, 
Menschen freundschaftliche, nachbarschaftliche, professio-
nelle Unterstützung zu geben. Stattdessen führen die Be-
dingungen, unter denen wir diese Sorgearbeit leisten, viele 
von uns zur Erschöpfung, in Armut oder zum Verlust von 
Empathie, weil all die nötige Sorge gar nicht leistbar ist“, so 
formuliert es die Initiative Care Revolution77 und stellt die 
Frage der Caring Community sowohl in den Kontext einer 
kapitalistischen Wirtschaftsordnung als auch in den der Ge-
schlechterungleichheit in Care-Fragen. Lücken in der 
öffent lichen Daseinsvorsorge, die zu Überforderung und 
Zeitmangel führen, werden ebenso thematisiert wie neue 
Modelle von Sorge-Beziehungen und eine Care-Ökonomie, 
die nicht Profitmaximierung, sondern die Bedürfnisse der 
Menschen ins Zentrum stellt, und die Sorgearbeiten und 

Care-Ressourcen nicht nach rassistischen, geschlechtlichen 
oder klassenbezogenen Strukturierungen verteilt.

Kontroversen

Das Leitbild der Caring Community im Kontext von Alten-
hilfe und Pflege hat zahlreiche Kontroversen ausgelöst. 
 Verbindet man mit dem Caring-Community-Ansatz die Wie-
derentdeckung einer stärkeren Verantwortungsrolle der 
Kommunen für Infrastrukturen, für die Gewährleistung be-
darfsgerechter Formen der Unterstützung und die Wahrneh-
mung eines wirksamen Schutzauftrages gegenüber vulne-
rablen Bevölkerungsgruppen, ist dies mit einer Aufgaben- 
und Ressourcenverlagerung zugunsten der Kommunen ver-
bunden, die auf den bereits zitierten Widerstand des 
korporatistischen Systems der Langzeitpflege stößt. Dabei 
ist der faktische Rückzug vieler Kommunen aus der Pflege-
verantwortung und die sehr unterschiedliche Performance 
in der Langzeitpflege kein Garant dafür, dass eine Kompe-
tenzverlagerung zugunsten der Kommunen automatisch zu 
einer besseren Versorgung auf Pflege angewiesener Men-
schen führt. Gleichwohl führt angesichts der Ortsabhängig-
keit von Bedingungen guten Lebens für auf Pflege angewie-
sene Menschen an einer stärkeren Betonung örtlicher Ver-
antwortungszusammenhänge kein Weg vorbei.78

Auch zu der wettbewerblich ausgerichteten Pflegewirt-
schaft, die durch die Wettbewerbsneutralität der Pflegever-
sicherung unterstützt wird, steht der Ansatz der Caring 
Community in einem Spannungsverhältnis. Nicht der Kun-
denbegriff – abgesehen von den rein unternehmerisch ge-
prägten Konzepten  – ist leitend; auf Pflege angewiesene 
Menschen werden nicht primär als Dienstleistungsneh-

Nachbarschaftshilfe, gerade auch in Zeiten von Corona: Caring-Community-Ansätze werden immer wieder dafür kritisiert, dass sie zu einem 
Rückzug des Sozialstaats führen könnten, indem dieser Pflege- und Fürsorgeaufgaben auf Angehörige, Nachbarn und Ehrenamtliche über-
trägt. © Adobe Stock | pavasaris
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mende gesehen, sondern als Bürgerinnen und Bürger, um 
deren Teilhabesicherung es geht. Zu hermetischen, indust-
riellen und professionellen Qualitätssicherungslogiken ver-
pflichteten Versorgungssystemen passt der Ansatz der Ca-
ring Community nicht: Gutes Leben unter Bedingungen von 
Pflegebedürftigkeit gelingt nur im Mix unterschiedlicher 
Hilfen mit ihren jeweiligen Handlungslogiken und -modi. 
Auch professionellen Dominanzansprüchen in der Langzeit-
pflege begegnet der Caring-Community-Ansatz kritisch. Auf 
Pflege angewiesene Menschen brauchen gute professionelle 
Unterstützung. Sie allein kann allerdings keineswegs Be-
dingungen guten Lebens gewährleisten. Im Sinne von No-
lan79 und orientiert an den Bedingungen guten Lebens nach 
Nussbaum80 geht ein medizinisch-pflegerisches Verständ-
nis, das den Alltag der Pflege weithin prägt, an essenziellen 
Dimensionen guten Lebens von Menschen mit Pflegebedarf 
potenziell vorbei. Care ist mehr als Pflege in einem auf Pfle-
gehandlungen und Qualitätsstandards von Fachpflege re-
duzierten Sinne. Aus Sicht der Fachpflege werden Caring-
Community-Ansätze auch als Gefahr der Deprofessionali-
sierung verstanden und kritisiert.81 

Der Ansatz der Caring Community berührt schließlich Fra-
gen des Sozialstaatsverständnisses. Unterstützt er den 
Rückzug des Sozialstaates? Der Ansatz der Caring Commu-
nity wird in diesem Zusammenhang als ausbeuterischer 
Rückgriff auf die Sorgereserve der Gesellschaft kritisiert: 
Angehörige, Nachbarn und ehrenamtlich Tätige springen 
kostenreduzierend in die Bresche.82 Die Debatten um eine 
Vollversicherung in der Pflege bilden einen Kontrast zu dem 
Ansatz der Caring Community:83 Die Bürgerinnen und Bür-
ger sollen wie in Skandinavien einen Rechtsanspruch auf 
bedarfsdeckende Leistungen erhalten – und nicht auf For-
men örtlicher Solidarität und Familienpflege verwiesen wer-
den. Die Lücken in der Daseinsvorsorge in der Langzeit-
pflege gelte es zu schließen. Die Kontroversen sind keines-
wegs am Ende.

Ausblick

Der Caring-Community-Begriff signalisiert in seiner Reso-
nanzfähigkeit und vielfältigen Erscheinungen in Praxis und 
Konzepten, dass es angesichts eklatanter Versorgungs- und 
Qualitäts- sowie Gerechtigkeitsprobleme in der Pflege Such-

bewegungen, gerade im Bereich der Langzeitpflege, nach 
neuen Formen der Solidarität, der gegenseitigen Unterstüt-
zung und eines intelligenten wohlfahrtspluralistischen Mi-
xes gibt. Wo der Begriff in örtlichen Beteiligungs- und Bil-
dungsprozessen Verwendung findet, zeigt er die politische 
Resonanz- und Aktivierungsfähigkeit des Pflegethemas in 
der Bevölkerung vor Ort, wenn man es nicht nur als Fach-
thema, sondern als Sorgethema der Bürgerinnen und Bür-
ger interpretiert, das mit existenziellen Erfahrungen einer-
seits und Zukunftsfragen nach der Sorgefähigkeit des Ortes 
andererseits verbunden ist. Insofern trägt der Begriff eini-
ges an Potenzial für Modernisierungs- und Innovationspro-
zesse im Kontext der Langzeitpflege in sich. Er lässt sich 
aber ohne kritische Analyse der Lebenslagen von Pflegebe-
dürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen und ohne The-
matisierung von Gerechtigkeitsfragen im Gender- und Ge-
nerationenverhältnis auch im Sinne eines familialistischen 
Revisionismus nutzen. Er taugt, so zeigen viele Praxisbei-
spiele, als Leitbild für kommunale Beteiligungsprozesse und 
örtliche Debatten um die Zukunft der Sorge – im Sinne ei-
ner Demokratisierung der Fragen um Sorge und Pflege. Er 
bietet Anlass für die Bestimmung neuer Rollen der Kommu-
nen in der Gestaltung demografischer und sozialer Verän-
derungsprozesse vor Ort. Er bietet einen fruchtbaren Boden 
für Bemühungen:

 ■ um die Konzeptionalisierung hybrider Sorgearrange-
ments – zum Beispiel ambulant betreute Wohngemein-
schaften84 – verbunden mit der notwendigen Abkehr von 
Sektorenlogiken (hier ambulant, dort stationär),

 ■ zur Überwindung eines funktionsbezogenen Leistungs-
erbringungsrechts und die Nutzung von Budgetansätzen 
in der Langzeitpflege.85 

Caring Community: Pflege und zivilgesellschaftliches En-
gagement. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie 
schnell die Pflege in alte hierarchische und von Asymmet-
rie geprägte Strukturen, aber auch in einen Imperativ des 
Dienens und Gehorchens zurückfallen kann.86 Die Ehren-
amtlichen, aber auch die An- und Zugehörigen waren die 
Ersten, die in zahlreichen Einrichtungen strikten Hygiene-
regimes zum Opfer fielen – trotz ihres unverzichtbaren Bei-
trages zur Würde und Teilhabesicherung von auf Pflege an-
gewiesenen Menschen. Gerade in institutionellen Kontex-

Tabelle 1
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ten zeigte sich, wie gefährlich eine Logik der Indienstnahme 
des Engagements in Pflegekontexten sein kann. Ganz an-
ders die Initiative „Care & Corona“87, eine Aktion des Kardi-
nal König Hauses gemeinsam mit dem Verein Sorgenetz in 
Wien. Hier wurde in kritischer Auseinandersetzung der un-
ter Corona-Bedingungen gesammelten Care-Erfahrungen 
der Weg in eine sorgende Gesellschaft befördert. Gerade vor 
dem Hintergrund dieser sehr unterschiedlichen Lesarten 

von zivilgesellschaftlichem Engagement gilt es, in dem Duk-
tus der in diesem Beitrag verfolgten Auseinandersetzung 
mit dem Ansatz der Caring Community „sorgsam“ mit ihm 
umzugehen: Als Dachbegriff droht er beliebig zu werden, als 
Leitbildbegriff bedarf er einer inhaltlichen, zivilgesellschaft-
lichen und politischen Profilierung, wie sie mit den „Wiener 
Thesen“ versucht wurde (Tab. 1).
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WegezurAnerkennungvonCare-Arbeit
TomHeilmann,UteKlammer

BisheuteistCare-ArbeitmitihrenverschiedenenTätigkeitsfeldernmiteinergeringenberuflichenAnerken-
nungverbunden.GleichzeitigisteineAufwertungderPflegeberufe,geradeauchmitBlickaufdiezunehmen-
deAlterungderGesellschaft,nötigerdennje.NichtzuletzthatauchdieCorona-Pandemiedie„Systemrele-
vanz“dieserBerufedeutlichgemacht.DochwiesiehteinelangfristigeStrategiederAufwertungaus,wenn
gesellschaftlicheAnerkennungausmehralsKlatschenvomBalkonbestehensoll?InihremArtikelstellen
TomHeilmannundUteKlammerzunächstderzeitigeQualifikationsmaßnahmen,Arbeitsanforderungenund
Löhnevor.ImAnschlussuntersuchensiedieDiskrepanzzwischenEntlohnungundgesellschaftlicherAner-
kennungaufdereinenSeiteunddenBelastungenundHerausforderungendesPflegepersonalsaufderande-
renSeite.AbschließendzeigensieWegeauf,wietrotzgegebenerHürdenderPflegesektorlangfristigeAuf-
wertungerfahrenkann.

Care- bzw. Sorgearbeit „umfasst Tätigkeiten der Pflege, Zu-
wendung, Versorgung für sich und andere“ (Rudolph 2015: 
105). Sie ist „auf das Engste verflochten mit der gesellschaft-
lichen Geschlechterordnung“ (Beckmann 2016: 3). Dies lässt 
sich geschichtlich anhand der Entstehung einer verge-
schlechtlichten Sphärentrennung zwischen privat und öf-
fentlich nachzeichnen und zeigt sich strukturell an den ver-
geschlechtlichten Leitbildern männlich konnotierter Auto-
nomie und weiblich konnotierter Fürsorglichkeit (ebd.: 6 ff.). 
Unbezahlte und professionelle Care-Arbeit sind dabei mit-
einander verbunden. Dass die Herkunft der sozialen, perso-
nenbezogenen Dienstleistungen in der informellen Sorge-
arbeit liegt, ist mitverantwortlich dafür, dass diese Tätigkei-
ten traditionell Frauen zugewiesen wurden und die 
entsprechenden Berufe historisch explizit als „Frauenbe-
rufe“ institutionalisiert wurden. Bis heute wird die in diesen 
Berufen geleistete Arbeit gering bewertet und entgolten.

Zugleich steht der Ausbau personenbezogener Dienstleis-
tungen in hoher Qualität in der alternden Gesellschaft drin-
gend an. Nach aktuellen Arbeitsmarktprognosen wird die 
Gesamtheit der Tätigkeiten in Bildung und Erziehung, in den 
Gesundheits- und Sozialberufen sowie in der Körperpflege 
bis 2030 den mit Abstand größten Berufsbereich ausmachen, 
der ein Viertel bis ein Drittel der Erwerbstätigen erfassen 
soll (Baethge/Baethge-Kinsky 2017: 17 f.). In vielen Care-Be-
rufen besteht bereits heute ein hoher Fachkräftebedarf. Spä-
testens mit Beginn der Corona-Krise ist die „Systemrele-
vanz“ von Care-Berufen – zumindest vorübergehend – ins 
allgemeine Bewusstsein getreten. Inzwischen ist der Ap-
plaus von den Balkonen verhallt. Doch die Fragen danach, 
wie professionelle Care-Arbeit besser anerkannt werden 
kann, bleiben bestehen, wie der vorliegende Beitrag deut-
lich macht.1

Während der Corona-Pandemie forderten Pflegekräfte immer wieder mit Streiks und Protesten, die Belastungen in diesem Sektor anzuer-
kennen und mit mehr als symbolischer Unterstützung wie Klatschen zu honorieren. © picture alliance / dpa | Fabian Sommer
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ZurAnerkennungvonprofessioneller 
Care-Arbeit

Dass professionelle Care-Arbeit einen zentralen Beitrag zum 
„Funktionieren“ der Gesellschaft leistet, dürfte niemand be-
streiten. So würde das Gesundheitssystem ohne Kranken-
pflegekräfte kollabieren und viele Erwerbstätige könnten ih-
ren Beruf nicht mehr in ausreichendem Umfang ausüben, 
ohne die Möglichkeit, ihre Kinder oder älteren Angehörigen 
zeitweise qualifizierten Erzieher:innen oder Altenpflege-
kräften anzuvertrauen. Das ist in der Pandemie vielen Men-
schen bewusst geworden. „Systemrelevante“ Tätigkeiten, zu 
denen vor allem auch Care-Berufe zählen, wurden mit wach-
sender Aufmerksamkeit bedacht. Doch statt kurzfristiger 
und eher symbolisch aufgeladener Aufmerksamkeit wie 
dem Klatschen vom Balkon wird von Pflegekräften und Er-
ziehenden echte Anerkennung gefordert, die sich in struk-
turellen und langfristigen Verbesserungen der Arbeits- und 
Rahmenbedingungen im Care-Sektor ausdrückt. Hierzu ge-
hören insbesondere Verbesserungen in den im Folgenden 
beschriebenen Bereichen: 

BeruflicheQualifikationsbedingungen
Gesellschaftliche Anerkennung im beruflichen Kontext 
kommt unter anderem in guten Rahmenbedingungen für 
die berufliche Aus- und Weiterbildung und den damit ver-
bundenen Aufstiegs- und Karriereoptionen zum Ausdruck. 
Einige Schritte hierfür wurden in jüngerer Zeit getan: Im Be-
reich der Pflege wurden mit dem zum 1. Januar 2020 in Kraft 
getretenen Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG) die Fach-
kraftausbildungen in der Alten- und Krankenpflege neu 
strukturiert. Ziel ist es, die Ausbildung zur Pflegefachkraft 
zu modernisieren, attraktiver zu machen und den Berufsbe-
reich der Pflege insgesamt aufzuwerten. Es existieren in-
zwischen zudem verschiedene pflegewissenschaftliche Stu-
diengänge an deutschen Hochschulen. Die Pflegekräfteaus-
bildung ist jedoch weiterhin als schulische Ausbildung 
angelegt und wird daher nicht überall vergütet. Dies gilt 
auch für die Aus- und Weiterbildungen zur pädagogischen 
Fachkraft, für die ebenfalls unterschiedliche landesspezifi-
sche Regelungen gelten und kein einheitlicher Qualifikati-
onsrahmen existiert. Im Vergleich zur Pflege hinkt zudem 
die Akademisierung in der (Kinder-)Erziehung deutlich hin-
terher. Eine wesentliche Ursache für die nicht überall idea-
len Aus- bzw. Weiterbildungsbedingungen ist darin zu se-
hen, dass ein Großteil der Ausbildungen im Care-Sektor 
nicht durch das Berufsbildungsgesetz (BBiG) reguliert wird, 
das bundeseinheitliche Rahmen für die berufliche Ausbil-
dung setzt (Schildmann/Voss 2018: 17 f.). Das Resultat ist ein 
aus- und weiterbildungsbezogener Flickenteppich in Teilen 
des Care-Sektors, welcher insbesondere mit Blick auf die 
Tätigkeiten von Erzieher:innen als Ausdruck einer gering 
bewerteten Fachlichkeit und damit fehlender Anerkennung 
angesehen werden kann. 

Arbeitsanforderungenund-belastungen
Neben den beruflichen Qualifikationsbedingungen sind 
auch die Arbeitsanforderungen und -belastungen ein Grad-
messer für die Anerkennung eines Berufs. Zwar geht jeder 
Beruf mit bestimmten Anforderungen und damit verknüpf-
ten Belastungsrisiken einher. Wenn es sich dabei aber um 
gesundheitlich gefährdende Belastungen in Folge vermeid-
barer und zu hoher Arbeitsanforderungen handelt, kann dies 
von Beschäftigten als Ausdruck mangelnder Wertschätzung 
ihrer Arbeit wahrgenommen werden. Studien zeigen, dass 
die (subjektiv wahrgenommenen) Arbeitsanforderungen in 
der Kranken- und Altenpflege in vielen Bereichen deutlich 
über dem Durchschnitt der wahrgenommenen Arbeitsan-
forderungen aller Erwerbstätigen liegen. Dies führt dazu, 

dass sich Pflegekräfte bei der Arbeit deutlich häufiger über-
fordert fühlen und Stress erleben, als dies im Durchschnitt 
aller Berufsgruppen der Fall ist (Lück/Melzer 2020). Auch Er-
zieher:innen berichten von überdurchschnittlich hohen Ar-
beitsanforderungen. Hierzu zählen bspw. körperliche Anfor-
derungen ebenso wie Multitasking und Arbeiten an der 
Grenze der eigenen Leistungsfähigkeit. Zudem empfinden 
sie weitaus öfter als der Durchschnitt zunehmende fachli-
che Anforderungen und ein gesteigertes Stresslevel bei der 
Arbeit (Hall/Leppelmeier 2015).

Die hohen und wachsenden Belastungen und Überforde-
rungsgefühle im Care-Sektor bleiben nicht ohne Folgen für 
die Gesundheit der Beschäftigten: Sowohl Erzieher:innen als 
auch Pflegekräfte sind überdurchschnittlich häufig von psy-
chischen wie physischen gesundheitlichen Problemen be-
troffen (Hall/Leppelmeier  2015: 22 f.; Lück/Melzer  2020: 2). 
Das ist insbesondere eine Folge des vorherrschenden Per-
sonalmangels. Pflegekräfte und Erzieher:innen sind vieler-
orts chronisch unterbesetzt. Offene Stellen können zuneh-
mend nicht mehr zeitnah besetzt werden. Dies führt dazu, 
dass die Beschäftigten ein Arbeitspensum ableisten müss-
ten, für dessen Bewältigung es eigentlich deutlich mehr Kol-
legen und Kolleginnen bräuchte. Dieser Umstand wirkt sich 
nicht nur auf die Arbeitsanforderungen und -belastungen 
aus. Auch die Betreuungsqualität von Patient:innen und Kin-
dern leidet unter dem Personalmangel. Anerkennung für 
professionelle Care-Arbeit und deren gesellschaftliche Be-
deutung drückt sich deshalb auch in einer ausreichenden 
Finanzierung von Stellen und Qualifizierungsmaßnahmen 
zur Fachkräftegewinnung aus, denn nur so können die ge-

Die hohen Belastungen und Überforderungsgefühle im Care-Sektor 
bleiben nicht ohne Folgen für die Gesundheit der Beschäftigten; 
viele sind überdurchschnittlich häufig von psychischen wie physi-
schen gesundheitlichen Problemen betroffen. Durch die Corona-
Pandemie haben der psychische Druck sowie die physische Belas-
tung in vielen Bereichen noch einmal zugenommen.  
 © picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild | Jens Büttner
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sundheitsschädlichen Arbeitsanforderungen im Care-Sek-
tor dauerhaft gesenkt werden. 

Löhne
Ein zentraler Maßstab materieller Anerkennung von Beru-
fen ist das Lohnniveau. Aktuelle Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes zeigen, dass vollzeitbeschäftigte Erzieher:in-
nen in Kindergärten und Vorschulen im Jahr 2021 durch-
schnittlich 3.402 Euro brutto im Monat verdienten (Statisti-
sches Bundesamt 2022). Sie lagen damit deutlich unter dem 
Durchschnittsverdienst aller Vollzeitbeschäftigten, der im 
Jahr 2021 4.100 Euro betrug. Ein „robusteres“ Maß zur Ein-
schätzung des Lohnniveaus stellt allerdings der Medianlohn 
dar, also der Lohn, der exakt in der Mitte aller gezahlten 
Löhne liegt. Entsprechende Medianlohn-Daten liegen für 
(vollzeitbeschäftigte) Beschäftigte im Pflegesektor vor. Hier 
kann zudem zwischen Fachkräften (mit in der Regel drei-
jähriger Berufsausbildung) und Pflegekräften (mit ein- bis 
zweijähriger Ausbildung) unterschieden werden. 

Grafik 1 verdeutlicht ein zunächst vielleicht überraschen-
des Ergebnis: Es zeigt sich, dass vor allem Fachkräfte in der 
Krankenpflege inzwischen Gehälter erzielen, die im Mittel 
deutlich über dem mittleren Verdienst der Fachkräfte aller 
Branchen liegen. Fachkräfte in der Altenpflege verdienen 
deutlich weniger, erreichen aber auch noch den mittleren 
Lohn aller Fachkräfte. Viel niedriger liegt allerdings der 
mittlere Lohn, den Helfer:innen in der Altenpflege erzielen – 
er liegt deutlich unter dem mittleren Verdienst aller Helfer-
berufe. Zu beachten ist dabei jedoch, dass die Zahlen sich 
ausschließlich auf Vollzeitbeschäftigte beziehen. Gerade im 
Pflegesektor arbeiten jedoch, auch wegen sehr hoher Ar-
beitsbelastungen, viele Beschäftigte in Teilzeit, was zu ent-
sprechend geringen Verdiensten führt. In den vergleichs-
weise hohen Werten für vollzeiterwerbstätige Fachkräfte der 
Krankenpflege dokumentieren sich zudem die zuletzt über-
durchschnittlichen Lohnsteigerungen in diesen Bereichen 
(Carstensen et al. 2020: 2 f.). Mögliche Gründe für diese Ent-
wicklung sind zum einen der Fachkräftemangel, der die 

Löhne tendenziell nach oben zieht; zum anderen könnten 
hier aber auch leicht verbesserte Bedingungen für die Ar-
beitgeberseite eine Rolle spielen, die Löhne von Pflegekräf-
ten zu refinanzieren (Evans/Ludwig 2019: 32). Nicht zuletzt 
die während des ersten Corona-Jahres vielbeschworene 
„Systemrelevanz“ dürfte dazu beitragen haben, dass in der 
letzten Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes mit vereinbar-
ten Lohnerhöhungen für Pflegekräfte um 8,7 Prozent, für In-
tensivpflegekräfte sogar um 10 Prozent bis Ende 2022, nebst 
Sonderprämien, ein durchaus respektabler Abschluss erzielt 
wurde. 

Die Lohnhöhe allein sagt jedoch noch nichts über die Wahr-
nehmung der damit (nicht) verknüpften Anerkennung aus. 
So zeigen Erhebungen, dass sowohl Beschäftigte in der 
Pflege als auch im Erziehungssektor ihr Entgelt weitaus öf-
ter als ungerechtfertigterweise zu niedrig ansehen als der 
Durchschnitt aller Beschäftigtengruppen (Institut DGB-In-
dex Gute Arbeit 2020: 3). Offenbar spiegelt die Lohnhöhe im 
Care-Sektor also nicht das Maß an Anerkennung wider, das 
die dort Beschäftigten als angemessen erachten.

GleicherLohnfürgleichwertigeArbeit?
ErkenntnisseaufBasisdes„Comparable
Worth-Index“

Für die Frage, welche Lohnhöhe als gerecht bzw. anerken-
nend angesehen wird, spielen soziale Vergleiche eine ent-
scheidende Rolle: Wenn ein Beruf (in etwa) so entlohnt wird 
wie andere gleichwertige Berufe, wird dies in der Regel als 
gerecht wahrgenommen. Was ein „gerechter Lohn“ für ent-
sprechende Tätigkeiten wäre, kann näherungsweise aus 
dem Anspruch „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ ab-
geleitet werden – einer Kernarbeitsnorm der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) seit 1951, die auch im EU-Recht 
seit Langem verankert ist (§  157 AEUV). Eine Möglichkeit 
zur Ermittlung der Gleichwertigkeit verschiedener Berufe 
besteht darin, die mit ihnen verknüpften Arbeitsanforde-

Grafik 1
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rungen in Relation zueinander zu setzen. Fast allen Tarif-
verträgen in Deutschland liegt diese Logik zugrunde: Wel-
che Berufe wie hoch entlohnt werden, wird hier in aller Re-
gel auf Basis der Arbeitsanforderungen bestimmt. 
Problematisch hierbei ist, dass Anforderungen, die eher in 
typischen Frauenberufen auftreten, oftmals nicht angemes-
sen bei der Bewertung berücksichtigt werden. Dies trifft in 
besonderem Maße auf Tätigkeiten im Care-Sektor zu. So ist 
die Verantwortung für das Leben von Patient:innen oder das 
Wohlergehen von Kindern meist kein verdienstrelevantes 
Kriterium, während eher in Männerdomänen auftretende 
Verantwortungsformen, z. B. für Finanzen oder Personal, mit 
hohen Entgeltzuschlägen bedacht werden.

Ein Instrument, mit dem die Arbeitsanforderungen in ver-
schiedenen Berufsgruppen systematisch miteinander ver-
glichen werden können, ist der auf einer repräsentativen 
Datenbasis fußende CW-Index (Klammer et al. 2018). Er ba-
siert auf arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen und ist 
angelehnt an ein von der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes als geschlechtsneutral eingestuftes Arbeitsbewer-
tungsverfahren. Frauen- und männertypische Arbeitsanfor-
derungen werden im CW-Index also im gleichen Maße be-
rücksichtigt und dabei in 19 Kriterien in den Bereichen 
 „Anforderungen an das Wissen und Können“, „psychosozi-
ale Anforderungen“, „Anforderungen an Verantwortung“ so-
wie „körperliche Anforderungen“ erfasst. Der Index nimmt 
Werte von 15 bis 32 an: Je höher der Punktwert, desto höher 
das Anforderungsniveau. Vergleicht man die so ermittelten 
Arbeitsanforderungen verschiedener Berufe miteinander 
und setzt diese in Relation zum jeweiligen Bruttostunden-
lohn, zeigt sich, dass Care-Berufe gemessen an ihrem An-
forderungsniveau deutlich geringer entlohnt werden als ver-
gleichbar anspruchsvolle Berufe. So haben Erzieher:innen 
und Grundschullehrkräfte mit einem CW-Index von 27 ver-
gleichbar hohe Arbeitsanforderungen wie Ingenieur:innen 
(außerhalb von Elektrotechnik und Elektronik); dennoch 
verdienen sie deutlich weniger (Tab. 1). Die Abwertung weib-
lich konnotierter Berufe zeigt sich auch, wenn man mittels 
statistischer Verfahren andere Faktoren, die entscheidend 
für die Lohnhöhe sind, herausrechnet (Klammer et al. 2018: 
51 f.). 

Die Befunde des CW-Index legen somit eine zentrale Ursa-
che dafür offen, weshalb Pflegekräfte und Erzieher:innen 
über die mangelnde Anerkennung ihrer Arbeit klagen: Die 

hohen (und wachsenden) Arbeitsanforderungen im Care-
Sektor werden nicht im gleichen Maß materiell entlohnt wie 
bei vergleichbar anspruchsvollen anderen Berufsgruppen. 
Hierbei spielt die soziokulturelle Niedrigbewertung von 
„Frauenarbeit“ eine entscheidende Rolle.

HürdenundStellschraubenzurAufwertung
von Care-Arbeit

Hürden …
Die dargestellten Probleme hinsichtlich der fehlenden An-
erkennung von (professioneller) Care-Arbeit sind nicht ein-
fach zu beheben. Dies hat sich erneut im Jahr 2021 gezeigt, 
als der Versuch von Arbeits- und Sozialminister Hubertus 
Heil scheiterte, eine Verbesserung der Entlohnung in der 
Pflege über das Instrument der Allgemeinverbindlichkeit zu 
erreichen. Im Februar 2021 schien ein flächendeckender 
Branchenmindestlohn für die Pflege in greifbarer Nähe zu 
sein. Doch die Caritas blockierte das lange Bemühen von Po-
litik und der Gewerkschaft ver.di, eine akzeptable Lohnun-
tergrenze für diese „systemrelevante“ Branche zu etablie-
ren. Das Scheitern hat vor Augen geführt, wie hoch die Hür-
den für die erfolgreiche Umsetzung des Instruments der 
Allgemeinverbindlicherklärung (§ 5 TVG) in einer zersplit-
terten, durch vielfältige Verhandlungsarenen gekennzeich-
neten Branche wie der Pflege sind. 

Schildmann/Voss (2018) konnten in ihrer Analyse gleich 
eine ganze Reihe von „Stolpersteinen“ auf dem Weg zu ei-
ner Aufwertung sozialer Dienstleistungen identifizieren: 

 ■ Hürden bei der Einigung auf verbindliche Richtwerte in 
der Personalbemessung

 ■ Schwierigkeiten bei der Einhaltung entsprechender 
Richtwerte der Personalbemessung

 ■ Fachkräftemangel als Hürde für die Einhaltung von Fach-
kraftquoten

 ■ Schwierigkeiten bei der Finanzierung von mehr Stellen

 ■ Widersprüchliche Signale für Entgeltstandards

 ■ Begrenzte Finanzierungsspielräume für höhere Löhne

ANFORDERUNGEN UND VERDIENSTE IN AUSGEWÄHLTEN CARE- UND VERGLEICHSBERUFEN

Berufsgruppe Anforderungsniveau /  
CW-Index im Beruf

Durchschnittl.  
Brutto-Stundenlohn Frauenanteil im Beruf

Erzieher:innen und  
Grundschullehrkräfte

27 17,84 € 94 %

Lehrkräfte im  
Bereich Berufsbildung

27 19,85 € 52 %

Ingenieur:innen der  
Elektrotechnik und Elektronik

27 30,13 €    8 %

Fachkräfte aus Krankenpflege  
und Geburtshilfe

28 15,64 € 87 %

Sozialwissenschaftler:innen,  
Geistliche und Seelsorger

28 20,15 € 66 %

Ingenieurwissenschaftler:innen  
außer Elektrotechnik und Elektronik

28 27,80 € 21 %

Quelle: Klammer et al. (2018: 41-42); eigene Berechnungen auf Basis der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012.

Tabelle 1
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 ■ „Flickenteppich“ der Tarifverträge kombiniert mit unter-
schiedlichen Arenen der Entgeltaushandlung

 ■ Schwierigkeiten bei der Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifverträgen

 ■ Mangelnde Kooperation, fehlende Förderfähigkeit von 
Branchendialogen

 ■ Mangelndes kollektives Handeln der Beschäftigten

 ■ Geringe Ausschöpfung des Arbeitszeitpotenzials der Be-
schäftigten 

 ■ Mängel in der Qualität und Quantität der beruflichen 
Erstausbildung

 ■ Unzureichende Strukturen für die berufliche Entwicklung 
im Lebensverlauf.

Das „Drehen“ an den gesetzlichen, tariflichen und betriebli-
chen Stellschrauben ist also äußerst voraussetzungsvoll. So 
haben Pflegeheime und -dienste, Krankenhäuser und Kin-
dertageseinrichtungen in Folge der forcierten Ökonomisie-
rung des sozialen Dienstleistungssektors ein Interesse da-
ran, Gewinne zu erwirtschaften und Kosten zu minimieren. 
Tarifliche Vereinbarungen zu höheren Entgelten, mehr Per-
sonal oder der Refinanzierung von Weiterbildungsmaßnah-
men stehen diesem Interesse zumindest auf kurze Sicht 
entgegen. Gewerkschaften müssen daher meist auf Streiks 
und anderweitige Protestaktionen zurückgreifen, um sub-
stanzielle Verbesserungen von Arbeitsbedingungen und 
Entgelten gegenüber der Arbeitgeberseite durchzusetzen. 
Streiks im Care-Sektor entfalten jedoch oftmals einen ver-

hältnismäßig geringen ökonomischen Druck auf die Arbeit-
geberseite, weil hierbei – im Gegensatz etwa zum industri-
ellen Sektor  – keine bzw. geringere „Produktionsausfälle“ 
entstehen, die Kosten verursachen.

Darüber hinaus gibt es weitere strukturelle Herausforderun-
gen, durch die die Organisation und Durchsetzungsfähig-
keit der Beschäftigten erschwert wird. So ist der Care-Sek-
tor geprägt durch eine Vielzahl unterschiedlicher, in der Re-
gel im Wettbewerb stehender Träger mit unterschiedlichen 
Selbstverständnissen und unterschiedlichen arbeitsrecht-
lichen Bestimmungen (Evans/Kerber-Clasen 2017: 183–184). 
Hohe Teilzeitquoten und Fluktuationsraten unter den Be-
schäftigten, Zeitmangel, Arbeitsintensivierung sowie die 
hohe Anzahl kleiner Betriebe, insbesondere im Bereich der 
ambulanten Pflege und im Sozial- und Erziehungswesen, 
machen es für Gewerkschaften sowie für Betriebs- und Per-
sonalräte zusätzlich schwierig, Beschäftigte flächende-
ckend zu erreichen und zu mobilisieren. 

Hinzu kommt, dass Beschäftigte im Care-Sektor ihren Be-
ruf oft auch deshalb ausüben, weil sie die sozialen Aspekte 
ihrer Arbeit schätzen und Menschen helfen wollen. Dies 
führt dazu, dass Arbeitsniederlegungen vielen Pflegenden 
und Erziehenden schwerer fallen als Beschäftigten in an-
deren Branchen, weil sie das Gefühl haben, die Patient:in-
nen oder Kinder „im Stich zu lassen“. Der Streikwille wird 
darüber hinaus dadurch gebremst, dass viele Beschäftigte 
ihren Arbeitgeber nicht als den richtigen Adressaten für For-
derungen nach besseren Arbeitsbedingungen ansehen, weil 
dieser selbst Restriktionen aufgrund unzureichender ge-
setzlicher Refinanzierungsmöglichkeiten gegenübersteht 
(Schroeder 2017: 173–176).

Die Vielzahl verschiedener Träger mit unterschiedlichen arbeitsrechtlichen Bedingungen, aber auch Faktoren wie Zeitmangel oder hohe 
Fluktuationsraten unter den Beschäftigten machen es für Gewerkschaften sowie für Betriebs- und Personalräte zusätzlich schwierig, Be-
schäftigte flächendeckend zu erreichen und zu mobilisieren. 
 © picture alliance / dpa | Demy Becker
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…undStellschrauben
Aus den dargestellten Hürden ergeben sich jedoch zugleich 
einige Stellschrauben auf gesetzlicher, tariflicher und be-
trieblicher Ebene. So sollen ab September 2022 nur noch (Al-
ten-)Pflegeeinrichtungen mit der Pflegeversicherung ab-
rechnen können, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach 
Tarif  bezahlen. Dies ist das Ziel der Pflegereform, die das 
Bundeskabinett im Juni 2021 beschlossen hat. Von gewerk-
schaftlicher Seite wird der Vorstoß begrüßt, allerdings wird 
zugleich befürchtet, dass die sogenannte Durchschnittsan-
wendung – die Orientierung an den regional üblichen Löh-
nen – nicht geeignet sei, den Beschäftigten verlässliche und 
arbeitsvertraglich formulierte Lohnstrukturen zu garantie-
ren (Auffenberg et al. 2022). Als Gefahr wird auch gesehen, 
dass dort, wo Pflegeeinrichtungen ausreichend Personal 
einstellen und die Pflegeversicherung dies nicht abdeckt, 
die Eigenanteile für die Pflegebedürftigen stark steigen 
könnten. Ein Weg, dies zu vermeiden, wäre eine paritätisch 
finanzierte Pflegevollversicherung – der aktuelle Koalitions-
vertrag sieht diesbezüglich zumindest einen Prüfauftrag vor, 
der nun umgesetzt werden sollte. 

Einheitliche Personalbemessungsgrenzen wurden in den 
vergangenen Jahren in einigen Bereichen schon umgesetzt. 
So gibt es in pflegeintensiven Bereichen in den Kranken-
häusern seit 2020 Personaluntergrenzen für die Kranken-
pflege. In anderen Bereichen der Krankpflege gibt es diese 
bisher allerdings nicht. In der stationären Altenpflege vari-
ieren die Regelungen erheblich nach Bundesländern.2 Wäh-
rend in Bayern zur Versorgung von 100 Bewohnern mehr als 
40 (Vollzeit-)Pflegekräfte vorgesehen sind, sind es in Meck-
lenburg-Vorpommern, im Saarland oder in Sachsen-Anhalt 
weniger als 35. Für ambulante Pflegedienste gibt es bisher 
gar keine Personaluntergrenzen. Diese Ungleichheiten zu 
beseitigen und die festgesetzten Personalbemessungsgren-
zen auch zu refinanzieren, wäre ein weiterer wichtiger Bei-
trag zur Anerkennung von Care-Arbeit. Angesichts der Fi-
nanzierungssituation der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung gehen die Vorschläge zur Finanzierung dabei von der 
Forderung nach ausreichenden Steuerzuschüssen über Aus-
gleichsmechanismen zwischen privater und gesetzlicher 
Krankenversicherung bis zur Erweiterung der GKV zu einer 
Bürgerversicherung (Auffenberg et al. 2022). 

Ein wichtiges Instrument zur Gestaltung von Löhnen dort, 
wo Tarifverträge nur begrenzt greifen, bleibt die Allgemein-
verbindlichkeitserklärung. Das skizzierte Scheitern ihrer 
Anwendung im Jahr 2021 zeigt jedoch, dass dieses Instru-
ment der Weiterentwicklung bedarf, um in Bereichen wie 
den Care-Berufen, die durch eine Vielfalt von Akteuren mit 
unterschiedlichen Interessen geprägt sind, nutzbar zu sein. 
Vorschläge hierfür liegen vor. So hat die von der Hans- 
Böckler-Stiftung eingesetzte Kommission „Arbeit der Zu-
kunft“ angeregt, das Gesetz dahingehend zu reformieren, 
dass ein öffentliches Interesse angenommen wird, wenn 
eine Branche einen Niedriglohnanteil von über 20 Prozent 
aufweist (Jürgens et al. 2017: 41 f.). Die Chancen eines An-
trags auf Allgemeinverbindlichkeit könnten auch steigen, 
wenn für seine Ablehnung eine Mehrheit im Tarifausschuss 
nötig wäre. 

Im Zentrum der inhaltlichen Diskussionen zur Weiterent-
wicklung der Care-Berufe steht die Entwicklung von kom-
petenzorientierten und miteinander korrespondierenden 
Fachqualifikationsrahmen für Gesundheitsberufe, welche 
die verschiedenen Hochschulabschlüsse mit dem Deut-
schen Qualifikationsrahmen für die berufliche Bildung ver-
binden sollen. Ziel ist es, in den inzwischen existierenden 
einschlägigen Studiengängen zu transparenten gemeinsa-

men Studienstandards zu gelangen. Gleichzeitig gilt es, die 
in Angriff genommene Akademisierung von Care-Berufen 
auch durch eine Verbesserung der Einkommensmöglich-
keiten studierter Fachkräfte abzubilden. Denn wenn studier-
ten Pflegekräften und Erzieher:innen keine passenden Stel-
len mit adäquatem Gehalt geboten werden, droht die Gefahr, 
dass sie in Bereiche mit attraktiveren Jobs abwandern, wo-
durch sich der Fachkräftemangel in den Care-Berufen wei-
ter verschärfen könnte. 

Aber auch für Beschäftigte ohne akademische Erstausbil-
dung bedarf es besserer Möglichkeiten, sich in Care-Beru-
fen weiterzuqualifizieren und so die berufliche Position zu 
verbessern. Diejenigen, die sich im Lebensverlauf beruflich 
weiterentwickeln wollen, vermissen eine transparente und 
ausreichende Informationsinfrastruktur (Grgic et al. 2018). 
Mit Weiterqualifizierungen sind kaum formale Verantwor-
tungserweiterungen, höhere Karrierestufen oder finanzielle 
Verbesserungen verbunden; zwischen beruflicher und aka-
demischer Bildung ist die Durchlässigkeit bisher gering. 
Denkbar wären systematische Angebote zur Ermittlung von 
individuellen Weiterbildungswünschen und Weiterbildungs-
bedarfen sowie Freistellungsmöglichkeiten zur Weiterbil-
dung bei Übernahme von Weiterbildungskosten. Die acht-
stufige Matrix des Deutschen Qualifikationsrahmens für le-
benslanges Lernen (DQR) kann Orientierung geben bei der 
Entwicklung eines gestuften Modells, in dem Ausbildung 
und Weiterqualifizierungen systematisch aufeinander auf-
bauen. 

Mit dem Ziel, die geschlechtsspezifische Lohnlücke zu 
 verkleinern, hat die Politik 2017 nach langem Zögern das 
Entgelttransparenzgesetz verabschiedet. Aus den bisher 
vorliegenden Untersuchungen (zuletzt Jochmann-Döll et 
al. 2022) ergibt sich allerdings, dass dieses Gesetz aufgrund 
seiner Schwächen nur wenige Anfragen und Aktivitäten 
ausgelöst hat, die geeignet wären, Fälle ungleicher Bezah-
lung zu verringern. Vom Entgelttransparenzgesetz in sei-
ner jetzigen Form ist kein spürbarer Beitrag zur Verbesse-
rung der Entlohnung in den Care-Berufen und zur Schlie-
ßung der geschlechtsspezifischen Entgeltlücke zu erwarten. 
Damit aus ihm ein effektives Entgeltgleichheitsgesetz wird, 
wäre es sinnvoll, auf tariflicher und betrieblicher Ebene ver-
pflichtende Regelungen zu implementieren, die anhand ge-
eigneter Instrumente sowohl die Überprüfung der Verfah-
ren der Arbeitsbewertung als auch ihrer betrieblichen Um-
setzung sowie ggf. die Höherbewertung von unterbewerteten 
Tätigkeiten vorsehen. 

Zwar können über rechtliche Regelungen wichtige Rahmen-
bedingungen zur grundsätzlichen Ermöglichung einer Auf-
wertung professioneller Care-Arbeit geschaffen werden und 
es wäre wichtig, dass der Staat als wichtiger Arbeitgeber im 
Bereich sozialer Dienstleistungen mit guten Löhnen voran-
geht. Doch Veränderungen des gesetzlichen Rahmens ge-
hen nicht automatisch mit einer Aufwertung des Care-Sek-
tors einher. Schließlich sind für die konkrete Ausgestaltung 
von Lohn-, Arbeits- und Qualifikationsbedingungen in wei-
ten Teilen die Tarifparteien verantwortlich, die auf der Ba-
sis der Tarifautonomie Tarifverträge (weitgehend) ohne 
staatliche Einmischung aushandeln. Das bedeutet in Bezug 
auf die Entgelte von Care-Beschäftigten: Sollen die Löhne 
über die staatlich festgesetzten (Branchen-)Mindestlohn-
niveaus steigen, muss dies zwischen Gewerkschaften und 
den jeweiligen Arbeitgeberorganisationen ausgehandelt 
werden und gegebenenfalls über Streiks erstritten werden. 
Um die vorherrschende Diskrepanz zwischen Arbeitsanfor-
derungen und dem Entgeltniveau im Care-Sektor zu schlie-
ßen und die Arbeit von Pflegekräften und Erzieher:innen 
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ähnlich hoch zu vergüten wie die vergleichbar anspruchs-
voller Berufsgruppen, müssten die Tätigkeiten von Care-Be-
schäftigten in den Tarifverträgen weitestgehend neu bewer-
tet werden. Hierzu zählt vor allem eine stärkere Berücksich-
tigung weiblich konnotierter Arbeitsanforderungen, die ein 
hohes Maß an Fähigkeiten von den Beschäftigten verlan-
gen und prägend sind für professionelle Care-Arbeit (Klam-
mer et al. 2018).

Tarifverträge stellen auch eine mögliche Stellschraube zur 
Verringerung der hohen Arbeitsbelastungen im Care-Sek-
tor dar, die aus dem Personalmangel resultieren. So besteht 
über sogenannte Entlastungstarifverträge für Gewerkschaf-
ten und die Arbeitgeberseite grundsätzlich die Möglichkeit, 
Personalschlüssel auch abseits gesetzlicher Regelungen im 
Rahmen tariflicher Vereinbarungen festzuschreiben. Im 
Krankenhaussektor wurden solche Tarifverträge bzw. Ver-
einbarungen zur personellen Entlastung in den vergange-
nen Jahren unter anderem an der Berliner Charité sowie an 
(Universitäts-)Kliniken in Essen, Düsseldorf oder Hannover 
getroffen bzw. von den Gewerkschaften mittels Arbeits-
kampfmaßnahmen erstritten. Auch in der Altenpflege und 
im Sozial- und Erziehungswesen sind solche Entlastungs-
tarifverträge denkbar. Tarifverträge können darüber hinaus 
auch Regelungen für die Weiterqualifizierung von Beschäf-
tigten sowie für bessere Ausbildungsbedingungen von Be-
schäftigten enthalten. Aktuell steht die zersplitterte Tarif- 
und Trägerlandschaft einheitlichen Regelungen jedoch als 
entscheidendes Hindernis im Wege. Mögliche Ansatzpunkte 
wären eine Abschwächung der seit den 1990er Jahren im 
Care-Sektor forcierten Ökonomisierung, die die Konkurrenz 
unter den verschiedenen Trägern und Einrichtungen ver-
stärkt hat, sowie die Förderung trägerübergreifender Bran-
chendialoge zur Entwicklung gemeinsamer Positionen und 
Ziele (Evans 2017). 

Zur Behebung vieler Desiderate wird mehr Geld benötigt. 
Pflegekräfte wünschen sich insbesondere eine Personalde-
cke, die sich am Bedarf der pflegebedürftigen Menschen 

ausrichtet, eine gute Bezahlung und auch eine bessere Ver-
gütung von Fort- und Weiterbildungen (Auffenberg 
et al. 2022). Mehr Zeit für menschliche Zuwendung zu ha-
ben und nicht unterbesetzt arbeiten zu müssen, sind zen-
trale Bedingungen. Aber auch verlässliche Dienstpläne, re-
spektvolle Vorgesetzte, ein kollegialer Umgang mit allen Be-
rufsgruppen, mehr Augenhöhe gegenüber den Ärztinnen 
und Ärzten sowie eine vereinfachte Dokumentation – so-
mit Stellschrauben, die auch auf der betrieblichen Ebene an-
gegangen werden können  – sind zentrale Wünsche der 
Fachkräfte zur Verbesserung der Anerkennung ihrer beruf-
lichen Tätigkeit.

Resümee

Die Aufwertung und bessere Anerkennung von professio-
neller Care-Arbeit bleibt ein anspruchsvolles Unterfangen. 
Sowohl für eine anforderungsadäquate Bezahlung wie auch 
für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist zusätz-
liches Geld nötig, das entweder aus höheren Sozialabgaben, 
größeren Eigenbeteiligungen oder öffentlicher Finanzierung 
kommen muss.

Wie können die geschilderten Organisationshindernisse 
nun überwunden werden, um bessere Lohn-, Arbeits- und 
Qualifikationsbedingungen durchzusetzen? Ein Schlüssel 
für die Aufwertung scheint eine diskursive Verschiebung 
bzw. „andere Erzählung“ (Schildmann/Voss 2018: 40) zu sein. 
Nötig ist das Schaffen von Narrativen, die die gesellschaft-
liche Bedeutung von Care-Arbeit stärker in den Blickpunkt 
rücken: Gerade weil die Beschäftigten im Care-Sektor sozial 
und gesellschaftlich zentrale Aufgaben übernehmen, ist 
eine stärkere Anerkennung ihrer Tätigkeiten nötig. Nur 
wenn es gelingt, ein solches Bewusstsein gesellschaftlich 
zu verankern und damit die Legitimation der breiten Öffent-
lichkeit für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im be-
zahlten Care-Sektor zu gewinnen, werden Gewerkschaften 
und Beschäftigte ihre Forderungen durchsetzen können. Er-

Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Pflegesektoren, etwa die Personaluntergrenze, die bei den ambulanten Pflegediensten bisher 
nicht rechtlich geregelt ist, müssen mithilfe von Gesetzen angegangen werden. Für eine Aufwertung der Care-Arbeit können sie jedoch nur 
einen Rahmen schaffen, der von den Tarifparteien ausgestaltet werden muss. © picture alliance / dpa | Sebastian Gollnow
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folgreiche Arbeitskämpfe, wie etwa im Sozial- und Erzie-
hungswesen 2009 und 2015 oder an der Berliner Charité, bei 
denen es einen hohen gesellschaftlichen Rückhalt für die 
Forderungen der Beschäftigten gab, verdeutlichen dies.

Hoffnung darauf, dass dieser Weg auch dazu beitragen 
könnte, den sich verstärkenden Fachkräftemangel in den 
Care-Berufen abzumindern, bestärkt eine aktuelle Studie 
von Auffenberg et al. (2022): Wie die Autor:innen auf der Ba-
sis einer bundesweiten Online-Befragung ermittelt haben, 
wären hunderttausende ehemalige Pflegekräfte bei einer 
substanziellen Verbesserung der Arbeitsbedingungen bereit 

zu einem Wiedereinstieg in ihr Berufsfeld – die Verfasser:in-
nen gehen nach einer Hochrechnung von einem Potenzial 
von mindestens 302.000 Pflegekräften in Vollzeit aus, die 
zurückgewonnen werden könnten. 

Der französische Gesellschaftstheoretiker Émile Durkheim 
(1893) erkannte schon Ende des 19. Jahrhunderts: Arbeits-
teilung kann nur dann Quelle gesellschaftlicher Solidarität 
sein, wenn jeder Beitrag gemäß dem wahren Wert für die 
Gemeinschaft entlohnt wird. Es ist an der Zeit, diese Er-
kenntnis in die Wirklichkeit umzusetzen.
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Gerade weil die Beschäftigten im Care-Sektor sozial und gesellschaftlich zentrale Aufgaben übernehmen, ist eine stärkere Anerkennung ih-
rer Tätigkeiten nötig. Diese gesellschaftliche Anerkennung ist wiederum für Gewerkschaften und Beschäftigte essentiell, um ihre Forderun-
gen durchsetzen können. So war 2009 der Arbeitskampf von Erzieherinnen und Erziehern auch deswegen erfolgreich, weil er gemeinsam 
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Anmerkungen
1  Auch wenn sich dieser Beitrag auf die professionelle Care-Arbeit fokus-

siert, verkennen Autor und Autorin nicht, dass sich auch im Feld der 
unbezahlten Care-Arbeit Fragen nach einer besseren Anerkennung 
stellen. 

2  Auch in KiTas sind die Personalschlüssel Ländersache und auch hier 
unterscheiden sie sich zum Teil deutlich zwischen den Bundesländern.
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Buchbesprechungen

EuropäischeZeitenwendenachdemrussischenÜberfall
aufdieUkraine

Winfried Böttcher: 
Russland – Die Ukraine – Der Westen

Book on Demand 2022, ISBN 978-3-7562-5716-4.
180 Seiten, 14,50 Euro.

„Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“: Der Satz 
von Annalena Baerbock könnte dereinst in Schulbücher ste-
hen und einer nachfolgenden Generation den Einmarsch 
russischer Truppen in die Ukraine am Morgen des 24. Fe-
bruar 2022 zu vermitteln versuchen. Die deutsche Außen-
ministerin hat mit ihrem Statement die Fassungslosigkeit 
über diesen völkerrechtswidrigen Akt, der von russischer 
Seite als „militärische Spezialoperation“ beschrieben wird, 
zum Ausdruck gebracht. Es wurde viel zum Krieg in der Uk-
raine geschrieben und gesagt – erste breiter angelegte Ein-
schätzungen liegen inzwischen auch in Buchform vor. Der 
kleine Band „Russland – Die Ukraine – Der Westen“ aus der 
Feder des renommierten Europaexperten Winfried Böttcher, 
der von 1973 bis 2001 an der RWTH Aachen Politikwissen-
schaft gelehrt hat, reiht sich hier ein. Böttcher hat zahlrei-
che Bücher zu Europa und zur Europäischen Union verfasst 
und wichtige Bände herausgegeben. Dazu gehört etwa der 
2014 veröffentlichte und sehr lesenswerte Sammelband zu 
den „Klassikern des europäischen Denkens“, der Friedens- 
und Europavorstellungen aus 700 Jahren europäischer Kul-
turgeschichte präsentiert. Das kleine Buch, das hier vorge-
stellt werden soll, ist Anfang August 2022 in einer dritten 
Version erschienen. Die erste Fassung ist bereits zwei Wo-
chen nach dem Einmarsch veröffentlicht worden. Der vor-
liegende Band in der aktualisierten und um das Kapitel 
„Nach 1945 – Die gescheiterte Nachkriegsordnung“ ergänz-
ten Version konnte deshalb so schnell erscheinen, weil sich 
der Autor schon seit vielen Jahren mit dem Thema Frieden 
und Sicherheit in Europa beschäftigt; seit 2014 hat er sich 
immer wieder auch zum Thema Ukraine geäußert. Diese 
Beiträge, die online veröffentlicht wurden, sind zum Teil in 
den vorliegenden Band eingeflossen. Das Buch ist also alles 
andere als ein Schnellschuss – es ist vielmehr eine histo-
risch informierte und gleichzeitig gegenwartsnahe politi-
sche und politikwissenschaftliche Einordnung. 

Der Autor Winfried Böttcher wie auch der Herausgeber des 
Büchleins, Jochen von Strempel, sprechen immer wieder 
bescheiden von einer Skizze – es ist jedoch weit mehr: Der 
Band lässt sich als eine Art Denktagebuch im Hannah 
Arendt‘schen Sinne lesen, weil es Thesen und Ideen ent-
wirft, die es wert sind, noch systematischer und ausführli-
cher diskutiert zu werden als dies in einem kleinen Band 
möglich wäre. Winfried Böttcher versteht es, den Leser und 
die Leserin mitzunehmen auf eine Reise zu den historischen 

Ursprüngen der heutigen Situation. Die Beziehungen zwi-
schen Russland und dem Westen (und erst recht das Ver-
hältnis zwischen Russland und der Ukraine) sind mit dem 
„menschenverachtenden Überfall auf ein angebliches Bru-
dervolk“, wie Böttcher schreibt, an einem Nullpunkt ange-
kommen. Damit habe der russische Präsident, so der Autor, 
die „Nachkriegsordnung, an der sich auch Russland mit den 
Verträgen von Helsinki, Paris und Budapest konstruktiv be-
teiligt“ habe, zerstört. Der im Westen und insbesondere in 
Deutschland weit verbreitete Glaube (im Unterschied etwa 
zu Polen und den baltischen Staaten), man könne die neue 
Lage, die sich spätestens durch die Besetzung der Krim im 
Jahre  2014 ergeben hat, allein durch Diplomatie ändern, 
habe sich als „Irrglaube“ erwiesen.

Der Band ist aber nicht nur eine Art Denktagebuch, sondern 
auch eine Selbstvergewisserung eines Politikwissenschaft-
lers, der sich seit langem mit dem „Friedensprojekt Europa“ 
beschäftigt. Deshalb ist die Skizze von Winfried Böttcher 
sehr fundiert, plausibel und bedenkens- und lesenswert, 
auch wenn vieles nur angerissen wird und der Band keine 
in sich geschlossene Analyse im engeren Sinne liefert bzw. 
liefern kann – dies wird wohl erst mit etwas mehr Abstand 
möglich sein. Gleichwohl ist dieses Büchlein allen zu emp-
fehlen, die mehr wissen wollen über die lange Vorgeschichte 
dieses militärischen und systemischen Konfliktes.

In einem ersten Teil beschreibt Böttcher die Zeit zwischen 
März 2014 und Februar 2022, die er als „acht verlorene Jahre“ 
ansieht. Hier referiert er im Rahmen einer „historischen 
Skizze“ das Selbstverständnis Europas und des Westens als 
Wertegemeinschaft, das sich in wichtigen Punkten vom 
Selbstverständnis des Ostens unterscheide. Im zweiten Teil 
setzt sich Böttcher mit den – zum Zeitpunkt der Nieder-
schrift – zu beobachtenden Folgen des Überfalls auf die Uk-
raine Ende Februar 2022 auseinander. Hier beschäftigt er 
sich mit der Rede des russischen Präsidenten, die dieser am 
21. Februar 2022, also wenige Tage vor der Invasion, an die 
eigene Bevölkerung und die internationale Öffentlichkeit 
gerichtet hat. Böttcher beschreibt den Machthaber im Kreml 
als einen „vom Westen enttäuschten, kaltblütigen, skrupel-
losen Machtmenschen, der rational und eiskalt seine Ziele 
verfolgt“ und der Ukraine ihre Staatlichkeit und ihr Selbst-
bestimmungsrecht abspricht. Böttcher skizziert auch die 
geopolitische Dimension des Konfliktes und sieht eine „Sys-
temkonfrontation“ (auch im Hinblick auf die Annäherung 
zwischen Moskau und Peking) und eine „längst im Gange 
befindliche [...] tiefgreifende [...] Auseinandersetzung über 
die Frage, wie werden wir in Zukunft leben, in einem auto-
kratischen oder demokratischen System?“. In den Teilen 3 
(„Die Wandlung des Wladimir Putin“), 4 („Vom Umgang mit 
der Macht“) und 5 („Zu Putins Politikverständnis“) werden 
die Themen, die in den vorhergehenden Kapiteln skizziert 
werden, ausführlicher diskutiert. Hier schlägt er den Bogen 
von der Rede Putins vor dem Deutschen Bundestag im Sep-
tember 2001 über seinen Auftritt auf der Münchner Sicher-
heitskonferenz im Februar 2007, bei dem schon ein ganz an-
derer Ton angeschlagen wurde und den Böttcher als „Wen-
depunkt im Denken Wladimir Putins gegenüber dem 
Westen“ beschreibt, bis hin zur Rede Putins anlässlich des 
NATO-Russland-Rates im April 2008, in der die wahrgenom-
mene Bedrohung durch den Westen noch deutlicher ver-
nehmbar wurde. 



154 Heft 3 | 2022

In den nachfolgenden Kapiteln beschreibt der Autor die Me-
chanismen der Herrschaftssicherung in autokratischen po-
litischen Systemen, die Unterdrückung der Opposition und 
der Meinungs- und Medienfreiheit sowie die für autokrati-
sche Regime zentrale Bedeutung der Propaganda: „Das viel-
leicht wichtigste Instrument einer Absicherung der Macht 
für eine einzelne Person und gleichzeitig eine Gesellschaft 
zu spalten, ist die Lüge, für wahr zu erklären, was unwahr 
ist“. In dem knappen fünften Teil des Buches werden zwei 
wichtige „Einflüsterer“, die Putins Denken maßgeblich prä-
gen, vorgestellt. Das sind Iwan A. Iljin (1883–1954) und Ale-
xander Dugin (*1962); letzterer gilt als Vordenker und Ideo-
loge eines „Neo-Eurasismus“. Dieses Kapitel schließt mit 
neun Thesen zu den „Kriegsfolgen“: Putin sei, so eine der 
Thesen, in weiten Teilen der Welt als „brutaler Kriegstreiber“ 
isoliert und habe nicht nur der Ukraine geschadet, sondern 
auch dem eigenen Land: „Durch den Krieg ist Russland we-
niger mächtig, weniger anerkannt, weniger vertrauenswür-
dig, weniger reich, weniger zivilisiert“. Am Ende des Bandes 
findet sich ein Anhang mit Auszügen wichtiger Vereinba-
rungen zur Sicherheit in Europa, etwa die Schlussakte der 
KSZE (1975) und die Charta von Paris (1990) sowie zwei Zei-
tungsinterviews, die der Autor wenige Wochen vor bzw. 
nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ge-
geben hat. Eine Literaturliste rundet den Band ab. 

Dass es wieder einen Krieg solchen Ausmaßes mitten in Eu-
ropa gibt, hängt – so Winfried Böttcher – nicht zuletzt da-
mit zusammen, was Präsident Putin denkt, wie er den Wes-
ten sieht und welche historische Rolle er sich, seinem Land 
und der „Russischen Welt“ (Russki Mir) zuschreibt. Dass Pu-
tins „Welt-Sicht“ und seine Politik für den Frieden in Europa 
und darüber hinaus auch für die Zukunft der internationa-
len Beziehungen ganz unmittelbare Folgen hat, ist seit dem 
russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 end-
gültig klar geworden.

Martin Große Hüttmann

HistorischeEinordnungunsererGrundrechte

Alexander Thiele:
Der konstituierte Staat. Eine Verfassungsgeschichte der 
Neuzeit. 

Campus Verlag, Frankfurt am Main/New York 2021. 
463 Seiten, 29,95 Euro.

Das vorliegende Buch ist die überarbeitete und ergänzte Fas-
sung einer im Sommersemester 2020 aufgrund der corona-
bedingten Einschränkungen als Podcast veröffentlichten 
und über die Homepage der Universität Göttingen bzw. die 
Plattform YouTube weiterhin abrufbaren Vorlesung, die mit 
dem doppelten Anspruch konzipiert worden ist, das histo-
rische Thema digital sowohl für Studierende ansprechend 
zu gestalten als auch einer interessierten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. 

Gegenstand der Darstellung ist der konstituierte Staat, den 
Alexander Thiele als „(modernen) Staat mit einer (moder-
nen) Verfassung […] von einem lediglich in einer Verfassung 
befindlichen Staat und anderen Herrschaftsordnungen“ 
(S. 16) abgrenzt und den er als Ergebnis eines im Spätmit-
telalter einsetzenden Entwicklungsprozesses beschreibt. 
Eine Voraussetzung des neuzeitlichen Verfassungsstaats 
liegt in der Herausbildung des modernen Staats europä-
ischer Prägung, zu dessen Wesensmerkmalen Thiele die 
„Zentralisierung der Macht- und Herrschaftsverhältnisse“ 
(S. 29), „Säkularisierung bei Konfessionalisierung“, „Territo-
riale Abgrenzung und Entpersonalisierung“ (S. 30), „Gestal-
tung durch Gesetzgebung“, „Ausbildung einer zentralen Bü-
rokratie“ (S. 31), „Errichtung eines stehenden Heeres“, „Um-
fassende Steuerfinanzierung“ (S. 32) sowie das „Staatsvolk“ 
(S. 33) zählt. Erst infolge der Amerikanischen und Franzö-
sischen Revolution kann sich im langen 19. Jahrhundert der 
Verfassungsstaat in Europa und insbesondere in Deutsch-
land etablieren, wo er mit dem Ziel der Befreiung von obrig-
keitlicher Bevormundung (Emanzipation) und der politi-
schen Teilhabe (Partizipation) erstritten wird. Seitdem leis-
ten Verfassungen ihren Beitrag zur Organisation der 
Staatsgewalt: „Die moderne Verfassung ist herrschaftsbe-
gründend, umfassend und universal sowie Ausdruck der 
Selbstbestimmung des jeweiligen politischen Gemeinwe-
sens (Verfassungsautonomie)“ (S.  48). Demokratisch wird 
diese Verfassung schließlich, wenn Bürgerinnen und Bür-
ger durch sie vor staatlichem Zugriff geschützt werden und 
einen elementaren Grundrechtekatalog mit Meinungs-, Ver-
sammlungs- und Religionsfreiheit für sich beanspruchen 
können, wenn das Prinzip der Volkssouveränität und Ge-
waltenteilung gewährleistet ist, wenn schließlich der Vor-
rang der Verfassung gilt. 

Die Begriffe Staatlichkeit, moderner Staat, Verfassungsstaat 
und demokratischer Verfassungsstaat bilden den Rahmen 
für die auf den einleitenden Teil folgenden zwölf Kapitel, in 
denen Thiele den Bogen von der Verfassung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika (1787) bis hin zum Grundgesetz 
(1949) spannt. Mit Ausnahme der eher ereignisgeschichtlich 
angelegten Kapitel fünf und sechs, in denen die politische 
Situation vom Zerfall des Alten Reiches über die Entstehung 
des Deutschen Bundes bis zu den durch die Staats- und Ver-
waltungsreformen in den deutschen Staaten erzielten Fort-
schritten für Exekutive und Judikative nachgezeichnet wird, 
sind die übrigen Kapitel strukturell ähnlich aufgebaut. Zu-
erst werden die historischen Entstehungsvoraussetzungen 
für die jeweiligen Verfassungen geschildert, dann folgt eine 
analytische Beschreibung des Verfassungsaufbaus in syn-
chron und diachron sowie international vergleichender Per-
spektive, ehe zuletzt die Ergebnisse zur Erweiterung des eta-
blierten Begriffs vom Verfassungsstaat genutzt und die Ver-
fassungsinhalte hinsichtlich ihrer demokratischen Qualität 
bewertet werden. 

Den Auftakt zum Hauptteil der Darstellung bildet die seit ih-
rer Ratifikation wiederholt ergänzte, bis heute mit nur ge-
ringfügigen Änderungen gültige United States Constitution. 
Mit dem Repräsentationsprinzip, der bundesstaatlichen Or-
ganisation, den in der Bill of Rights festgelegten unveräu-
ßerlichen Grundrechten und dem etablierten Geltungsvor-
rang der Verfassung gegenüber allen anderen nationalen 
Rechtsnormen markiert sie den eigentlichen Beginn der 
modernen Verfassungsgeschichte. Während der Französi-
schen Revolution kommen durch die in den Jahren 1791, 
1793 und 1795 aufeinander folgenden, teilweise inhaltlich 
sehr verschiedenen Verfassungen die Ideen der Volkssou-
veränität, Nation, Menschenrechte sowie der politischen 
Gleichheit aller hinzu und entfalten ihre langfristige Wir-
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kung im europäischen Konstitutionalismus. In der deut-
schen Verfassungsdebatte eilen das Großherzogtum Baden 
(1818) sowie die Königreiche Bayern (1818) und Württemberg 
(1819) den anderen Mitgliedern des Deutschen Bundes vor-
aus, indem sie im Anschluss an Artikel 13 der Bundesakte 
moderne Repräsentativverfassungen erlassen, die ab 1831 
auch in den bis dahin noch nicht konstitutionalisierten 
 Mittelstaaten eingeführt werden. Verglichen mit der ame-
rikanischen Konstitution fehlt diesen Verfassungen eine 
einheitliche urkundliche Fixierung sowie ein Erlass- und 
Änderungsverfahren. Ihre Vorrangstellung vor nachgeord-
netem Recht ist nicht gewährleistet, sie schaffen keine Ver-
fassungsgerichtsbarkeit und sind nicht herrschaftsbegrün-
dend. Trotz ihres auf die Herrschaftsgewalt bezogenen Re-
gelungsanspruchs und ihrer postulierten universalen 
Geltung offenbaren diese Verfassungen mit Blick auf die Re-
präsentation, Gewaltenteilung, Herrschaftsbegrenzung (Ver-
wirklichung von Grundrechten) und Volkssouveränität ek-
latante Mängel, da sie den Schritt zur Republik nicht wagen, 
sondern an der Erbmonarchie festhalten. Erst die nach ih-
rem Entstehungsort benannte Paulskirchenverfassung von 
1849 korrigiert diese Schwächen. Auch wenn sie weiterhin 
auf einen starken „Kaiser der Deutschen“ als Oberhaupt des 
Reiches baut, setzt die Entwurf gebliebene Ausarbeitung der 
verfassunggebenden Versammlung doch mit ihrem Postu-
lat eines weitreichenden Grundrechtsschutzes entschei-
dende Impulse für den Demokratisierungsprozess: „Das Ver-
fassungszeitalter hatte das Feudalzeitalter in Deutschland 
endgültig abgelöst, und insofern markierte die Paulskir-
chenverfassung auch für die deutsche Verfassungsge-
schichte eine Zäsur: Der Absolutismus war gestürzt und mit 
ihr drang die Politik endgültig in das Volk – und umgekehrt“ 
(S. 224). 

Von Ausblicken auf die Situation in Italien und einem kur-
zen Kapitel zu „Staatsgründungen in anderen Weltregionen“ 
(S. 269–281) abgesehen fokussiert Thiele dann die verfas-
sungsgeschichtliche Entwicklung in Deutschland. Hier wer-
den während der Restauration die Errungenschaften der 
Märzrevolution von 1848 zurückgenommen, die maßgeblich 
durch Bismarck geprägte Verfassung des Norddeutschen 
Bundes (1867) wird in ihrer modifizierten Form zur Verfas-
sung des Deutsches Reiches (1871). Die dominierende Stel-
lung des mit weitreichenden Befugnissen ausgestatteten 
Königs von Preußen, der in Personalunion „Deutscher Kai-
ser“ ist, hat der konstitutionellen Monarchie die Bezeich-
nungen „halbabsolutistisch“ bzw. „semikonstitutionell“ ein-
getragen. Problematisch ist die führende Rolle Preußens ge-
genüber den anderen Gliedstaaten, denn erstens ist der 
preußische Ministerpräsident in der Regel auch Reichskanz-
ler, zweitens besitzt Preußen im Bundesrat ein Vetorecht in 
bestimmten Fragen und aufgrund seines Stimmenanteils 
die Möglichkeit, Verfassungsänderungen zu verhindern. Die 
Reichsverfassung kennt das Prinzip der Volkssouveränität 
nicht, sie ist weder demokratisch, noch enthält sie einen 
Grundrechtskatalog. Dennoch ist sie in Teilen progressiv, 
weil sie das Wahlrecht ausweitet, die Parlamentarisierung 
fördert und einen modernen Bundesstaat mit klarer Kom-
petenzverteilung zwischen Reichs- und einzelstaatlicher 
Ebene begründet, Zuständigkeiten definiert und Vereinheit-
lichungen initiiert. Erst als die Niederlage im Ersten Welt-
krieg im Oktober 1918 offensichtlich ist, findet eine Verfas-
sungsreform statt, die den Verfall des Reichs indes nicht 
mehr aufhalten kann: Als parlamentarische Demokratie mit 
monarchischem Haupt geht es infolge der erzwungenen Ab-
dankung des Kaisers unter. 

Die Deutsche Republik, die Philipp Scheidemann am 9. No-
vember 1918 vom Reichstag ausruft, vollzieht mit der im We-

sentlichen von Hugo Preuß ausgearbeiteten, am 14. August 
1919 in Kraft tretenden sogenannten Weimarer Reichsver-
fassung den letzten Schritt zur repräsentativen Demokra-
tie. Thiele unterzieht sie einer genauen Lektüre, um sie vom 
immer wieder erhobenen Vorwurf, dass sie „eine zentrale 
Mitschuld am Untergang der ersten deutschen Demokratie“ 
trage, freizusprechen: „Es waren der Mangel an republika-
nisch-demokratischen politischen und wirtschaftlichen Eli-
ten, der sie zu Fall brachte – eine Demokratie ohne Demo-
kraten wird keinen Bestand haben“ (S. 62). Daher beschreibt 
er in Kapitel zwölf (S. 301–325) zunächst den Aufbau und In-
halt der Weimarer Reichsverfassung, ehe er im anschlie-
ßenden Kapitel (S. 327–348) offenlegt, wie das nationalso-
zialistische Regime sie durch eine Reihe von Einzelgeset-
zen demontiert, ohne sie formal aufzuheben. Thieles 
Analyse stellt besonders auf folgende Probleme ab: die 
starke Stellung des Reichstags gegenüber dem Reichskanz-
ler mit der Möglichkeit eines „destruktiven Misstrauensvo-
tums“; die Machtfülle des direkt gewählten Reichspräsiden-
ten mit der Befähigung zur Auflösung des Reichstags und 
der Beteiligung an der Gesetzgebung mit Hilfe des Notver-
ordnungsrechts gem. Art. 48 WRV; die eingeschränkte Zu-
ständigkeit des Staatsgerichtshofs als Verfassungsgericht 
der Weimarer Republik ohne die Verfahrensarten der Nor-
menkontrolle und Verfassungsbeschwerde. 

Als Irrtümer über die Weimarer Reichsverfassung bezeich-
net Thiele dagegen erstens die Annahme, dass die Grund-
rechte kein unmittelbares, die Gewalten bindendes Recht 
gewesen seien: „Die Grundrechte, die ihren Weg ins Grund-
gesetz fanden, waren auch schon in Weimar geltendes 
Recht, banden prinzipiell alle drei Staatsgewalten ein-
schließlich des Gesetzgebers und waren damit keine unver-
bindlichen Programmsätze“ (S. 319). Dennoch, so lässt sich 
einwenden, wird nicht mal der Versuch unternommen, ihre 
illegale unbefristete Außerkraftsetzung durch die „Verord-
nung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und 
Staat“ (28. Februar 1933) zu verhindern. Zweitens sei die Wei-
marer Republik nicht an ihren direktdemokratischen Ele-
menten gescheitert. Zweifellos ist allein die Anzahl der 
durchgeführten Volksbegehren und -entscheide dazu zu ge-
ring. Dennoch tragen sie zur Vergiftung des politischen Kli-
mas in der Weimarer Republik bei und schüren das Miss-
trauen gegenüber dem parlamentarischen System.  Drittens 
sei das „Ermächtigungsgesetz“ (23.  März 1933) illegal und 
verfassungswidrig gewesen. Dies ist unbestreitbar, dennoch 
stimmen lediglich die noch anwesenden 94 SPD-Abgeord-
neten gegen die Selbstentmachtung des Parlaments und die 
Aufhebung der Gewaltenteilung. Sein Fazit zur Weimarer 
Reichsverfassung bündelt Thiele in den Worten: „Die Wei-
marer Republik ist im Kern nicht wegen, sondern trotz ih-
rer Verfassung gescheitert“ (S. 317). 

Der Abschnitt zum Grundgesetz thematisiert dessen Ent-
stehungsgeschichte ab der Berliner Erklärung am 5.  Juli 
1945 und enthält einen Exkurs zur Gründung der DDR und 
ihren Verfassungen aus den Jahren 1949, 1968 und 1974 
(S. 357–365). Ausgeführt werden Aspekte zur Legitimation 
des Grundgesetzes, zur Bedeutung und Wirkung des Würde-
gebots und weiterer Artikel des Grundgesetzes. Kritisch po-
sitioniert sich Thiele zur Grundrechtsrechtsprechung durch 
das Bundesverfassungsgericht wegen drohender „Repräsen-
tativitätsdefizite, die die Legitimität einer demokratischen 
Ordnung gefährden können“ (S. 368), und zu Verfassungs-
änderungen, „die schon sprachlich einen mangelnden Res-
pekt gegenüber der demokratischen Grundordnung erken-
nen“ lassen und die versuchen, „politische Kompromisse 
oder Ideologien unmittelbar in der Verfassung zu verankern“ 
(S. 374). Angesprochen werden zuletzt die für das Grundge-
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setz durch die Entwicklung der Europäischen Union entste-
henden Herausforderungen. 

In einem knappen Ausblick fordert Thiele zum Engagement 
für den demokratischen Verfassungsstaat auf; er plädiert 
dafür, die über Generationen erstrittenen Freiheits- und Teil-
haberechte aktiv wahrzunehmen: „Das Gute an einer funk-
tionierenden demokratischen Verfassungsordnung ist, dass 
die Bürgerinnen und Bürger über ihre Geltung und Zukunft 
(mit-)entscheiden können. Das Grundgesetz kann noch 
lange den politischen Rahmen setzen, noch lange die poli-
tischen Spielregeln vorgeben, wenn und soweit es vom Volk 
getragen wird – aber eben auch nur solange es vom Volk ge-
tragen wird. Gleichgültigkeit und Desinteresse sind erlaubt, 
tun einer Demokratie als ‚fragiler Ordnung‘ aber nicht gut“ 
(S. 384).

Eine Darstellung wie die vorliegende zu schreiben ist vor-
aussetzungsreich und anspruchsvoll, weil ihr Autor den Spa-
gat zwischen der Faktenfülle spezialisierter Forschung und 
der Detailkürzung zugunsten des Überblicks auszuhalten 
hat. Thiele vermag hier trotz gelegentlicher Ungenauigkei-
ten zu überzeugen: Martin Luther übersetzt 1521/22 auf der 
Wartburg nicht die gesamte Bibel, sondern das Neue Testa-
ment (vgl. S.  168); nicht Hitler löst am 1. Februar 1933 den 
Reichstag auf, sondern Reichspräsident von Hindenburg 
(vgl. S. 334). Inhaltlich kommen einige Aspekte zu kurz: Das 
gewaltsame Ringen um die Staatsform und Verfassung nach 
der Revolution von 1918 bleibt ohne die Episode der Mün-
chener Räterepublik eindimensional (vgl. Kap.  12); die ab 
1946 entstehenden Verfassungen der westdeutschen Bun-
desländer werden kurz erwähnt, in ihrem (Spannungs-)Ver-
hältnis zum Grundgesetz aber nicht beleuchtet (vgl. Kap. 14). 
Nicht jeder Gegenwartsbezug steigert den Erkenntniswert, 
so heißt es z. B. unpassend: „Adam Smith war gewisserma-
ßen der Thomas Piketty des 18. Jahrhunderts“ (S. 101); oder 
im Zusammenhang mit der Deutschen Bundesakte: „Das 
Recht für seine Zwecke zu instrumentalisieren, ist auch 
heute noch ein häufig genutztes Mittel, sichtbar zuletzt bei 
der Debatte um das Vorgehen der Europäischen Zentral-
bank“ (S. 170). 

Alexander Thiele bewältigt mit seinem „kleinen Ritt durch 
die Verfassungsgeschichte der Neuzeit“ (S. 52) große Stoff-
mengen, die er konzise zusammenfasst und für die Gegen-
wart perspektiviert. Gewinn verspricht je nach Interesse und 
Fragestellung bereits die Lektüre ausgewählter Kapitel. 
Zweifellos erfüllt das Buch heterogene Publikumserwartun-
gen; als Einführung eignet es sich wegen seiner übersicht-
lichen Struktur und der konsequenten Anbindung der Er-
gebnisse an die theoretischen und terminologischen Vor-
überlegungen (nur Verfassungsschaubilder wären hier noch 
hilfreich gewesen), als Vertiefung regt es durch die disku-
tierten Fragen zur weiteren Auseinandersetzung mit der 
Thematik an und weckt die Neugier auf mehr Verfassungs-
geschichte. 

Marcus Schotte

Geschichten gegen Antisemitismus

Kurt Oesterle:
„Eine Stunde ein Jude.“ Geschichten gegen 
Antisemitismus von Johann Peter Hebel bis Ricarda Huch 
und Franz Fühmann.

S. Hirzel Verlag, Stuttgart 2021.
292 Seiten, 22,00 Euro.

Antisemitismus wird in der schulischen Bildung zumeist 
nur im Kontext der historisch-politischen Bildung zum Na-
tionalsozialismus thematisiert und somit an das Unter-
richtsfach Geschichte delegiert. Im Sinne einer Quer-
schnittsaufgabe ist Bildung über und gegen Antisemitismus 
jedoch eine Aufgabe, die alle an einer Schule unterrichten-
den Lehrerinnen und Lehrer – einschließlich der Schullei-
tung – betrifft. Bildung über Antisemitismus zielt auf die 
Vermittlung von Wissen über die Geschichte und Mecha-
nismen jüdischer Verfolgung sowie über jüdische Religion, 
Kultur und Geschichte. Im Kern geht es darum, im Unter-
richt die historische Permanenz antisemitischer Einstellun-
gen zu vermitteln. Ebenso dürfen aber auch Zeiten friedli-
chen Zusammenlebens nicht ausgespart werden, genauso 
wenig wie jüdische Beiträge zu Wissenschaft, Kultur, Poli-
tik und anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. 
Unter präventiven Gesichtspunkten meint Bildung gegen 
Antisemitismus, antisemitische Topoi zu erkennen und zu 
thematisieren. Aufklärung über Antisemitismus ist nicht 
„nebenbei“ oder nur sporadisch machbar. Bildung über und 
gegen Antisemitismus muss dabei nicht zwingend an ein-
schlägige Unterrichtsfächer (z.B. Geschichte, Sozialkunde, 
Politik, Religion oder Ethik) gebunden sein. Auf einer ana-
lytischen Ebene geht es nicht nur um die reflexive Ausein-
andersetzung mit antisemitischen Ressentiments. Ein 
ebenso wichtiger Aspekt ist die „Verteidigung des Jüdi-
schen“, die Auseinandersetzung mit Fragen des „guten“ Le-
bens – etwa mittels literarischer Texte.

Der Tübinger Autor und Journalist Kurt Oesterle, ausge-
zeichnet mit mehreren Literaturpreisen, hat eine eindrucks-
volle und kenntnisreich kommentierte Textsammlung vor-
gelegt, die 13 judenfreundliche Texte – allesamt von nicht-
jüdischen Autorinnen und Autoren – vereint. Die 
literarischen Texte decken einen Zeitraum von ca. zwei 
Jahrhunderten ab, von der Frühemanzipation bis fast in die 
Gegenwart. Das Spektrum reicht hierbei u. a. von Johann 
Peter Hebel und Wilhelm Hauff über Annette von Droste-
Hülshoff, Gotthold Ephraim Lessing, Adalbert Stifter bis zu 
Ricarda Huch, Ludwig Ganghofer, Johannes Bobrowski und 
Friedrich Dürrenmatt. Allen Texten ist gemeinsam, dass sie 
literarische Versuche darstellen, antisemitische Ressenti-
ments mit ästhetischen Mitteln zu entkräften bzw. zu über-
winden. Stellvertretend für die ausgewählten Literatinnen 
und Literaten sollen vier Texte, die Eingang in das Buch ge-
funden haben, kurz skizziert werden.
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In dem Essay, der dem ersten Text (s. unten) folgt, erläutert 
Kurt Oesterle zunächst den Titel des Buches, der sich den 
Leserinnen und Lesern nicht sofort erschließt. Der jüdische 
Erzähler Berthold Auerbach hat eine Kalendergeschichte 
mit „Eine Stunde ein Jude“ überschrieben. Der Titel der Text-
sammlung drückt damit in programmatischer Absicht aus, 
woran es Antisemitinnen und Antisemiten mangelt: „Em-
pathie, Mitleidens-Bereitschaft, Einfühlung, Zugewandtheit 
wenigstens für eine Stunde…“ (S. 25). 

Die im Rheinländischen Hausfreund abgedruckte Kalender-
geschichte „Glimpf geht über Schimpf“ (S. 19 ff.) von Johann 
Peter Hebel verdeutlicht, dass Antisemitismus über Gene-
rationen hinweg tradiert wird. Die Stigmatisierung der jüdi-
schen Minderheit wurde und wird im Kontext der christli-
chen Mehrheitsgesellschaft in Sozialisationsprozessen un-
gebrochen an Kinder und Jugendliche weitergegeben. In der 
kurzen Geschichte wird ein jüdischer Handlungsreisender 
im stets gleichen Dorf von Kindern mit Schimpf- und Hass-
tiraden überschüttet. Der findige Handlungsreisende be-
lohnt die Kinder mit einem Kreuzer, einer gängigen Münze 
jener Zeit, für ihre Gemeinheiten. Nachdem sich die Schar 
der Kinder im Laufe der Zeit vergrößert, offenbart der jüdi-
sche Geschäftsmann seine nur begrenzten finanziellen 
Möglichkeiten. Die kindliche Reaktion besteht nun darin, 
antisemitische Beleidigungen zu unterlassen – müssen sie 
doch fortan auf jedwede Belohnung verzichten. Der von Kurt 
Oesterle konstatierte Mangel an Realismus, den diese kurze 
Geschichte zweifelsohne enthält, wird durch die Botschaft 
der Kalendergeschichte an die Leserinnen und Leser relati-
viert: „Tu das Unerwartete, wenn du Zeuge von Unmensch-
lichkeit wirst!“

Die 1827 im Morgenblatt für gebildete Stände in einer fünf-
zehnteiligen Serie erschienene Novelle Jud Süß (S. 29 ff.) 
von Wilhelm Hauff, ein „Meilenstein deutscher Judenfeind-
schaft“ (S. 35), charakterisiert Joseph Süß Oppenheimer als 
„den Dämon des Nicht-Integrierbaren, eine Gestalt des ab-
solut Bösen“ (S. 36). Hauff redigierte damals das Morgenblatt 
bis zu seinem Tod im November desselben Jahres. Er griff 
in der Novelle den Justizmord an Joseph Süß Oppenheimer 
auf. Nach dem Tod seines Förderers, Herzog Karl von Würt-
temberg, wurde der jüdische Finanzrat 1738 in Gegenwart 
von mehreren Tausend Zuschauern in Stuttgart am Galgen 
hingerichtet. Nach der Hinrichtung wurde die Figur Joseph 
Süß Oppenheimers rasch zur Projektionsfläche. Literaten 
bearbeiteten den Stoff fiktional. Hauffs Novelle orientiert 
sich reichlich wenig an den historischen Fakten. Er verwen-
det antijüdische Elemente des Bildes vom „Juden Süß“, wie 
sie schon durch Flugschriften und ältere Publikationen 
transportiert worden waren. Hauff spricht sich im Nachwort 
zwar gegen antijüdische Haltungen aus, dennoch ist seine 
im Vorfeld des württembergischen Emanzipationsgesetzes 
von 1828 veröffentlichte Novelle widersprüchlich. 

Wie erklärt sich, dass dieser Text, der ein tiefes Misstrauen 
gegenüber den kulturellen und religiösen Einzelheiten der 
Juden transportiert, Einzug in die Textsammlung fand? Die 
Antwort von Oesterle lautet: Weil Wilhelm Hauff bei der li-
terarischen Produktion seines negativen Judenbildes einige 
– vielleicht ungewollte – positive Verzeichnungen unter-
laufen sind. An manchen Stellen meint man, ein Stück Kri-
tik am Status quo des christlich-jüdischen Verhältnisses zu 
erkennen. Deutlich wird in einzelnen Abschnitten das ver-
zweifelte Ringen in Württemberg lebender Jüdinnen und 
Juden um Gleichheit und Anerkennung. Risse bekommt das 
antisemitische Bild nicht zuletzt dadurch, dass Hauff die jü-
dischen Nachbarn der christlichen Familie Lanbek deutlich 
sympathischer gezeichnet hat. Dennoch ist die Botschaft 

offenkundig: Das wirtschaftlich prosperierende jüdische 
Bürgertum hat eigentlich keinerlei Berechtigung, in Staat 
und Gesellschaft aufzusteigen. Zu erwähnen bleibt, dass 
sich Veit Harlan, der Regisseur des menschenverachtenden 
Nazi-Propagandafilms Jud Süß u. a. bei Hauff bedient hat.

Bei der Lektüre der Textauszüge macht man immer wieder 
erstaunliche Entdeckungen. So skizziert die Erzählung Der 
Ghetto und die Juden in Rom (1870) des Schriftstellers und 
Historikers Ferdinand Gregorovius die psychische und so-
ziale Situation im ältesten europäischen Ghetto. Gregoro-
vius beabsichtigt mit seinen Schilderungen letztlich, „Wohl 
und Wehe der Juden als Maßstab einer universellen Huma-
nitätsentwicklung auf dem abendländischen Kontinent ein-
zuführen“ (S. 147). Selbst gemeinhin mit dem Etikett „Hei-
matdichter“ bedachte Schriftsteller wenden sich in ihren 
Erzählungen bzw. Romanen mit aller Klarheit gegen antise-
mitische Ressentiments. In der Geschichte des Nordafrika-
ners Abdias (S. 113 ff.), den es nach mehreren Schicksals-
schlägen in den Böhmerwald verschlagen hat, zeigt sich 
Adalbert Stifter als entschiedener Fürsprecher des Juden-
tums und bezieht eindeutig Position zu Gunsten der Juden. 
Selbst der als reaktionär eingestufte bayerische Volks-
schriftsteller Ludwig Ganghofer war ein ausgesprochener 
Freund von Jüdinnen und Juden. Er kritisiert in dem 1899 
erschienenen Roman Der laufende Berg (S. 171 ff.) vehement 
den skandalösen Umstand, dass der jüdische Geschäfts-
mann Rufel zwar vollauf emanzipiert ist, d. h. gleiche Rechte 
besitzt, ihm aber dennoch Integration und Respekt verwei-
gert werden.

Jedes der dreizehn Kapitel beginnt mit einem ausführlichen 
Textzitat, das in der Regel wenige, aber repräsentative Sei-
ten aus einer größeren Texteinheit wie Roman oder Thea-
terstück umfasst. Gleich im Anschluss folgt ein Abschnitt 
mit Wort- und Sacherläuterungen. In den Texten tauchen 
immer wieder sprachliche Besonderheiten auf, die von Kurt 
Oesterle knapp, schlüssig und verständlich erläutert wer-
den. Fakten aus der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte 
werden, soweit sie für das Verständnis notwendig sind, in 
den interpretierenden Passagen wiedergegeben. Wichtiges 
und Wissenswertes zum Verhältnis der jeweiligen Autorin 
bzw. des jeweiligen Autors zu Jüdinnen und Juden (z. B. aus 
Briefen und Tagebuchaufzeichnungen) geben Aufschluss 
über deren Weltbild. Abgeschlossen werden die einzelnen 
Kapitel durch einen interpretierenden Essay sowie durch 
Textzitate, die das Gesamtbild vervollständigen. Kurt Oes-
terle ist mit dem überaus lesbaren und lesenswerten Buch 
ein „echter Wurf gegen die Judenfeindschaft“ (Inge Jens) ge-
lungen. 

Schlägt man abschließend die Brücke zur eingangs erwähn-
ten Bildung über und gegen Antisemitismus, so wird der di-
daktische Mehrwert der Texte ersichtlich. Es ist durchaus 
denkbar, einzelne Textbausteine im Unterricht der Sekun-
darstufe  II in verschiedensten Unterrichtsfächern zu ver-
wenden, um Prozesse der Stigmatisierung und Ausgrenzung 
deutlich zu machen. Gerade durch die Fokussierung auf li-
terarisch geschaffene Lebenswelten werden gesellschaftli-
che Verwerfungen und Machtstrukturen erkennbar. Die von 
Kurt Oesterle zusammengestellten Texte zeigen, wie Anti-
semitismus über die Jahrhunderte hinweg fortgeschrieben 
wurde.

Siegfried Frech 
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KennenSieDeutschland?

Pia Volk:
Deutschlands schrägste Orte. Ein Fremdenführer für 
Einheimische.

Verlag C. H. Beck, München 2021.
256 Seiten, 20,00 Euro.

Die Deutschen sind ja bekannt für ihre Reiselust. Es gibt 
wohl wenige Orte auf diesem Globus, in denen noch nie 
deutsche Idiome zu hören waren. 2019 reisten 70,8 Millio-
nen Deutsche in andere Länder bzw. andere Kontinente. 
73,6 Prozent aller Reiselustigen favorisierten ausländische 
Ziele. 26,4 Prozent hingegen verreisten im Inland. 43 Pro-
zent bewegten das eigene Auto, um ihr Ferienziel zu errei-
chen. 42 Prozent flogen an diverse Urlaubsorte. An vorders-
ter Stelle rangierten die Mittelmeeranrainerstaaten, gefolgt 
von westeuropäischen und skandinavischen Ländern. Der 
Anteil an Fernreisen betrug 8,4 Prozent. Der Deutsche Rei-
severband (DRV) nennt die stolze Summe von 82,7 Milliar-
den Euro, die 2019 für Urlaubsreisen ausgegeben wurden. 
Die Reiselust wurde durch die Pandemie jäh gebremst, be-
wegte sich 2020 dennoch auf einem hohen Niveau. Immer-
hin noch 63 Prozent der Bevölkerung unternahm Urlaubs-
reisen. Gewandelt hat sich allerdings das Verhältnis zwi-
schen ausländischen und inländischen Reisezielen. 56 
Prozent verbrachten ihren Urlaub in Deutschland. Bevor-
zugte Länder waren Bayern, Niedersachsen und Mecklen-
burg-Vorpommern. Innerhalb Europas war im Sommer 2020 
Österreich das beliebteste Reiseziel. 

Die Reisegewohnheiten haben sich seit März 2020 zwangs-
läufig geändert. Durch Corona waren Tagesausflüge oder 
kleinere Reisen angesagt. Aber wohin soll man fahren? Wel-
che inländischen Reiseziele sind attraktiv und verheißungs-
voll? Die Geographin und Journalistin Pia Volk hat in dem 
lesenswerten Buch Deutschlands schrägste Orte insgesamt 
dreiundfünfzig Orte ausgemacht, die allemal einen Besuch 
wert sind. Die Bandbreite der Orte kann sich sehen lassen. 
So ist die Autorin etwa einen alten Treidelpfad entlangge-
wandert. Das „Schräge“ an diesem Pfad ist dessen Lage auf 
dem Gelände des Atomkraftwerks Neckarwestheim. Will 
man diese Wegstrecke absolvieren, so muss um Einlass ge-
beten werden. Klingelt man an einem eisernen Metalltor, 
wird man zunächst befragt, ob man allein ist, mit Rad, Hund 
oder gar Pferd unterwegs ist. Pia Volk hat die im Allgäu ge-
legenen „Gottesäcker“ überquert, eine mit Hohlräumen 
durchsetzte und ökologisch sensible Karstlandschaft. Auch 
der Meteoritenkrater des Nördlinger Rieses ist ihr ein kur-
zes Kapitel wert. Die Autorin schildert, wie ehemalige Indus-
triebrachen in Freizeitparks umgewandelt werden: So wie 
die Investitionsruine des Schnellen Brüters in Kalkar in 
Nordrhein-Westfalen oder wie die freitragende Halle eines 
insolventen Großunternehmens im Süden von Brandenburg. 
Dort entstanden die „Tropical Islands“, die den größten In-
door-Regenwald Europas beherbergen. 

In dem Kapitel „Verplante Flächen“ wirft Pia Volk einen Blick 
auf Prora, den „Koloss von Rügen“, eine fünf Kilometer lange 
und wuchtige Ruine. Die Überreste des „Seebads der Zwan-
zigtausend“, das die Nazis von 1937 bis 1939 an einen der 
schönsten Strände der Insel klotzten, zeugen noch heute 
von deren Gigantomanie. Versuche, die nationalsozialisti-
sche Urlaubsmaschine zu sprengen, scheiterten. Investoren 
retteten einen Teil der Bauruine. Einige Blöcke sind zwi-
schenzeitlich saniert. Eine dort ansässige Jugendherberge 
wird von luxuriösen Appartements eingerahmt. Ebenso ha-
ben historisch interessante Orte Eingang in das Buch ge-
funden. Im Kapitel „Güglingen“ geht Pia Volk den Spuren der 
Mutter des Astronomen und Mathematikers Johannes Kep-
ler nach. Keplers Mutter wurde 1615 im württembergischen 
Güglingen als Hexe denunziert und fünf Jahre später im Al-
ter von 73 Jahren in Kerkerhaft genommen. Der einjährigen 
Haft und dem Scheiterhaufen entkam sie, nachdem Johan-
nes Kepler eine 128 Seiten umfassende Verteidigungsakte 
verfasst hatte.

Pia Volk berichtet über historische Kuriositäten, bizarre 
Landschaften, exzentrische Welten und obskure Objekte 
spannend und höchst unterhaltsam. Mit diesem „Fremden-
führer für Einheimische“ – so der Untertitel des Buches – 
lernt man Deutschland mit neuen Augen zu sehen. Es gilt, 
angeregt durch die Lektüre, Orte zu entdecken, die Anlass 
zum Staunen und Wundern geben können.

Siegfried Frech

Vielgewollt,nichtalleserreicht

Richard Rohrmoser: 
ANTIFA. Porträt einer linksradikalen Bewegung. Von den 
1920er Jahren bis heute. 

Verlag C. H. Beck, München 2022.
208 Seiten, 16,00 Euro.

Der Antifa „zwischen Legalität und Legitimität“ (S. 188) wid-
met sich Richard Rohrmoser. Damit liefert der promovierte 
Mannheimer Zeithistoriker eine Überblicksdarstellung zur 
hundertjährigen Geschichte des Antifaschismus. Er be-
schreibt darin die Entwicklung antifaschistischer Bewegun-
gen und Organisationen, verweist auch auf die Problematik 
partieller Gewaltbereitschaft, thematisiert aber nicht deren 
sonstige demokratietheoretisch problematischen Positio-
nen.

Anlass für die Beschäftigung war offenbar das widersprüch-
liche Bild, das bei den verschiedenen Kommentatoren in 
der Öffentlichkeit besteht, etwa anhand von Beiträgen von 
Politikern auf dem Microblogging-Dienst Twitter. Vom ehe-
maligen US-Präsidenten Donald Trump über den Linken-Po-
litiker Bernd Riexinger bis hin zu Tweets von AfDlern wie 
Jürgen Braun veranschaulicht Rohrmoser die auseinander-
klaffenden öffentlichen Meinungen über die Antifa.
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In fünf Kapiteln analysiert der Autor die Entstehungsge-
schichte antifaschistischer Bewegungen sowie deren Ver-
änderungen und Neuformierungen bis hin in die heutige 
Zeit. Er skizziert chronologisch entscheidende Dreh- und 
Wendepunkte der Antifa, überspringt jedoch die terminolo-
gische Einordnung substanzieller Begriffe wie „Antifaschis-
mus“ oder „Linksradikalismus“. Dadurch läuft Rohrmoser an 
einigen Stellen seines Antifa-Portraits immer wieder Ge-
fahr, nicht trennscharf zu argumentieren. 

Vom Aufkommen des Faschismus in der Weimarer Repub-
lik über die Gründung paramilitärischer Kampfverbände und 
Straßenkämpfe zwischen rechts- und linksradikalen Grup-
pierungen bis hin zur Rolle der KPD und ihren prägenden 
Persönlichkeiten erörtert Rohrmoser im Schnelldurchlauf 
die frühe Geschichte antifaschistischer Strömungen nach. 
Trotz der „janusköpfigen Entwicklung“ (S. 38) der KPD, die in 
den 1920er Jahren eine „isolationistische Politik“ (S. 39) be-
treibt, münden die unterschiedlichen Bewegungen in der 
„Antifaschistischen Aktion“ (S.  49) von 1932. Der Entste-
hungszeitpunkt der Antifaschistischen Aktion sei zu spät 
gewesen, um die Diktatur aufhalten zu können. Stark zu be-
zweifeln ist allerdings die Einschätzung Rohrmosers, dass 
allein der aufgrund von Uneinigkeit der Arbeiterparteien ge-
scheiterte „Versuch einer breiten Einheitsfront gegen 
Rechts“ (S.  49) Adolf Hitler und seine Diktatur bereits vor 
1932 hätten verhindern können.

Das zweite Kapitel behandelt die einschlägigen Organisati-
onen nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich sowohl in der 
DDR als auch in der Bundesrepublik etablieren. Der Autor 
gibt einen Überblick über Gruppierungen wie den Verein der 
Verfolgten des Naziregimes (später VVN-BdA), der KPD und 
der DKP sowie den Kommunistischen Bund, wobei er eine 
demokratietheoretisch fragwürdige Einordnung dieser Zu-
sammenschlüsse vornimmt. Die damals noch von Kommu-
nisten dominierte VVN-BdA wurde bis 1989 unter anderem 
durch die SED-Diktatur finanziert und diente damit auch 
deren Interessen. 

Im umfangreichen Teil über die „Autonome Antifa“ präsen-
tiert der Autor neue Erkenntnisse zu ihrer Entstehung und 
Entwicklung in den frühen 1980er Jahren sowie der Vernet-
zung mit verschiedenen Organisationen, wobei er die Ereig-
nisse immer wieder in den historisch-politischen Kontext 
einbettet. Er verweist dabei auf deren Besonderheiten: Auf-
grund ihres jungen Alters haben die Mitglieder die Verbre-
chen des Nationalsozialismus nicht mehr persönlich erlebt 
und lehnen Gewaltanwendung nicht per se ab. Aktivitäten 
gegen Rechtsextremisten stehen auf der Tagesordnung, 
Konflikte um die Organisationsform sowie „[b]undesweite 
antifaschistische Vernetzungsversuche“ (S. 123) prägen die 
Autonome Antifa. Etwas zu kurz in der Ausführung kom-
men die Subgruppen der Antifa wie die feministischen „Fan-
tifa-Gruppen“ (S. 132), deren Versuche, die Szene neu auszu-
richten, die Leserschaft interessieren dürften. 

Auffallend ist die eindimensionale Betrachtung der antifa-
schistischen Gruppierungen hinsichtlich ihrer Motivation. 
Rohrmoser begründet Aktionen der Antifa mit der Ableh-
nung des Faschismus. So versucht er mit der historisch-po-
litischen Kontextualisierung von rechtsextremistischen 
Anschlägen die antifaschistischen Aktionen und deren 
„Verdienste“ (S. 187) für die Gesellschaft zu rechtfertigen. Ge-
waltausschreitungen, antidemokratische Aktionen und ver-
fassungsfeindliche Strömungen der Szene bleiben indessen 
unterbelichtet. Kaum wahrnehmbar sind in diesem Kontext 
die Ablehnung des Kapitalismus und der parlamentarischen 
Demokratie, die ebenso Motive für linksradikale Aktionen 

sind. Mit dieser Eindimensionalität legitimiert Rohrmoser 
zwar nicht antifaschistische Gewalt, dem „Porträt einer 
linksradikalen Bewegung“ täte aber mehr Distanz gut.

Das flüssig geschriebene Buch liefert ein umfassendes Bild 
der antifaschistischen Szene, weist jedoch Schwächen auf. 
Gleichwohl ist die ambitionierte Zusammenschau, welche 
gut 100  Jahre Antifa erörtert, bei kritischer Lektüre allen 
Wissbegierigen zu empfehlen.

Franca Bauernfeind

BrückenüberdenRhein–diegrenzüberschreitende
ZusammenarbeitalsIdeenlaboratoriumeuropäischer
Möglichkeiten

Sven von Ungern-Sternberg (Hrsg.):
Die Rolle Badens in Europas. „Badische Außenpolitik“ von 
1945 bis heute.

Rombach Verlag, Freiburg 2022.
504 Seiten, 34,00 Euro.

Als „Modell deutscher Möglichkeiten“ hat einst Theodor 
Heuss das 1952 neu konstituierte Bundesland Baden-Würt-
temberg bezeichnet. Dass es heute mit seiner in weiten Tei-
len durch den Rhein bestimmten Grenze zu Frankreich und 
zur Schweiz zu einem „Modell europäischer Möglichkeiten“ 
geworden ist, verdankt das Land wesentlich dem badischen 
Landesteil. Zu der anerkannten Erfolgsgeschichte von 
70 Jahren Baden-Württemberg gehört die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit am Oberrhein, Hochrhein und am 
Bodensee  – mit europaweit wahrgenommenen „Leucht-
turm-Projekten“ und einer breit gefächerten institutionel-
len Ausdifferenzierung in Beratungseinrichtungen („info-
best“), Eurodistrikte, Konferenzen der Parlamentarier und 
der Verwaltungen, eine Regierungskommission unter Ein-
beziehung der nationalen Außenministerien und jetzt so-
gar mit dem Aachener Vertrag ein „Ausschuss für grenz-
überschreitende Zusammenarbeit“ und der Möglichkeit für 
Experimentier- und Abweichungsklauseln vom nationalen 
Recht in den Grenzräumen.

Der vom früheren Regierungspräsidenten Sven von Ungern-
Sternberg für den Verein Badische Heimat herausgegebene 
Sammelband verschiedener Autorinnen und Autoren ver-
steht sich als Beitrag zum 70-jährigen Jubiläum des Bun-
deslandes Baden-Württemberg. Es ist bewusst nicht als ein 
mit Fußnoten und gelehrigen Anmerkungen gespicktes wis-
senschaftliches Werk konzipiert. „Es sind Hintergrundinfor-
mationen, Begegnungen mit wichtigen Personen, Auskünfte, 
warum bestimmte Dinge erreicht worden sind oder auch 
nicht gelungen sind – bewusst subjektive Anmerkungen – 
[…], die nicht offiziellen Akten zu entnehmen sind, aber für 
bestimmte Entwicklungen zweifellos von großer Bedeutung 
waren und sind“ (S. 13), so der Herausgeber in seinem Edi-
torial. Mit diesem Anspruch verspricht der mit illustrativen 
Fotos ausgestattete Band also „anekdotische Evidenz“ und 
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ist eine wichtige Ergänzung zu dem mittlerweile breit gefä-
cherten wissenschaftlichen Schrifttum (zuletzt mit dem 
Sammelband von Joachim Beck (Hrsg.): Grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit nach der Pandemie – Rechtlich-in-
stitutionelle Flexibilisierung im Kontext des Aachener Ver-
trags, Brüssel et al. 2022). Der Band kommt auch zur richti-
gen Zeit, denn wie Landrat Frank Scherer, Vorsitzender des 
Eurodistricts Strasbourg-Ortenau, schreibt: „Als im März 
2020 nach Jahrzehnten der Freizügigkeit plötzlich die 
Schlagbäume wieder hervorgeholt wurden, herrschte weit-
gehende Fassungs- und Ratlosigkeit“ (S. 229). Der zu dieser 
Zeit als Bundestagspräsident amtierende Wolfgang Schäuble 
wird hier in seinem Vorwort bemerkenswert deutlich: „Eine 
schockierende Erfahrung – und im Rückblick ein politischer 
Fehler“ (S. 25).

Und so ist es vielleicht auch ein Stück Wiedergutmachung, 
um in Erinnerung zu rufen, welche Motive, welcher Pionier-
geist und welcher Gestaltungswille der „in Jahresringen“ ge-
wachsenen Zusammenarbeit an Oberrhein, aber auch am 
Hochrhein zugrunde liegen. So greift der Band den schwie-
rigen Neubeginn nach 1945 auf, das Wirken und das Werben 
um Verständigung mit der französischen Besatzungsmacht 
des im Juli 1947 zum Staatspräsidenten des „Landes Baden“ 
gewählten Leo Wohleb und anderer Persönlichkeiten (An-
ton Dichtel, Lambert Schill, Freiburgs erster OB Wolfgang 
Hoffmann). Auf französischer Seite stieß dies insbesondere 
beim langjährigen Bürgermeister von Colmar, Joseph Rey 
(1899–1990), auf offene Ohren (S. 45). Sein in dem Band wie-
dergegebenes, anrührendes Selbstzeugnis spiegelt die Er-
fahrung der Generation der um 1900 geborenen Elsässer 
wieder, die im Laufe ihres Lebens vier Mal die Staatsbürger-
schaft wechseln mussten und der Schreckensherrschaft des 
Nazi-Terrorregimes unter dem Gauleiter Robert Wagner im 
von NS-Deutschland de facto annektierten Elsass ausge-
setzt waren. Ebenso lesenswert sind dazu die Beiträge über 
die gemeinsame deutsch-französische Gedenkarbeit in den 
Vogesen auf der im Ersten Weltkrieg heftig umkämpften 
Festung Hartmannnswillerkopf und in der KZ-Gedenkstätte 
Natzweiler-Struthof, die 2018 mit dem europäischen Kultur-
erbesiegel ausgezeichnet wurde.

Von den 520 Kilometer Landesgrenze zu den Nachbarlän-
dern liegen 479 Kilometer im Regierungspräsidium Freiburg. 
Nach der Konstituierung des Südweststaates 1952 waren es 
dann die in Freiburg amtierenden Regierungspräsidenten 
(Anton Dichtel, Herman Person, Conrad Schneider), deren 
behutsames Werben um Vertrauen in grenzüberschreiten-
den „Versöhnungsräumen“ in dem Band gewürdigt werden. 
Spätere Regierungspräsidenten (Norbert Nothelfer, Sven von 
Ungern-Sternberg, Julian Wirtenberger) bzw. die amtierende 
Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer kommen mit eigenen 
Beiträgen zu Wort. Ein Meilenstein für die Intensivierung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit war der am 
26. Mai 1985 von der damaligen Landesregierung gefasste 
Beschluss, im Regierungspräsidium Freiburg ein „Grenz-
landreferat“ zur Umsetzung der Nachbarschaftspolitik ein-
zurichten. Deren Anspruch, als „Schaltstelle“ einer „badi-
schen Außenpolitik“ zu fungieren, wird von Jürgen Oser, dort 
zuletzt als deren Leiter tätig, umfassend in ihren Entwick-
lungsetappen beschrieben.

Der Band präsentiert Vorzeigeprojekte, die in ihrer Modell-
wirkung weit fortgeschritten sind. Dazu gehören das nach 
der Pandemie noch wichtigere Projekt eines Gesundheits-
raums am Oberrhein/TRISAN (Regierungspräsidium Karls-
ruhe) sowie die Zusammenarbeit im Hochschulbereich 
(TRIRHENA, EUCOR) und die „Wissenschaftsoffensive“ am 
Oberrhein. Erhebliche Fortschritte konnten in den vergan-

genen Jahren auch bei der Schließung von Lücken im grenz-
überschreitenden Personennahverkehr erzielt werden bzw. 
sind in Planung, vor allem die Wiederinbetriebnahme der 
Zugverbindung Colmar nach Freiburg. In engen Zusam-
menhang dazu steht der geplante deutsch-französische 
Gewerbe park bei dem stillgelegten Atomkraftwerk Fessen-
heim. Von besonderem Interesse sind auch die grenz-
überschreitenden Projekte auf kommunaler Ebene in Karls-
ruhe, Kehl/Strasbourg und Weil am Rhein, die prominent 
von deren amtierenden oder ehemaligen Oberbürger-
meistern beschrieben werden. 

Manches Erhellendes, manches Ernüchterndes und man-
ches Ermunterndes wird in dem Band vermittelt. So ist es 
erhellend zu lesen, wie sich mit elsässischen Politikern ab 
den 1960er Jahren (Daniel Hoeffel, Pierre Pflimlin) und spä-
ter dann mit André Zeller (langjähriger Präsident der Région 
Alsace), Remi Bertrand u. a. und in der Schweiz mit der 1963 
gegründeten Regio Basiliensis im südlichen Oberrhein eine 
„Koalition der Willigen“ bildete, die sich grenzüberschreitend 
vernetzt die Bälle zuspielte und auch in ihren Hauptstädten, 
im zentralistischen Paris, Bonn/Berlin/Stuttgart und Bern 
und dann später in Brüssel, als Lobbygruppe auftrat. Für et-
was Ernüchterung sorgt dann der Beitrag von Jean-Marie 
Woehrling, Vorsitzender der René-Schickele-Gesellschaft, 
mit der Feststellung, dass die Zweisprachigkeit diesseits 
und jenseits des Rheins „heute kein gutes Bild abgibt“ und 
sich die Bewohner „fremder“ geworden sind (S. 432). Versu-
che des Gegensteuerns mit dem verpflichtenden Grund-
schulfranzösisch entlang der Rheinschiene sind am Wider-
stand der Eltern vor allem in Nordbaden gescheitert (S. 397), 
wie der frühere Kultusminister Helmut Rau in seinem Bei-
trag resignierend feststellt. Zu den in den „Mühen der Ebene“ 
sich dahin schleppenden Projekten gehören der seit Jahren 
stockende Ausbau der Nord-Süd-Verbindung der Rheintal-
strecke der Bahn, die Bahnanbindung des Euro-Airports Ba-
sel/Mulhouse und immer noch bestehende Marktzugangs-
hindernisse für Handwerksbetriebe in Richtung Frankreich/
Schweiz (S. 137–139). Umso ermunternder wirkt der Beitrag 
von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer über die Erarbei-
tung der „Strategie 2030“ der Trinationalen Metropolregion 
Oberrhein unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft und ihre 
Schilderung, wie in mehreren Rückkopplungsschleifen die 
Strategie mit verschiedenen Generaldirektionen der Kom-
mission in Brüssel im Hinblick auf die INTERREG-Förderung 
abgestimmt werden konnte (S. 450–454). „Ohne Interreg und 
Kohäsionspolitik der Europäischen Union wäre es um die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein 
schlecht bestellt“ (Jürgen Oser, S. 97).

Weite Teile des 1806 unter maßgeblicher Protektion Napo-
leons als Pufferstaat gegründeten Großherzogtums Baden 
gehören heute zum Mandatsgebiet der Oberrheinkonferenz. 
In seiner Brückenfunktion als Versöhnungsraum, als Ver-
suchs- und Ideenlaboratorium der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit kommt dem badischen Landesteil heute 
eine Modellrolle für andere Grenzräume in Deutschland und 
in Europa zu. Was einst vor allem in „Alt-Baden“ angedacht 
worden ist, gehört heute zur Staatsräson Baden-Württem-
bergs. Die Präambel zur Verfassung Baden-Württemberg 
wurde 1995 mit dem Bekenntnis ergänzt, „an der Schaffung 
eines Europas der Regionen sowie der Förderung der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit aktiv mitzuwirken“. Dem 
Band ist somit eine breite Verbreitung zu wünschen, nicht 
nur in allen Landesteilen Baden-Württembergs, sondern 
überall dort, wo das Zusammenwachsen in den Grenzräu-
men gefördert und die Grenzen als „Narben der Geschichte“ 
überwunden werden sollen. 

Michael Gerner
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Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz 
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geschichts- und erinnerungspolitische Auseinandersetzungen auf 
lokaler und regionaler Ebene in den Blick. Aus der Zusammen-
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Mit diesem Buch betritt Prof. Dr. Angela Borgstedt historiographi-
sches Neuland für das heutige Baden-Württemberg. Sie zeigt,  
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Südwesten mit seiner Nachbarschaft zu Österreich, Frankreich 
und der Schweiz besondere Möglichkeiten des Widerstehens 
boten. Das Ergebnis ist eine Neuvermessung des Widerstands 
gegen das NS-Regime im deutschen Südwesten, die durch 
einzelne Tiefenbohrungen beeindruckt und zugleich die Vielfalt 
der Akteure und ihres Handelns verdeutlicht.
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